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Natürlichwerdenauchwir oft gefragt, für welcheZielgruppe
wir eigentlich unser Magazin konzipieren.

Die Antwort “für Referendare” wird dabei nicht immer als
hinreichend konkret empfunden. Und völlig zu Recht kann
darauf verwiesen werden, dass junge Kollegen in der ersten
Stage regelmäßig von andere Themen bewegt werden, als
Examenskandidaten oder Assessoren kurz vor oder nach
dem Berufseinstieg. Zum Teil werden unsere Beiträge als zu
karrierelastig empfunden und uns ein bunteres Life-Style-
Heft vorgeschlagen. Andere bevorzugen eine eher wissen-
schaftlicheAufmachungund verzichtengerneauf alle Rand-
notizen, die über die Referendarzeit und die Ausbildung im
engeren Sinne hinausgehen. Zugegeben, wir können es
nicht jedem Recht machen.

Auch wenn sich die Z.f.R. nach 14 Jahren mittlerweile einen
sehr festen Platz in den Arbeitsgemeinschaften und darüber
hinaus erkämpft hat, versuchen wir unsere Kernkompetenz
in Ausbildungs- und Karrierefragen immer wieder so auszu-
balancieren, dass wir für alle ein informatives und gleichzei-
tig unterhaltsames Heft anbieten. Dies gelingt uns dann,
wenn wir nicht nur durchgeblättert werden, sondern der Le-
ser einen echten Mehrwert für seinen juristischen Karriere-
weg mitnimmt.Nicht zuletzt deswegensetzenwir auf die Zu-
sammenarbeit mit Top-Juristen, die mit dem nötigen Über-
blick die wichtigen Karrierethemen so aufbereiten, dass sie
verständlich bleiben. Dass Kreativität und Unkonformität
dabei kein Karrierehindernis sind, sondern oft erst einen ra-
santen Karrierestart ermöglichen, versuchen wir immer wie-
der an praktischen Beispielen darzustellen.

Wir freuen uns, auch mit dieser Ausgabe unseren Lesern
hoffentlich genau die beschriebene Mischung aus hochwer-
tigen Informationen mitzugeben, die uns von der Konkur-
renz unterscheidet. Unser Themenschwerpunkt Real Estate
gehört derzeit sicherlich zu einem der am heißesten gehan-
delten Rechtsgebiete des Marktes.

Sie haben davon noch nie gehört?
Viel Spaß beim Entdecken.

Mülheim an der Ruhr, den 28.4.2006

(Dr. Sebastian Bösing)

Meine Seite - Das Z.f.R. Editorial

von Rechtsanwalt Dr. Sebastian Bösing
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Real Estate (oder auch Im-
mobilienwirtschaftsrecht) ist
mehr als Hypotheken und
Grundschulden. Unser Spe-
cial gibt einen tiefen Einblick
in die praktisch relevanten
Bereiche

Dr. Ulrike Koschtial war bei
der UNESCO in Paris und
berichtet über ihre Tätigkeit
bei der Bildungs-, Wissen-
schafts und Kulturorganisa-
tion der UN.

Der “Fall Milosevic” war
Aufhänger einer Vorle-
sungsreihe zum Völkerstraf-
recht in Göttingen. Promi-
nente Referenten gaben ei-
nen Einblick in die Praxis.
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Christoph Endell

Ich habe nicht im Ausland stu-
diert. Tatsächlich war ich, seit-
dem ich mit dem Jura-Studium
begonnen hatte, nicht viel her-
umgekommen. Jetzt, vor Be-
ginn des Repetitoriums, wurde
mir klar, dass es Zeit war, wie-
der mal etwas Neues zu sehen.
Seitdem ich meinen großen
Schein im öffentlichen Recht
zum Thema Umweltrecht ge-
macht hatte, wollte ich in die-
sem Feld gerne praktische Er-
fahrungen sammeln. Außer-
dem war ich noch nie in Süd-
ostasien und dachte, es wäre
eine gute Idee, ein wenig die
Welt zu erkunden und gleich-
zeitig das Praktikum dort zu
absolvieren, wo diese Themen
wirklich virulent sind. Genau

die kleine Herausforderung,
die ich gesucht hatte.

Recherche & Vorbereitung

Einige Tage Internetrecherche
brachten mich allerdings an
den Rand der Verzweiflung.
Denn NGO´s und Law Firms,
die sich mit dem Thema Um-
weltrecht beschäftigen, gibt es
in Südostasien reichlich. Eben
weil das Thema dort so wich-
tig ist. Die meisten dieser Or-
ganisationen waren kleinere
Einheiten, was auch in mei-
nem Sinne war. Ich wollte

nicht bei einer der großen Or-
ganisationen arbeiten, da ich
fürchtete, dies würde mich
nicht der unmittelbaren Erfah-
rung aussetzen, die ich gerne
erleben wollte. Aber wie die
geeignete finden? Welche die-
ser vielen Organisationen mit
großen Zielen und mediokren
Websites würde die richtige
Arbeit für mich haben, nette
Kollegen, eine gute Betreu-
ung? Ich ahnte, dass es ein
Glücksspiel sein würde. Des-
halb wählte ich einen anderen
Weg. Über eine Freundin
konnte ich meine Bewerbung

auf einen E-Mail- Verteiler
verschiedener NGO´s setzen.
Einige Zeit später fragten eini-
ge Kanzleien und NGO´s an,
ob ich Interesse hätte, mein
Praktikum bei ihnen zu absol-
vieren. Ich erstellte eine Prio-
ritätenliste. Welche Eigen-
schaften sollte die Firma ha-
ben? In welches Land würde
ich gern gehen? Welcher Ar-
beit wurde mir angeboten? Es
war natürlich sinnlos, über Be-
zahlung in irgendeiner Art
nachzudenken, keine dieser
lokalen Organisationen hatte
Ressourcen für solcherlei Ex-

Politikberatung unter Palmen
Umweltrechtliches Praktikum auf den Philippinen

Politikberatung unter Palmen:

Philippinen
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travaganzen. Nachdem ich
diese Liste abgearbeitet hatte,
antwortete ich Tanggol Kali-
kasan (übers. “Verteidigung
der Umwelt“), einer sog. Envi-
ronmental Law Firm auf den
Philippinen. Der Schwerpunkt
der Kanzlei sollte im Bereich
Politikberatung liegen, was
mein Interesse geweckt hatte.
Nach einigen freundlichen
Mails waren die Einzelheiten
dann auch schnell festgelegt.

Nachdem mein Arbeitsplatz
feststand, erkundigte ich mich
im Internet nach Stipendien
für meine doch recht teure Rei-
se. Ich musste jedoch bald fest-
stellen, dass es dank der EU
zwar verhältnismäßig einfach
ist, ein Stipendium z.B. für die
Arbeit in den Balkanstaaten zu
bekommen, ein Stipendium
für Praktika in Südostasien

aber war nicht aufzutreiben.
Einzig das Asienhaus bot ein
Stipendium an. Doch nur für
einen Bewerber im Jahr.
Selbstverständlich hatte ich
die Bewerbungsfrist bereits
verpasst. Ich ließ mich da-
durch in meinen Plänen nicht
beirren und stellte fest, dass
noch viele weitere Vorberei-
tungen getroffen werden woll-
ten. Impfungen, Versiche-
rung, Kreditkarte, Lonely Pla-
net, Dollars und so weiter
mussten besorgt werden. Vor
meiner Abfahrt ließ ich mir
von meiner Kontaktperson
noch Links von wichtigsten
Gesetze mailen, um wenig-
stens grob über das juristische
Umfeld informiert zu sein.

Alltag und kleine
Überraschungen

Bevor ich Praktikum begann ,
hatte ich Urlaub in Südost-
asien geplant. Das stellte sich
als schlau heraus. Es dauerte
etwas, die Zeit-, Wetter- und
Kulturumstellung zu verkraf-
ten, und ich war froh, einen
Monat Zeit dafür zu haben.
Dennoch stellte mich das all-
tägliche Leben auf den Philip-
pinen auf verschiedenste Pro-
ben. Dies kam auch daher,
dass der Norden Luzons, wo
mein Büro lag, nur wenige
Touristen sieht. Daher war ich
als Europäer eine Ausnah-
meerscheinung. Ich war über-
rascht über die Ausmaße des
Entzückens, die meine Anwe-
senheit bei Passanten hervor-
rufen konnte. So stellte sich
nach einiger Zeit auch heraus,
dass die Nachbarn unseres Bü-
ros dachten, ich sei der neue
Besitzer der Firma. Sie waren

erstaunt, dass ich noch nicht
einmal ein richtiger Anwalt
war. An diesen Status einer lo-
kalen Berühmtheit musste ich
mich erst einmal gewöhnen.

Auch das Essen war für den
Mitteleuropäer sehr gewöh-
nungsbedürftig. Ich war zwar
zum Beispiel thailändisches
Essen gewöhnt, auf den Phi-
lippinen bestand die Ernäh-
rung allerdings hauptsächlich
aus frischem Fisch mit Reis.
Jeden Tag. Alternativ gab es
noch einige der bekannten
Fast-Food-Ketten, sonst aller-
dings nicht viel. Dies erforder-
te eine gewisse Anpassungsfä-
higkeit, die ich jedoch bis zum
Ende des Praktikums nicht
vollkommen aufbrachte. Na-
türlich litt ich auch unter dem
obligatorischen Wetterpro-
blem. In klimatisierten Räu-
men war das Arbeiten pro-
blemlos. Kaum trat ich aber
aus der Tür, verließen mich
sämtliche Kräfte und ich konn-
te es höchstens noch zu mei-
nem Bett oder einem Restau-
rantstuhl schaffen, um dort er-
müdet zusammenzubrechen.

Ein anderes Problem, das ich
nicht bedacht hatte, ergab sich
glücklicherweise nicht wirk-
lich. Ich hatte damit gerechnet,
dass die Kanzlei viel mit inter-
nationalem Recht zu tun haben
würde. Stattdessen stellte sich
heraus, dass viel auf Stadt-,
Kreis- und Provinzebene gear-
beitet wurde, was die Anwen-
dung philippinischer Gesetz-
gebung beinhaltete.

Glücklicherweise ist die
Amtssprache der Philippinen
Englisch. Das Gesetzessystem
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ist in weiten Teilen dem ameri-
kanischen nachempfunden.
Hätte sich diese Situation bei-
spielsweise in Thailand erge-
ben, wären die Probleme doch
größer gewesen. Schließlich
haben viele asiatische Länder
sogar ein anderes Alphabet.
Die Sprach- und Systematik-
barriere ergab sich also nicht
in dem Maße, wie es hätte sein
können. Dies ist den Amerika-
nern zu verdanken, die sich in
diesem Land für einige Jahre
aufgehalten hatten, nachdem
sie es von japanischer Beset-
zung befreit hatten. Jeder Phi-
lippine beherrscht ein wenig
Englisch, Hinweisschilder
sind ebenfalls in englischer
Sprache verfasst. Und auf offi-
zieller Ebene waren alle Ge-
sprächspartner vollkommen
flüssig im Englischen, was
viele, aus Höflichkeit mir ge-
genüber, auch konsequent
sprachen.

Kanzlei und Arbeit

Die Kanzlei beschäftigt 28
Angestellte in vier Büros, so-
wie einige Freie auf Projektba-
sis. Der Focus der Kanzlei
liegt in der Politikberatung.
Hierbei werden zwei Schwer-
punkte gesetzt. Zum einen die
Organisation und Durchfüh-
rung von Konferenzen und
Trainingseinheiten zur Kom-
petenzbildung lokaler und re-
gionaler Verwaltungsmitar-
beiter auf umweltrechtlichem
Gebiet. Oft mussten hier einfa-
che ökologische Konzepte -
wie Recycling, Nachhaltig-
keit, Notwendigkeit zum
schonenden Umgang mit Res-
sourcen - vermittelt werden.
Hier herrschte noch große Un-

kenntnis unter den Trainees.
Andererseits war aber auch
eine hohe Lernbereitschaft er-
sichtlich. Denn vor Ort werden
die Folgen des nachlässigen
Umgangs mit den Ressourcen
immer stärker spürbar. Die
Region lebt vorwiegend vom
Fischfang, also den Korallen-
riffen entlang der Küste des
Golfes von Lingayen. Un-
nachhaltige Techniken wie
Dynamit- oder Schleppnetzfi-
scherei schädigten die Riffe
jedoch in den letzten Jahr-
zehnten so sehr, dass der
durchschnittliche Fischfang
von zehn auf zwei Kilo täglich
absank. Dies stellt eine exi-
stentielle Bedrohung für einen
hohen Anteil der Bevölkerung
dar. Denn in der Region leben
ca. 100.000 Menschen direkt
vom Fischfang. Insgesamt
hängen ca. 2,5 Mio. Menschen
von der Ertragsfähigkeit des
Golfes ab. Zwar hatte der Ge-
setzgeber bereits reagiert, die
Implementation ging jedoch
nur schwerfällig voran, was
sich durch die Trainingspro-
gramme ändern sollte.

Der zweite Schwerpunkt liegt
in der Beratung der Verwal-
tung und ihrer Repräsentan-
ten. So wurde z.B. der Bürger-
meister einer Stadt verklagt,
weil Polizisten illegale Fang-
netze konfiszierten, Verteidi-
ger waren die Anwälte von
TK. Des Weiteren wird TK
von der Administration als Be-
rater in umweltrechtlichen
Aspekten hinzugezogen. Da
dies im kommunalen oder
Landes- (bzw. “Province-“)
bereich oft der Fall ist, wurden
die Dienste TK´s ebenso in
Anspruch genommen.

Meine Arbeit unfasste oft ad-
ministrative Tätigkeiten, vom
Kopieren bis zur Datenrecher-
che im Internet. Mich störte
das wenig. Auch wenn die Tä-
tigkeiten mich wohl nicht zum
Starjuristen ausbildeten, so
stellt dies doch einen einfa-
chen Weg dar, den alltäglichen
Büroablauf schnell kennen zu
lernen. Darüber hinaus bekam
ich einige langfristige Projekte
zugeteilt. Dies umfasste das
Vorbereiten und Halten von
einer Präsentation zu umwelt-
rechtlichen Themen während
der Trainingseinheiten. Im
zweiten Schwerpunktsseg-
ment hatte ich die Aufgabe, ei-
nen Verordnungsentwurf zu
wasserrechtlichen Fragen zu
erarbeiten. Hierbei ging es um
Kohletransporte zum nahe ge-
legenen Kraftwerk. Fischer
hatten sich verschiedentlich
über das trübe Wasser und tote
Fische in der Gegend be-
schwert, was mit den regelmä-
ßigen Transporten in Zusam-
menhang gebracht wurde. Der
Bürgermeister wollte eine
Verordnung erlassen, die den
Transportern striktere Sicher-
heitsmaßnahmen auferlegte,
um den Kohleausschuss zu mi-
nimieren. Ich wurde mit dem
ersten Entwurf beauftragt.
Nach Recherchen im Internet
und der Konsultation diverser
internationaler Seerechtsab-
kommen und nationaler Ver-
ordnungen und Gesetze zum
Thema Sicherheitsmaßnah-
men in Binnengewässern in
Deutschland und den USA ge-
staltete ich den Entwurf. Dar-
aufhin präsentierte ich den
Entwurf und übernahm aufch
die Mediation des Meetings.
Später wurde die Verordnung,
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leicht modifiziert, von der
Stadt erlassen.

Ich konnte vollkommen unab-
hängig arbeiten. Manchmal
sogar so unabhängig, dass ich
etwas unsicher war, ob das,
was ich tat, seine Richtigkeit
hatte. Aber man brachte mir
großes Vertrauen entgegen.
Und sobald es um wirklich re-
levante Themen ging, hatte ich
stets eine Bezugsperson, an
die ich mich wenden konnte.
Zudem hatte ich mir auch ein
Projekt aus Deutschland mit-
gebracht. Ein wissenschaftli-
ches Magazin war interessiert
an einem Artikel über eines
der Projekte von TK, und so
verbrachte ich auch viel Zeit
damit, Notizen zu dem Thema
zu machen und mich mit die-
sem Artikel zu beschäftigen.
So etwas war seitens der Firma
offensichtlich auch erwartet
worden. Auch hier gab man
mir allen Freiraum, den ich
verlangen konnte.

Subsumtion

Das Lehrreichste an diesem
Praktikum was allerdings si-
cherlich die Erfahrung, als Ju-
rist in einem Entwicklungs-
land zu arbeiten. Die Gege-
benheiten, die ein deutscher
Jurist als selbstverständlich

voraussetzt, sind oft nicht exi-
stent. Sei es eine umfangreiche
Gesetzestextsammlung vor
Ort, die Existenz von Vollstre-
ckungsmitteln wie Booten
oder Waffen bei der Polizei
oder auch schlichtweg die Un-
parteilichkeit der Beamten.
Die Bestechlichkeit der philip-
pinischen Behörden ist legen-
där, das Land rangiert an vor-
letzter Stelle auf der TI-Asien
Skala. Dies hängt mit den
unglaublich niedrigen Löhnen
zusammen, aber auch mit der
Kultur des “Gegengefallens“
auf den Philippinen. Es kam
aber auch vor, dass Beamte,
sogar Polizisten, von einfluss-
reichen Gesetzesbrechern im
Ort eingeschüchtert wurden,
bestimmte Befehle nicht zu
vollstrecken.

Ein Jurist muss in dieser Um-
gebung andere Fähigkeiten
haben als sie der durchschnitt-
liche Deutsche von der Uni-
versität mitbringt. Entschlos-
senheit und Durchhaltevermö-
gen, wie sie in vielen Stellen-
profilen gefordert werden, er-
halten hier eine ganz andere
Bedeutung. Wer sich hier ein-
schüchtern lässt, kann kein gu-
ter Jurist sein.

Mir wurde klar, wie wichtig
die Arbeit von Kanzleien wie

TK in den Entwicklungslän-
dern ist. Aus einer europäi-
schen Perspektive mag Um-
weltrecht und -schutz auf den
ersten Blick ein peripheres
Thema darstellen, das manch-
mal zu einem Luxusproblem
für Gutmenschen herunterge-
lächelt wird. Doch in den Ent-
wicklungsländern stellen die-
se Fragen ernsthafte soziale
Probleme dar, von deren poli-
tischer Lösung oft der Lebens-
unterhalt von tausenden Men-
schen abhängt, die meist zu
den Ärmsten der Armen zäh-
len. Der Beitrag, den ein Bera-
tungsunternehmen hier leisten
kann, indem es hilft, verlässli-
che Legislativ- und Exekutiv-
strukturen zu schaffen, ist
groß. Denn grade an diesen
Strukturen mangelt es oft ein-
deutig. Nach zwei Monaten
bei TK kehrte ich in das ver-
regnete und kalte Deutschland
zurück. Einerseits war ich ein
wenig betrübt, dass mein klei-
nes Abenteuer wieder dem
normalen Studentenalltag
weichen würde. Andererseits
aber war ich auch plötzlich
wieder ganz dankbar, meiner
ruhigen, ungestörten Arbeit in
der Bibliothek nachgehen zu
können, wo die schlimmste
Störung meiner täglichen Ar-
beit der gelegentliche Papier-
stau des Kopierers darstellt.
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Nach einem LLM zum inter-
nationalen Recht und Rechts-
vergleichung in Chicago, ei-
nem rechtsvergleichenden
Doktorat im gewerblichen
Rechtsschutz am Max-
Planck-Institut München, und

ersten Arbeiterfahrungen in
einer Großkanzlei erhielt ich
die Chance, einen zweijähri-
gen Vertrag als sogenannte
Beigeordnete Sachverständi-
ge bei der UNESCO in Paris
einzugehen. Seitdem arbeite
ich im Kultursektor, Abtei-
lung Kulturerbe, Internationa-
le Standards als Juristin.

Die Bewerbung

Die höchste Hürde, die es vor
der Arbeitsaufnahme bei einer
internationalen Organisation
zu überspringen gilt, ist selbst-
verständlich die Bewerbung.
Wie zu erwarten ist die Nach-
frage nach derartigen Stellen
gerade von deutschen Bewer-
bern sehr hoch. Es gibt sehr

viele, überaus gut qualifizierte
Interessenten auf sehr, sehr
wenige Stellen. Man sollte da-
her sehr gute Qualifikationen
mitbringen, d.h. bei Juristen
Prädikatsexamen, Zusatzqua-
lifikationen (wie z. Bsp. einen

Doktor oder
LL.M.) und vor
allem sehr gute
Sprachkenntnis-
se. Man sollte
Englisch und
Französisch fließend sprechen
und gut schreiben, jede weite-
re Sprache ist ein Pluspunkt.
Zudem sollte man auch bereits
Arbeiterfahrung und im Aus-
land studiert oder gearbeitet
haben. Ein Praktikum bei einer
internationalen Organisation
ist hierbei ohne Frage eine er-
hebliche Erleichterung und
eine mögliche Eintrittskarte in

dieses Arbeitsfeld. Ich selbst
hatte das Glück mich auf eine
Stelle zu bewerben, die von ih-
rem Anforderungsprofil her
genau meinen Qualifikationen
entsprach. Gesucht waren
nicht nur gute juristische Refe-
renzen, sondern auch eine
Spezialisierung im internatio-
nalen und kulturellen Bereich.
Da ich mich in Rechtsverglei-
chung und internationalem
Recht spezialisiert, in Wien
Kulturmanagement studiert
und im Opernbereich gearbei-
tet habe, konnte ich mich am
Ende gegen die zahlreichen,
ebenfalls sehr gut qualifizier-
ten Mitbewerber durchsetzen.

Was das Angebot an Stellen
angeht, sollte man sich nichts-
destotrotz auch bei guten Vor-
aussetzungen keine allzu gro-
ßen Hoffnungen machen.
Deutschland hat eine Quote
von Stellen bei den internatio-
nalen Organisationen, bei de-
nen es Mitglied ist. Diese Quo-
te ist durch die große Nachfra-
ge in den meisten Fällen aus-

Arbeiten bei internationalen Organisationen:

Die UNESCO in Paris

Es ist der Traum vieler junger Juristen, bei einer inter-
nationalen Organisation Arbeit zu finden. Wie gut die
Aussichten wirklich sind und wie der Arbeitsalltag in ei-
ner internationalen Organisation – hier der UNESCO in
Paris – aussieht, beschreibt der folgende Beitrag. Ein
Bericht von Dr. Ulrike Koschtial

Arbeiten bei internationalen Organisationen:

Die UNESCO in Paris

Paris - Kulturmetropole an der Seine fasziniert mit seinen hunderten Mu-
seen, unzähligen Theatern und der Schönheit seiner Architektur. Das
Ufer der Seine mit seinen Monumenten wurde in die Liste des UNESCO
Weltkulturerbes aufgenommen.
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gereizt, so dass nur sehr selten
neue Stellen mit Deutschen
besetzt werden (wobei diese
Situation sicher je nach der be-
treffenden Organisation diffe-
riert). Sobald ein ebenso gut
geeigneter Bewerber aus ei-
nem unterrepräsentierten
Land unter den Bewerbern ist,
hat man als Deutscher das
Nachsehen.

Die besten Aussichten beste-
hen daher, wenn manversucht,
entweder über das Beigeord-
neten Sachverständigen Pro-
gramm des BfIO (ein Nach-
wuchsprogramm für Füh-
rungskräfte bei internationa-
len Organisationen der deut-
schen Arbeitsagentur, über
das ich meine Stelle erhielt)
oder über ein Praktikum und
eine anschließende Berater-
funktion den Einstieg zu
schaffen. Von den Internetfor-
mularen der meisten Organi-
sationen sollte man hingegen
nicht zu viel erwarten. Die
UNESCO oder die UNO zum
Beispiel schreiben zwar Stel-
len im Internet aus, auf die
man sich auch bewerben kann,
indem man das jeweilige elek-
tronische Formular ausfüllt.
Als junger Jurist und Berufs-
anfänger wird man hier jedoch
in der Regel nur wenig Chan-
cen haben, auch wenn es natür-
lich Fälle gibt, bei denen es ge-
klappt hat. Etwas besser sind
die Aussichten für gestandene
Experten.

Wichtig zu wissen ist, dass der
Auswahlprozess lange dauert
und man daher rechtzeitig mit

der Bewerbung anfangen soll-
te. Ich habe z.B. fast zwei Jah-
re Zeit und sehr viel Ausdauer
aufgewendet, bis ich endlich
in Paris meine Arbeit aufneh-
men konnte. Der zum Erfolg
führende Auswahlprozess be-
gann mit einer schriftlichen
Bewerbung im März, dem
folgte eine Interview in Bonn
und danach folgte ein Inter-
view mit der UNESCO, Ar-
beitsanfang war dann im Janu-
ar des Folgejahres.

Die Arbeit

Die UNESCO ist die Bil-
dungs-, Wissenschafts- und
Kulturorganisation der Ver-
einten Nationen (United Na-
tions Educational, Scientific
and Cultural Organization).
Der Hauptsitz der UNESCO
ist in Paris, außerdem unter-
hält diese Organisation zahl-
reiche weitere Feldbüros, die

in der ganzen Welt verteilt
sind.

Die zwei Hauptgebäude der
UNESCO sind eher enttäu-
schende moderne Blöcke, die
jedoch sehr schön gelegen sind
und ständig wechselnde Aus-
stellungen und Kulturereig-
nisse beherbergen. In der UN-
ESCO sind über 2000 Mitar-
beiter beschäftigt, geleitet
wird sie vom Exekutivrat, der
Generalkonferenz und dem ja-
panischen Generaldirektor
Koïchiro Matsuura.

Wie schon der Name sagt, hat
die UNESCO unterschiedli-
che Aufgaben im Bildungs-,
Wissenschafts-, Kommunika-
tions- und Kultursektor. Für
Juristen sind dabei vor allem
die Rechtsabteilung und die
Urheberrechtsabteilung inter-
essant. Aufgaben für Juristen
gibt es jedoch auch in anderen

“Ich habe z.B. fast zwei Jahre Zeit und viel Aus-
dauer

aufgewendet, bis ich endlich in Paris meine Arbeit aufnehmen konnte”
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UNESCO steht für United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization, Organisation der Vereinten Nationen für
Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation. Die UNES-
CO hat 191 Mitgliedstaaten. Sie ist eine rechtlich eigenständige
Sonderorganisationen der Vereinten Nationen und hat ihren
Sitz in Paris. “Da Kriege im Geist der Menschen entstehen,
muss auch der Frieden im Geist der Menschen verankert wer-
den” - dies ist die Leitidee der UNESCO.

Die UNESCO:

Ein Arbeitsplatz in
der UNESCO über

den Dächern von
Paris lohnt die

Mühe des Bewer-
bungsprozesses



Sektoren, so bin ich zum Bei-
spiel im Kultursektor in der
Abteilung Kulturerbe tätig
und wirke bei der Promotion
der UNESCO Konventionen
mit, die sich mit dem Schutz
von Kulturerbe befassen (wie
etwa der Hager Konvention
von 1954, der UNESCO Kon-
vention zum Schutz von Un-
terwasserkulturerbe von 2001
oder der UNESCO Konven-
tion von 1970 zum illegalen
Kulturexport). Die Aufgaben
sind hierbei breitgefächert und
die Arbeitsatmosphäre sehr
angenehm, wobei ich nur für
den Einzelfall sprechen kann.

Die Arbeit bei einer internatio-
nalen Organisation erfordert
wie zu erwarten gute Fähig-
keiten, sich auf unterschiedli-
che Arbeitsweisen und Kultu-
ren einzustellen. Meine Tätig-
keit umfasst zum Beispiel
ständiges Arbeiten in Eng-
lisch, Französisch, Italienisch

und Spanisch zusammen mit
Kollegen aus vielen verschie-
denen Ländern. Auch für wei-
tere Sprachen, vor allem Rus-
sisch, Chinesisch und Ara-
bisch, fände sich jederzeit eine
Anwendung. Diese echte In-
ternationalität macht sehr viel
Spaß, gerade angesichts der
Tatsache, dass sich zum Bei-
spiel in international tätigen
Großkanzleien zumeist nur die
Möglichkeit zum Arbeiten in
Englisch ergibt, sie fordert
aber natürlich auch das Anpas-
sungsvermögen und ein gro-
ßes Sprachtalent.

Im Weiteren sollte man sich
bewusst sein, dass derartig
große Organisationen wie die
UNESCO sehr hierarchisch
aufgebaut sind, man viel über
Diplomatie lernt und es sehr
lange dauert, bis sich etwas auf
der internationalen Ebene “be-
wegt”. Jeder Brief, der das Ge-
bäude verlässt, wird von meh-
reren Abteilungen gegengele-
sen, um diplomatische “Fehl-
tritte” zu vermeiden und für al-
les gibt es vorgeschriebene
Formalitäten. Ein Trost ist,
dass man immerhin auf ganz
hohem Parkett arbeitet und da-
her auch kleine Erfolge oft
große Auswirkungen haben
können.

Die Zukunftsaussichten

Die Aussichten, nach einem
zweijährigen Vertrag als Bei-
geordnete Sachverständige
oder nach einem Beraterver-
trag einen permanenten Posten
zu erhalten, sind im Falle der
UNESCO sehr schlecht. Stel-
len werden eher reduziert als
neu geschaffen. Auch die Be-
förderungsaussichten sind
eher schlecht, da höhere Po-
sten nach politisch motivierten
Aspekten besetzt werden. Bei
einigen anderen internationa-
len Organisationen sollen die
Chancen besser sein, mit dem
Problem der Repräsentanz-
quote wird man sich jedoch als
Deutscher immer konfrontiert
sehen.

Häufig wird man daher nach
dem Ende des Vertrages eine
andere Stelle bei einer anderen
Organisation oder im Privat-
bereich suchen müssen. Die
Erfahrungen, die man gesam-
melt hat, gerade was die Flexi-
bilität und Internationalität an-
geht, werden dabei jedoch si-
cher gerade dann, wenn man
wie ich im internationalen
Recht bzw. in internationalen
Beziehungen oder im Kultur-
sektor arbeiten möchte, von
großem Nutzen sein.

Die Lebensbedingungen

Die Lebensbedingungen bei
einer Tätigkeit für eine inter-
nationale Organisation richten

Paris ist Anziehungspunkt für Mil-
lionen Touristen - Sacre Coeur,
der Eiffelturm und Notre Dame
sind weltbekannte Monumente.

“Die UNESCO hat unterschiedliche Aufgaben

im Bildungs-, Wissenschafts-, Kommunikations- und Kultursektor.”
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sich natürlich zuerst nach dem
Einsatzort. Ich bin derzeit in
Paris tätig, was sich sicherlich
nicht mit einer Tätigkeit zum
Beispiel in Kabul vergleichen
lässt. Die Lebensbedingungen
in Paris unterscheiden sich
nicht sehr von denen in
Deutschland, mit der kleinen
Fußnote, dass Paris natürlich
eine fantastische Stadt ist und
das Kulturangebot überwälti-
gend ist.

Es ist sehr einfach, eine Woh-
nung in Paris zu finden, wenn
man bereit ist, etwas tiefer in
die Tasche zu greifen. Das An-
gebot an Wohnungen ist dabei
auch sehr ansprechend und ich
habe bei meiner Wohnungssu-
che eine große Zahl fantasti-
scher Appartements besich-
tigt. Entschieden habe ich
mich letzten Endes für eine

Zwei- Zimmer- Woh-
nung im Quartier La-
tin. Ein Arbeitsvisum
oder eine Aufenthalts-
genehmigung benötigt
man als Europäer in

Paris nicht, so dass der Umzug
schnell und reibungslos von-
statten ging. Alles in allem wa-
ren die Schwierigkeiten nicht
größer, als wenn man inner-
halb Deutschlands umgezo-
gen wäre.

Das Gehalt, welches man bei
der UNESCO als Beigeordne-
te Sachverständige verdient,
ist auch für deutsche Verhält-
nisse sehr gut und zudem wird
zudem steuerfrei bezahlt. Da
die Preisverhältnisse in Paris
in etwa denen in München ent-
sprechen, kann man damit gut
leben. Es gibt zudem einen
Pensionsfond (für Beigeord-
nete Sachverständige gibt es
weiterhin auch eine Versiche-
rung in Deutschland) und eine
medizinische Absicherung,
die begehrte grüne Plakette
fürs Auto und in meinem Fall
die Aussicht auf den Eiffel-
turm vom Bürofenster.

Falls man als Berater (soge-
nannter Consultant, mit der

Stellung als sei man
freischaffend) tätig
ist, sind die Bedin-
gungen hingegen
nicht ganz so gut, vor
allem was die soziale
Sicherheit und Ur-
laubstage angeht, die

Verträge sind normalerweise
auf drei Monate befristet und
werden dann jeweils um drei
Monate verlängert.

Fazit

Alles in allem lässt sich zu-
sammenfassen, das die Tätig-
keit bei der UNESCO sehr
spannend und lehrreich ist.
Man ist tatsächlich internatio-
nal tätig und kommt mit vielen
verschiedenen Kulturen in Be-
rührung. Es ist jedoch sehr
schwer eine Anstellung zu fin-
den und auch die Beförde-
rungschancen sind eher be-
grenzt.

Die UNESCO bietet Prakti-
ka für einen Zeitraum von
einem Monat bis zu vier Mo-
naten. Die Bewerbung er-
folgt direkt bei der UNES-
CO. Die für ein solches
Praktikum notwendigen
Voraussetzungen sowie die
Bewerbungskriterien ent-
nehmen Sie bitte der UN-
ESCO Website http://www.
Unesco.org/general/eng/
about/interne.shtml

Praktikum:

“Die Tätigkeit ist sehr spannend und lehr-
reich.

Die Gebäude der UNESCO un-
weit des Eiffelturms mit dem ja-
panischen Garten sowie unsere
Autorin Dr. Ulrike Koschtial.

Arbeiten bei internationalen Organisationen:

Die UNESCO in Paris
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Als “Aufhänger” referierte am
26.4.2005 Dr. Christian Roh-
de – senior legal officer am
UN-Jugoslawientribunal –
zum Thema “Der Fall Milose-
vic”. Nach einem kurzen ein-
führenden Überblick über die
Grundpfeiler des UN-Jugosla-
wientribunals (ICTY), das
aufgrund der schweren Men-
schenrechtsverletzungen im
Gebiet des ehemaligen Jugo-
slawiens seit dem Jahre 1991
ins Leben gerufen wurde und
dessen Hauptziele in der Abur-
teilung von Kriegsverbre-
chern, der Herbeiführung von
Gerechtigkeit für die Opfer,
sowie der Prävention und der
Schaffung eines lang anhal-
tenden Friedens auf dem Bal-
kan liegen, wechselte Dr. Rho-
de zu dem wohl jedermann be-
kannten, aktuellen Fall Milo-
sevic.

Slobodan Milosevic, am 1.
April 2001 in Belgrad verhaf-
tet, am 26. Juni 2001 nach Den
Haag an das ICTY überführt
und am 11.März 2006 in der
Haft gestorben, wurden Ver-
brechen gegen die Mensch-
lichkeit, Verstöße gegen das
Kriegsrecht, Völkermord und
Verstöße gegen die Genfer
Konventionen in Kroatien,

Bosnien Herzegowina und im
Kosovo im Zeitraum von 1991
bis 2000 zur Last gelegt. Dabei
war er als Präsident des ehe-
maligen Jugoslawiens, als
Oberbefehlshaber der Armee
und der Polizei, sowie als Vor-
sitzender des Verteidigungs-
rates und als de facto Machtha-
ber belastet. Im weiteren Ver-
lauf bot Herr Dr. Rhode einen
äußerst spannenden Einblick
in den Verlauf des durch den
Tod des angeklagen
abgeschlossenen Verfahrens
und insbesondere dessen
rechtlichen Hintergründe. In
der Rückschau war es ein hoch
aktueller, durch die Informa-
tionen aus “erster Hand”
durchaus fesselnder Vortrag
und damit ein gelungener Auf-
takt dieser Reihe.

Zwei Wochen später disku-
tierte am 10.05.2005 Stefan
Kirsch – Rechtsanwalt in der
Kanzlei Prof. Hamm & Part-
ner in Frankfurt a.M. – das
Thema “Verteidigung vor in-
ternationalen Strafgerichten”.
Aus der Sicht eines erfahrenen
Praktikers, der bereits in drei
Verfahren (u.a. in den Verfah-
ren “Srebrenica II” und “Hali-
lovic”) als Verteidiger vor
dem ICTY (www.un.org/icty)

in Den Haag aufgetreten ist,
erfuhr man etwas über das for-
melle Verfahren vor dem Ju-
goslawiengerichtshof insbe-
sondere über die Hindernisse,
denen die Verteidigung z.T.
ausgesetzt ist.

Der Charakter des Verfahrens
lehnt sich stark an das Modell
des adversatorischen Verfah-
rens aus dem angloamerikani-
schen Recht an: der Richter
stellt lediglich einen ‚Filter-
mechanismus‘ vor den Ge-
schworenen dar. Während im
kontinentalen System der Er-
mittlungsgrundsatz gilt, wo-
nach eine Akte mit allen
Schriftsätzen der Anklage und
der Verteidigung dem Richter
vorgelegt wird, gibt es im an-
gloamerikanischen Verfahren
keine Akten, da sich Richter
und Jury allein auf Grundlage
der Hauptverhandlung ent-
scheiden sollen. Diese Tatsa-
che erschwert nicht selten die
Arbeit der Verteidigung.

Als dritten Vortrag hörten wir
“Current Challenges in Inter-
national Criminal Justice –
Gegenwärtige Herausforde-
rungen des internationalen
Strafrechts” von Gilbert Bitti,
Rechtsberater bei der Ankla-
gebehörde des Internationalen
Strafgerichtshofes (IStGH) in
Den Haag. Zunächst schilder-
te Bitti die Probleme bei der
Ausarbeitung des Römischen
Statutes, an welcher er als Mit-
glied der französischen Dele-
gation beteiligt war. Bereits
seit dem Ende der Kriegsver-
brecherprozesse von Nürn-
berg und Tokio hatte man die
Idee zur Einrichtung einer
strafverfolgenden Instanz für

Erfahrungen:

Judge me – if you can

In der Zeit vom 26.04.2005 bis zum 05.07.2005 fand
an der Universität Göttingen eine Vortragsreihe zum
Völkerstrafrecht statt. Organisiert wurde dieses Projekt
von Professor Kai Ambos, Inhaber des Lehrstuhls für
Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsvergleichung und
Internationales Strafrecht an der Universität Göttingen,
in Zusammenarbeit mit ELSA-Göttingen e.V.. Ein Erfah-
rungsbericht von Judith Arkenau

Erfahrungen

Judge me - if you can
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die schwersten internationalen
Verbrechen. Jedoch ließ der
Kalte Krieg diese Pläne zu-
nächst in den Schubladen ver-
schwinden, bis – beschleunigt
durch die bittere Notwendig-
keit der Tribunale für das ehe-
malige Jugoslawien und Ru-
anda – die Völkerrechtskom-
mission der Vereinten Natio-
nen 1995 einen Entwurf zur
Schaffung eines solchen Ge-
richts vorlegte. Zu Beginn
glaubte jedoch fast niemand
wirklich an den Erfolg dieses
großartigen Projektes. Nach
dreieinhalb Jahren der Vorbe-
reitung hatte die einberufene
Kommission jedoch trotz aller
Bedenken einen vertragstaug-
lichen Vorentwurf zusam-
mengestellt. Trotzdem stand
das Unternehmen auch jetzt
noch immer wieder auf der
Kippe. Erstens waren nicht
alle Staaten von der Notwen-
digkeit eines mit starken eige-
nen Kompetenzen ausgestat-
teten IStGH überzeugt. Sie sa-
hen sich in ihrer Souveränität
bedroht und fürchteten – wie
zum Beispiel die USA – um

die Angehörigen ihrer global
agierenden Streitkräfte. Zwei-
tens schien der Gegensatz zwi-
schen dem adversatorischen
System, das insbesondere auf
dem Prinzip der widerstreiten-
den Parteien (Anklage und
Verteidigung) und dem eher
passiven Gericht basiert, und
dem so genannten inquisitori-
schen System, das die Wahr-
heitsfindung einem notfalls
auch selbst ermittelndem Ge-
richt überlassen will, unüber-
windbar. Dennoch wurde
letztendlich ein konsensfähi-
ger Entwurf geschaffen. Im
Anschlussgab Bitti noch einen
Einblick in die aktuellen pro-
zessrechtlichen Vorgaben und
Probleme am IStGH aus der
Sicht der Anklage.

Vierter Referent der Vortrags-
reihe war Klaus Rackwitz,
Staatsanwalt am IStGH. Er re-
ferierte über das Thema “Der
Weltstrafgerichtshof klagt an:
Erste Erfahrungen der Ankla-

gebehörde des Internationalen
Strafgerichtshofs in Den
Haag”. Nach einer Übersicht
über die Struktur der Anklage-
behörde folgte eine detaillierte
Erläuterung der Aufgaben der
Verwaltung. Als einem unab-
hängigen und selbstständigen
Organ des Gerichtshofs unter-
stehen der Anklagebehörde
zur Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben drei Abteilungen, näm-
lich die Zulässigkeits- und Ko-
operationsabteilung (Jurisdic-
tion Complementary and Coo-
peration Division), die Ermitt-
lungsabteilung (Investigation
Division) sowie die Anklage-
abteilung (Prosecution Divi-
sion). Für den IStGH gilt das
so genannte “principle of com-
plementarity” (Subsidiaritäts-
prinzip). Dieser Grundsatz
gibt den einzelnen Staaten die
grundlegende Verantwortung
und die Pflicht, die schwer-
wiegendsten internationalen
Straftaten selbst zu verfolgen.
Der IStGH schreitet nur dann

1
2006
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Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion: Prof. Kai Ambos, Univer-
sität Göttingen, Dr. Rupert Neudeck, Begründer der Hilfsorganisa-
tionen Cap Anamur und Grünhelme e.V, Hans-Werner Bussmann,
Vertreter des Auswärtigen Amtes für den IStGH und Dr. Wolfgang
Schomburg, Richter am IStGH.



als letzte Instanz ein, wenn
einzelne Staaten ihrer Pflicht
nicht nachkommen - das heißt,
nur dann, wenn Ermittlungen
und, falls angemessen, Straf-
verfolgungen nicht in gutem
Glauben durchgeführt wer-
den. Bis jetzt hat die Anklage-
behörde v.a. folgende Aufga-
ben wahrgenommen: Prüfung
der Zulässigkeit der Klage vor
dem IStGH, Hilfestellung bei
der Implementierung des Rö-
mischen Statuts in nationales
Recht und permanenter Kon-
takte zu nationalen Rechtssy-
stemen. Nach Erläuterung der
Aufgabenbereiche schloss
Herr Rackwitz mit einer Über-
schau der gegenwärtigen Be-
denken der IStGH – Gegner
(z.B. USA, China und Indien)
gegenüber der Vorgehenswei-
se der Anklagebehörde ab.

Den Abschluss der Einzelvor-
träge bildete Dr. Holger Ka-
ritzky mit dem Thema
“Deutschland und der IStGH”,
in dem es insbesondere um die
Rechtshilfe und die Koopera-
tion Deutschlands mit den in-
ternationalen Straftribunalen
ging.Auch die abschließende
Podiumsdiskussion war ein
voller Erfolg. Eingeladen wa-
ren Dr. Wolfgang Schomburg,
Richter am IStGH, Hans-Wer-
ner Bussmann, Vertreter des
Auswärtigen Amtes für den
IStGH und Dr. Rupert Neu-
deck, Begründer der Hilfsor-
ganisationen Cap Anamur und
Grünhelme e.V.. Ausführliche
Berichte zu den einzelnen
Vorträgen sind unter der
Adresse www. Goettin-
gen.elsa-deutschland.org/
downloads/de im Internet ab-
rufbar.

Unter dem Eindruck, dass dem
internationalen Kaufrecht und
der Schiedsgerichtsbarkeit in
der juristischen Ausbildung
nicht genügend Beachtung zu-
kommt, wurde die Idee gebo-
ren, einen Moot Court zu ver-
anstalten, der sich diesen
Rechtsgebieten widmet. Im
Jahre 1992 wurde die Idee auf
einem Kongress der United
Nations Commission on Inter-
national Trade Law (UNCI-
TRAL) diskutiert. Die ehema-
ligen UNCITRAL-Sekretäre
Prof. Willem Vis und Prof.
Eric Bergsten, die zu demZeit-
punkt als Lehrende am Institu-
te of International Commerci-
al Law an der Pace Law School
in White Plain, New York, tä-
tig waren, kümmerten sich um
die Organisation des Moots.
Bereits zwei Jahre später wur-
de der erste Moot Court in
Wien, dem Sitz von UNCI-
TRAL, durchgeführt. Die ste-
tig gewachsene Bedeutung des
Vis Moots läßt sich gut an der
Anzahl der teilnehmenden
Teams veranschaulichen: Am
ersten Moot nahmen elf Teams
aus neun verschiedenen Län-
dern teil - am zwölften Moot
haben 140 Teams aus mehr als
30 verschiedenen Ländern
mitgewirkt. Auch ein Blick
auf die Unterstützer und Spon-
soren zeugt von der inzwi-

schen hohen Bedeutung des
Moots. So finden sich viele be-
deutende Organisationen der
internationalen Schiedsge-
richtsbarkeit unter den Förde-
rern, beispielsweise die Ame-
rican Arbitration Association,
das Chartered Institute of Ar-
bitrators, die Chicago Interna-
tional Dispute Resolution As-
sociation, die Deutsche Insti-
tution für Schiedsgerichtsbar-
keit, die Internationale Han-
delskammer (ICC), der Lon-
don Court of International Ar-
bitration sowie die SwissArbi-
tration Association (ASA).
Aufgrund des gewachsenen
Interesses ist mittlerweile ein
Schwestern-Wettbewerb in
Hong Kong (Vis Moot East)
gegründet worden, der dieses
Jahr zum zweiten Mal statt-
fand.

Jedes Jahr wird Anfang Okto-
ber der Sachverhalt auf der
Homepage des Moots zum
Download freigegeben. Der
Sachverhalt - auch genannt
“The Problem” - entspricht
nicht dem typischen Sachver-
halt, mit dem ein deutscher Ju-
rastudent während der Ausbil-
dung üblicherweise konfron-
tiert wird. Im Gegensatz zum
deutschen Fall besteht der
Sachverhalt des Moot Courts
aus etwa 50 Seiten Schriftver-

Erfahrungen:

The moot changed my life

Der Willem C. Vis International Commercial Arbitration
Moot Court erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Un-
sere Autoren Soo-Hyun Oh, Jakob Sättler und Nils
Wighardt von der Universität Frankfurt stellen den Moot
Cort und den praktischen Ablauf nebst persönlicher Er-
fahren dar.

Erfahrungen

Der 12. Willem C. Vis International Moot Court

AUSGABE APRIL 2006
18



kehr zwischen Kläger und Be-
klagtem, wichtigen Vertrags-
oder Transportdokumenten
sowie schriftlicher Kommuni-
kation mit der Schiedsge-
richtsinstitution und den
Schiedsrichtern, so dass es
sich um einen richtigen Fall
aus der Praxis handeln könnte.

Ablauf

Eine “Procedural Order”, die
Leitlinie für die Auseinander-
setzung mit dem Sachverhalt,
deckt materiellrechtliche und
prozessrechtliche Themen in-
nerhalb. Das Übereinkommen
der Vereinten Nationen über
Verträge über den internatio-
nalen Warenkauf (UN-Kauf-
recht) findet auf den materiell-
rechtlichen Disput zwischen
den Parteien stets Anwen-
dung. Das die prozessrechtli-

chen Fragen betreffende Re-
gelwerk wird Jahr für Jahr ne-
ben dem UNCITRAL Model
Law on International Com-
mercial Arbitration und der
Convention on the Recogni-
tion and Enforcement of Fo-
reign Arbitral Awards aus der
Fülle an bestehenden institu-
tionellen oder ad hoc Schieds-
regeln neu ausgewählt wird.

Unter Bezugnahme auf die
“Procedural Order” ist inner-
halb von zwei Monaten ein

35-seitiger Klägerschriftsatz
zu erstellen. Zunächst müssen
die relevanten Probleme er-
kannt werden. Sodann beginnt
die eigentliche Arbeit: als
Rechtsanwälte des Klägers
sind fundierte und überzeu-
gende Argumente zu finden,
die dem Klagebegehren Nach-
druck verleihen. Danach wer-
den die Seiten gewechselt:
Nachdem der Klägerschrift-
satz fertiggestellt wurde, wird
jedem Team ein Klägerschrift-
satz einer ebenfalls am Moot

Unsere Autoren Jakob Sättler, Soo Hyun-Oh, und Nils Christian Wighardt
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Der 12. Willem C. Vis International Moot Court

Im Jahre 2005 waren in Wien
beim Willem C. Vis Moot, dem
weltgrößten Moot, 42 Nationen
mit etwa 160 Universitäten ver-
treten. Veranstaltet wurde die-
ser Moot Court wie auch in den
Vorjahren vom Institute of In-
ternational Commercial Law
der Pace University School of
Law, New York in Zusammen-
arbeit mit UNCITRAL (United
Nations Commission on Inter-
national Trade Law) und weite-
ren Schiedsinstitutionen. Unter
den Teilnehmern waren au-
stralische, asiatische, nord-
und südamerikanische, afrika-
nische und europäische Hoch-
schulen. Auch namhafte Uni-
versitäten wie die Harvard Law
School, die Monash University,
Australia, die University of Pa-
ris I (Pantheon-Sorbonne) und
zahlreiche andere entsandten
ihre Teams.

Die Universität Münster hatte
eine lange Moot Tradition, die

für einige Jahre aussetzte. In
diesem Jahr hat das Institut
für Internationales Wirt-
schaftsrecht, Prof. Dr.
Mäsch, wieder ein Team zu-
sammengestellt, welches
aus fünf Studierenden (Chri-
stina Berger, Britta Berken-
busch, Maike Pröhl, Ferdi-
nand Neuerburg, Markus
Piontek) bestand. Betreut
wurde das Team von zwei
Coaches, Murad Mustafa und
Natalie Jamal.

Gegenstand des Moot
Courts, der nach Willem C.
Vis, dem ehemaligen Sekre-
tär des UNCITRAL, benannt
wurde, sind materiell- und for-
mell-rechtliche Problemkrei-
se des UN-Kaufrechts und
der Schiedsgerichtsbarkeit.
Der Wettbewerb setzt sich
aus einem schriftlichen und
einem mündlichen Teil zu-
sammen und umfasst eine

Die Münsteraner Perspektive

Unser Autor, Rechtsreferendar Murad Mustafa war
Coach des Münsteraner Teams. Im folgenden stellt er
die Erfahrungen des Teams der Westfälischen Wil-
helms Universität mit dem und zum Moot Court dar.



teilnehmenden Universität zu-
geschickt, auf den es sodann
aus Sicht des Beklagten zu ant-
worten gilt.

Die “Oral Hearings”, die Ende
März oder Anfang April in
Wien ausgetragen werden,
stellen den Höhepunkt des
Wettbewerbs dar. In letzter
Zeit sind verschiedene soge-
nannte “Pre Moots” entstan-
den, die der Vorbereitung auf
den rhetorischen Part des
Wettbewerbs dienen. Als Bei-

spiele seien hier die All Mu-
nich Rounds und der von der
Internationalen Handelskam-
mer (ICC) in Paris organisierte
“Pre Moot” genannt. Auch in
Frankfurt am Main wird im
Jahre 2006 von der Moot Aca-
demy Frankfurt ein “Pre
Moot” veranstaltet. Mehr In-
formationen findet man unter
www. moot - academy.com.
Der eigentliche Wettbewerb
bietet jedem Team insgesamt
mindestens vier Mal die Gele-
genheit, seine Argumente ge-

gen ein anderes Team vor ei-
nem Schieds-Tribunal vorzu-
tragen. Dabei obliegt es dem
Tribunal, das in der Regel aus
Lehrenden oder Praktikern der
Schiedswelt besteht, wie das
“Hearing” gestaltet wird. So
entscheidet das Schiedsge-
richt, wie lange die Sprechzeit
beträgt, ob Fragen gestellt
werden und auch, ob ein “Re-
buttal” den Parteien nochmals
die Möglichkeit zum Vorbrin-
gen prägnanter Gegenargu-
mente gibt. Anhand des Vor-

Erfahrungen
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Zeitspanne von etwa sechs
Monaten.

Im Jahre 2005 waren alle
Teams mit diesem Sachver-
halt konfrontiert:

Mediterano kaufte bei Equato-
riana 400 Tonnen Kakao. Die-
se sollten bis Ende Mai 2002
an den Käufer verschifft wer-
den. In Equatoriana kam es
unverhofft zu einem Sturm, so
dass die Equatoriana Govern-
ment Cocoa Marketing Or-
ganization ein Exportverbot
bis auf weiteres für Equtoriani-
schen Kakao verfügte. Im Mai
2002 konnte Equtoriana 100
Tonnen Kakao an Mediterano
liefern, da sie diesbzgl. eine
entsprechende Erlaubnis er-
hielten.

In der Folgezeit stieg der Welt-
preis für Kakao. Am 24. Okto-
ber 2002 kaufte Mediterano in
einem Drittland die verbliebe-
nen 300 Tonnen Kakao zu ei-
nem erheblich höheren Preis.
Eine entsprechende Dec-
kungskauferklärung wurde am
25. Oktober an die Equatoria-
na versandt. Nunmehr macht
Mediterano diesen Preisunter-
schied als Schadensersatz
geltend.

Rechtsgrundlage für die etwai-
ge Forderung war das Interna-
tionale UN-Kaufrecht (CISG).

Equatoriana, die Beklagte ih-
rerseits machte eine Forde-
rung aus einem Vertrag über
Zucker, den die Klägerin Medi-
terano nicht beglichen hatte,
da sie einen Mangel rügte. Die-
se Forderung möchte die Be-
klagte in Form einer “Widerkla-
ge” geltend machen.

Als Schiedsvereinbarung wur-
den die Swiss Rules verein-
bart, die lediglich in Art. 21
Abs. 5 eine Aufrechnungs-
möglichkeit vorsieht.

Schriftliches Verfahren

Zunächst war von den Team
als Klägervertreter eine Klage-
schrift zu erstellen. Der
Rechtsfall war sowohl in den
Schriften als auch im späteren
mündlichen Verfahren in engli-
scher Sprache zu bearbeiten.
Im weiteren Verlauf des Moot
Court erhielt jedes Team die
Klageschrift eines anderen
Teams und musste diese in
Form einer Beklagtenschrift
erwidern. Die Universität Mün-
ster etwa entsandte ihren Klä-
gerschriftsatz an das Team
der Universität Denver und an

das Team der Universität Meiji
Gakuin. Gleichzeitig erhielt sie
den Klägerschriftsatz der Uni-
versität Ottawa.

Mündliche Verhandlungen

Im März 2005 folgten dann als
Höhepunkt des Moot Courts
die mündlichen Verhandlun-
gen in Wien. Diese Verhand-
lungen wurden vor einem
Schiedsgericht, bestehend
aus in der Wirtschaftspraxis tä-
tigen Professoren, Richtern
und Anwälten, geführt. Die
Teams der Universitäten tre-
ten hier gegeneinander an. Die
Teams treten jeweils als Klä-
ger und als Beklagter auf.
Während der Vorrunde ver-
handelt jedes Team jeweils
zweimal als Kläger- und auch
zweimal als Beklagtenvertre-
ter. Die Gegner des Teams der
Universität Münster waren in
den oral hearings Teams der
Universitäten von Texas, Den-
ver, Ottawa sowie Meiji Ga-
kuin.

Hierbei bewertetedas Tribunal
die Qualität des Vortrages so-
wie die Überzeugungskraft
und die Fähigkeit, gezielt auf
Fragen zu antworten und The-
sen derGegnerzu entkräften.



trags vergeben die Schieds-
richter Punkte, um die besten
32 Teams zu ermitteln, die sich
für die “Final Rounds” qualifi-
zieren. Anschließend wird im
Eliminierungsverfahren der
Sieger der “Oral Hearings” be-
stimmt.

Erfahrungen

Im Folgenden soll auf Grund-
lage persönlicher Erfahrungen
dargestellt werden, wie typi-
scherweise eine Teilnahme am

Vis Moot aussehen kann. Be-
vor die eigentliche Arbeits-
phase des Wettbewerbs be-
ginnt, sind zunächst admini-
strative Aufgaben zu erledi-
gen. Insbesondere ist hier die
Akquisition von Sponsoren
zur Finanzierung der
Moot-Teilnahme zu nennen,
welche die Anmeldungsge-
bühr in Höhe von € 500,-, die
Reise- und Unterbringungsko-
sten und die Materialkosten
umfasst. Die Teilnehmer wur-
de hierbei von den Anwaltsso-

zietäten CMS Hasche Sigle,
EY Law Luther Menold,
Freshfields Bruckhaus Derin-
ger, Hengeler Mueller, Linkla-
ters, Schiedermair Rechtsan-
wälte sowie dem Verein
Alumni und Freunde des Fach-
bereichs Rechtswissenschaf-
ten der Johann Wolfgang Goe-
the-Universität unterstützt.
Auch das Ansprechen von
Kanzleien für Probepleadings
ist zu nennen. Ebenso wichtig
ist die Planung und Organisa-
tion der Reise nach Wien.

Nach der Vorrunde, in der alle
Gruppendie Möglichkeit erhal-
ten, sich zu präsentieren, fin-
den die Qualifikationsrunden
und schließlich das Finale
statt. Von den ca. 160 Teams
erreichen nur die Besten 32
Teams die nächste Qualifika-
tionsrunde.

Neben dieser Auszeichnung
werden auch Preise für die be-
sten Einzelvortragenden ver-
geben. Dies führt dazu, dass
die Studierenden nicht nur auf
ihr juristisches Wissen zurück-
greifen müssen, sondern auch
sprachliche und rhetorische
Fähigkeiten besitzen müssen.
Das Team der Universität
Münster konnte sich in derVor-
runde durchsetzen und er-
reichte die nächste Runde. Es
gehört damit zu den deutsch-
landweit vier besten Teams.
Zudem wurde der Kläger-
schriftsatz besonders hervor-
gehoben. Außerdem wurden
zwei Studentinnen (Christina
Berger und Maike Pröhl) we-
gen ihrer herausragenden Lei-
stungen während der mündli-
chen Verhandlungen beson-
ders geehrt.

Hierzu bedurfte es weitrei-
chender Vorbereitung auf die

mündlichen Verhandlungen.
Dazu wurde das Team von
Rhetoriktrainer durch gezielte
Übungen unterstützt. Einen
wesentlichen Beitrag haben
Großkanzleien wie Clifford
Chance, Freshfields, Henge-
ler Mueller, CMS Hashle Sigle,
Shearman Sterling und Görg
geleistet, die durch Probever-
handlung das Münsteraner
Team vorbereitet und einen
Einblick in die Arbeitsweise ei-
ner Großkanzlei und damit in
die internationale Anwaltswelt
ermöglichten. Als weiterer we-
sentlicher Punkt im Rahmen
des Moot Courts sind die orga-
nisatorischen Maßnahmen zu
benennen. Das gesamte fi-
nanzielle Aufkommen deckt
sich aus Spenden von Kanzlei,
Repetitorien bis hin zu Einzel-
personen und Verlagen. Auch
diese Ansprechpartner muss-
ten überzeugt werden, dass es
sich hierbei um eine nützliche
Investition in die Ausbildung
handelt.

Willem C. Vis East

Seit einigen Jahren gibt es
eine Schwesterveranstaltung
in Hongkong, den Willem C.
Vis East. Hier liegt derselbe
Sachverhalt zugrunde und

auch die Regeln, nach denen
die Verhandlungen bestritten
werden, sind die gleichen. Ein
Team kann in Wien und Hong-
kong antreten. Allerdings kön-
nen Teammitglieder, die in
Wien auftreten, nicht auch in
Hongkong verhandeln. Im letz-
ten Jahr nahmen 14 Hoch-
schulen am asiatischen Wett-
bewerb teil. Neben vereinzel-
ten europäischen, amerikani-
schen und australischen Uni-
versitäten waren chinesische
Teams dort vertreten.

Ziele des Moot

Nun mag man sich Fragen,
was denn die Ziele eines sol-
chen Hochschulwettbewerbs
sind. Der Moot Court gibt einen
intensiven Einblick ins interna-
tionale Handels- und Schieds-
verfahrensrecht. Die Anwen-
dung auf einen konkreten
Sachverhalt macht es notwen-
dig, sich mit materiell-rechtli-
chen Fragen und prozessua-
len Problemen auseinander zu
setzen. Zudem gibt eine Teil-
nahme am Moot, neben dem
Gewinn an sprachlichen und
rhetorischen Fähigkeiten, die
Möglichkeit, schon frühzeitig
praktische Erfahrungen zu
sammeln. Und nicht zuletzt ist

Erfahrungen
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Schriftsätze

Das Erarbeiten der Memoran-
da stellt in vielerlei Hinsicht
eine Herausforderung dar. Die
eingehende Auseinanderset-
zung mit dem Sachverhalt, die
Verortung der rechtlichen Pro-
bleme, das Sammeln von Lite-
ratur und Argumenten gehö-
ren noch zu den leichteren
Aufgaben. Eine größere Hür-
de stellt das Formulieren der
Argumente in englischer Spra-
che dar. Hierbei machten die
Verfasser insbesondere die Er-
fahrung, dass manche, zu-
nächst überzeugend klingende
Argumente an eben jener
Überzeugungskraft verlieren,
sobald sie zu Papier gebracht
werden. Dann erfordert es des
Öfteren mehrerer Formulie-
rungsversuche, um die kreati-
ven Gedanken in die richtige
sprachliche Form zu bringen.
Den Schreibprozess verlang-
samt zu Beginn auch der Ur-
teilsstil, in dem der Schriftsatz
- im Unterschied zu Hausar-
beiten - gänzlich abgefasst
werden soll. Kennzeichnend
für die Erstellung des Memo-
randums ist ferner eine intensi-
ve Begründung anhand des
Sachverhalts, also den einzel-
nen Vertragsdokumenten oder
Passagen des Schriftverkehrs,
sowie das Heranziehen von
vergleichbaren Urteilen und
der Einarbeitung dieser.

Eine zusätzliche Herausforde-
rung ergibt sich beim Schrei-
ben des Beklagtenschriftsat-
zes. Denn dieser soll sich mit
dem zugesandten Kläger-
schriftsatz einer gegnerischen
Universität auseinanderset-
zen. Es gilt, die Argumente des

Klägers sachlich zu entkräf-
ten, ohne dabei respektlos zu
werden. Ein unhöflicher Um-
gang mit den Argumenten des
Gegners ist nahezu unverzeih-
lich.

Oral Hearings

Nach Abschluss der Schrift-
satzphase beginnt die Vorbe-
reitung auf die “Oral Hea-
rings” in Wien. Die Probeplea-
dings mit anderen Teams aus
Deutschland, Frankreich, Au-
stralien und den USA ließen
die Verfasser bereits vor dem
eigentlichen Wettbewerb ein
wenig von der Anspannung,
aber auch von dem Spaß, den
sie in Wien haben würden,
erahnen. Die Basis für ein gu-
tes Pleading stellt ein Vortrag
dar, der die wichtigsten Argu-
mente des Schriftsatzes ent-
hält. Dies allein reicht für ein
gutes Plädoyer jedoch nicht
aus. Auf Fragen des Tribunals
sollte flüssig und geschickt ge-
antwortet werden, so dass eine
elegante Rückkehr zum eige-
nen Vortrag möglich ist. Dabei
sollte niemals der Eindruck er-
weckt werden, dass der eigene
Vortrag auswendig gelernt
wurde. Vielmehr wird gefor-
dert, flexibel zu sein, also auch
mal vom Konzept abzuwei-
chen, ohne den Faden zu ver-
lieren. Zudem legen die
Schiedsrichter großen Wert
darauf, dass die Teilnehmer
den Sachverhalt genauestens
kennen. Neben der Beherr-
schung des Sachverhalts und
einer überzeugenden Lösung
des rechtlich Strittigen sind
auch ein souveränes Auftre-
ten, die Körpersprache und die
Sprechgeschwindigkeit von

immenser Bedeutung, welche
die Wirkung des Gesproche-
nen und somit die Bewertung
stark beeinflussen. Zuletzt ist
ein Faktor zu erwähnen, der
von den Schiedsrichtern eben-
falls honoriert wird: Team-
work. Gern gesehen ist das
aufmerksame Verfolgen des
Vortrags des Kollegen und
auch das Anreichen von Mate-
rialien an diesen.

Bei einem internationalen
Wettbewerb von solcher Grö-
ße könnte angenommen wer-
den, dass es ein ausgeprägtes
Konkurrenzverhalten gibt.
Der Wunsch, in die “Final
Rounds” zu kommen oder gar
einen Preis zu gewinnen, mag
einen hohen Stellenwert ein-
nehmen. Dennoch ist nicht
von der Hand zu weisen, dass
ambitionierte StudentInnen
sehr wohl auch kontaktfreudig
sind und auch feiern können.
Aus dem Munde ehemaliger
“Mooties”, die dem Wettbe-
werb noch als engagierte Coa-
ches, Schiedsrichter, Organi-
satoren oder Helfer zur Verfü-
gung stehen, ließ sich der Satz
vernehmen: “The moot chan-
ged my life!” – ein Beleg da-
für, dass die Begeisterung
selbst nach mehreren Jahren
imm noch nicht abnimmt.

1
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Real Estate Law – Master of Law (LL.M.)

Karrieresprungbrett
ins Immobilienrecht
Die Immobilienbranche war in den letzten Jahren star-
ken Turbulenzen unterworfen und ist bis heute nicht zur
Ruhe gekommen. Spricht man auf einigen Märkten von
bald platzenden Immobilienblasen, herrscht anderen-
orts ungebremste Einkaufsstimmung. So erschütterte
zwar die jüngste Serie massiver Wertberichtigungen das
Anlegervertrauen. Die Spekulationsbereitschaft ist je-
doch weiter ungebremst, wie der Einstieg eines ameri-
kanischen Investors in den kommunalen Wohnungs-
markt der Stadt Dresden belegt. Unser Special geht
umfassend auf Perspektiven, Ausbildungsmöglichkeiten
und praktisch relevante Theman aus der vielschichten
Welt des “Immobilienwirtschaftsrecht” ein.

Neue Geschäftsmodelle wie
die Real Estate Investment
Trusts (REITS), Non-Perfor-
ming Loans und Public Private
Partnerships erfordern dabei
eine maßgeschneiderte
Rechtsberatung, welche nur
noch durch Spezialisten zu lei-
sten ist. Die Universität Mün-
ster will mit ihrem “Real Esta-
te”-Masterstudiengang genau
diese Marktlücke schließen
und Immobilienjuristen zu ei-
ner optimalen Position auf
dem Arbeitsmarkt verhelfen.

Die Zielrichtung

In juristischer Hinsicht ist
Real Estate eine Querschnitts-
materie aus unterschiedlichen
Rechtsgebieten. Die universi-
tären Disziplinen sind vor al-
lem mit dem Bau- und Archi-
tektenrecht, dem Miet- und
Maklerrecht, dem öffentli-
chen Baurecht, dem Haus-
halts- und Beihilferecht sowie

dem Steuerrecht vertreten. Die
breitgefächerten rechtlichen
Schnittstellen im Bereich Im-
mobilien haben jedoch auch
eine ganze Reihe eigenständi-
ger Beratungsfelder geschaf-
fen, die sich nicht mehr einzel-
nen Rechtsgebieten zuordnen
lassen. Hierzu zählen unter an-
derem der Portfoliokauf, Joint
Ventures, Public Private Part-
nerships, Asset Deals, Private
Equity Fonds und vieles mehr.
Eine marktorientierte zielge-
richtete Ausbildung im Immo-
bilienrecht war bislang für Ju-
risten kaum möglich. Der
LL.M.-Studiengang der Uni-
versität Münster bietet hier
erstmals ein kompaktes Ange-
bot, Juristen innerhalb eines
Jahres für dieses Marktseg-
ment fit zu machen.

Der Markt

Der Bedarf an Rechtsberatung
auf dem Immobilienmarkt ist

Karrierechanchen im Anwaltsberuf
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immens und wird, wie in so
vielen Fällen, nur einge-
schränkt durch die Juristen-
ausbildung abgedeckt. Das
unter den Begriff “Real Esta-
te” gefasste Beratungsseg-
ment “Immobilienwirtschaft”
wird derzeit durch eine Reihe
von Fakultäten, vor allem die
der kaufmännischen Berufe,
bedient und hat sich zu einer
eigenständigen Geschäftsma-
terie verselbständigt. Die Be-
ratungsnachfrage dokumen-
tiert eine Vielzahl an Bera-
tungsgesellschaften sowie die



Die Autoren unserer Fachbeiträge: Peter Jung-
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Daniel Seibt (Görg), Dr. Dirk Debald (Lovells), Ingo
Erberich (Luther), Dr. Stefan Zajonz (Morgan Le-
wis), Max Boettcher, LL.M., (Peters, Schönberger
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Tatsache, dass sich fast alle
Banken und Versicherungen
expandierende Immobilienab-
teilungen leisten, um in eben
diesem Markt vertreten zu
sein. Der anwaltliche Bera-
tungsmarkt “Real Estate” ist
hingegen weitgehend zwi-
schen den internationalen
Großkanzleien aufgeteilt, wo-
bei dieser gleichzeitig stark
mit den Namen einzelner
Rechtsanwälte verbunden ist.
Die Dynamik des Marktes
wird im Wesentlichen durch
die unterschiedlichen Bera-

tungsausrichtungen der Kanz-
leien (Corporate Finance bzw.
Projektentwicklung) geprägt.
Auch die Standortfrage der
Großkanzleien sowie die hohe
Fluktuationsrate innerhalb der
einzelnen immobilienrechtli-
chen Referate sorgte in den
letzten Jahren für Marktbewe-
gung. Dahinter steht die Frage,
ob man die rechtliche Beglei-
tung von Immobilien als iso-
lierte Finanztransaktionen be-
greift oder in ihrer Planung
und Bewirtschaftung umfas-
send betreuen will. Die Kanz-

leilandschaft ist hier unter-
schiedlich strategisch positio-
niert. Personell werden die
Fachabteilungen aber weiter-
hin mit qualifizierten Rechts-
anwälten aufgestockt. Auch
der anwaltliche Arbeitsmarkt
meldet weiteren Bedarf an.

Der Studiengang

Real Estate Law ist ein Post-
graduierten - Studiengang.
Voraussetzung ist dabei der er-
folgreiche Abschluss eines
rechtswissenschaftlichen oder

Das Münsteraner Schloss, nicht nur eine Immobilie, sondern Zen-
trum des immobilienrechtlichen LL.M. Studienganges.
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wirtschaftswissenschaftlichen
Studiums. Damit eine produk-
tive Arbeitsatmosphäre ge-
währleistet bleibt, wird die
Teilnehmerzahl pro Jahrgang
auf 40 begrenzt. Die Kosten
des Studiengang belaufen sich
auf 10.800,- Euro, Frühbucher
können dabei 1.000,- Euro
einsparen. Hierin enthalten
sind alle Tagungsunterlagen,
sowie Essen und Getränke.
Die hohen Studiengebühren
rechtfertigen sich aber vor al-
lem durch die erlesene Aus-
wahl an Dozenten, die sowohl
die Wissenschaft wie auch die
Wirtschaft vertreten. Die im-
mobilienrechtlichen Spezial-
gebiete des Lehrplans werden
durch das derzeitige
Who-is-Who des Immobilien-

rechts vermittelt, kompetente
Ansprech- und Diskussions-
partner sind garantiert.

Die einzelnen Themenblöcke
enden mit acht jeweils drei-
stündigen Klausuren, am Ende
des Studiengangs ist eine be-
rufsbegleitende Masterarbeit
anzufertigen. Die Gesamtnote
setzt sich zu 70% aus den
Klausuren und zu 30% aus der
Masterarbeit zusammen. Es
wurde dabei bewusst darauf

geachtet, dass die gesamte
Veranstaltung auch von Be-
rufstätigen besucht werden
kann. Die Vorlesungen und
Klausuren sind daher zu kom-
pakten Einheiten zusammen-
gefasst, welche in der Regel
am Wochenende durchgeführt
werden. Bei erfolgreicher
Teilnahme wird den Teilneh-
mern von der Universität
Münster der akademische
Grad Master of Law (LL.M.)
verliehen.

Karrierechanchen im Anwaltsberuf
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Weitere Infos zu Terminen, zu Inhalten und zur Anmeldung für
den Studiengang Real Estate Law erteilt die JurGrad gGmbH,
Königsstraße 46, 48143 Münster. Ansprechpartner sind Frau
Rechtsanwältin Kirsten Schoofs, Tel. 0251 - 62077-10, kirsten.
schoofs@uni-muenster.de oder Herr Jürgen Schäfer, Tel.
0251-62077-0, juergen.schaefer@uni-muenster.de.

Weitere Informationen :

Bösing: Real Estate ist die
englische Bezeichnung eines
neuen Rechtsgebietes, das
stark in Mode gekommen ist.
Was verbirgt sich hierhinter?

Bélorgey: Real Estate ist mit
Immobilienwirtschaftsrecht
zu übersetzen. Es handelt sich
um die Bündelung klassischer
Rechtsgebiete wie beispiels-

weise des Mietrechts, des
Grundstücksrechts, des
Rechts des Grundstückskaufs.
Letztlich geht es um alle Ver-
träge, die in Zusammenhang
mit der Immobilienwirtschaft
stehen. Flankiert wird das Ver-
tragsrecht dabei vom öffentli-
chen Baurecht, soweit dies die
private Vertragsgestaltung
tangiert. Real Estate verbindet

alle relevanten Rechtsfragen
der Immobilie unter einem
Sachgebiet.

Bösing: Die Immobilienbran-
che ist in der Vergangenheit
nicht allzu sehr als Arbeitge-
ber für Juristen in Erscheinung
getreten. Das hat in sich in den
letzten Jahren geändert.

Bélorgey: Das ist richtig. Die
Branche ist hinsichtlich des
Beratungsbedarfs fast krisen-
sicher. Die bebaute Fläche des
Landes vergrößert sich ständig
und damit alle mit ihr zusam-
menhängenden Rechtsfragen.
Rechtliche Beratung muss da-
bei auf immer größeres Spe-
zialwissen zurückgreifen, da
die zu entscheidenden Sach-
verhalte wie ihre gesetzlichen
Regelungen immer komplexer
werden. Nicht zuletzt übt das

Redaktionsgespräch mit Dr. Harald Bélorgey

Karriere im Immobilienwirtschaftsrecht

Die IVG Immobilien AG ist ein europäisches Invest-
menthaus für Immobilien und betreut über 16 Milliar-
den Euro in den Geschäftsfeldern Portfoliomanage-
ment, Projektentwicklung und Fonds. Die Investitionen
konzentrieren sich auf Büro- und Logistikimmobilien in
bedeutenden europäischen Metropolen und Wachs-
tumszentren. Dr. Sebatian Bösing sprache für unsere
Zeitschrift mit Dr. Harald Bélorgey, Rechtsanwalt bei
der IVG Immobilien AG.



Steuerrecht auf die rechtliche
Gestaltung von Immobilienin-
vestitionen einen erheblichen
Einfluss aus.

Bösing: In welchen Bereichen
der Immobilienwirtschaft sind
Juristen besonders gefragt?

Bélorgey: Fast alle Unterneh-
mensbereiche der Immobi-
lienwirtschaft kommen in Be-
tracht. Allerdings gibt es
durchaus Probleme, entspre-
chend qualifizierte Juristen zu
finden. Der Bedarf ist auf je-
den Fall vorhanden.

Bösing: In welchen Ge-
schäftsfeldern beschäftigt die
IVG derzeit Juristen?

Bélorgey: Wir haben derzeit
eine Rechtsabteilung, die aus
sechs Volljuristen besteht. Die
Kollegen sind u. a. in den Be-
reichen Gesellschaftsrecht,
Grundstücksrecht, Baurecht
und Mietrecht sowie bei den
verschiedenen juristischen
Fragen bei der Auflage von
Kapitalmarktprodukten euro-
paweit tätig.

Bösing: Wo liegen die Unter-
schiede zur klassischen Kanz-
leitätigkeit des Rechtsan-
walts?

Bélorgey: Als Syndikusan-
walt ist man sicherlich viel
stärker in den täglichen Ablauf
der Projekte eingebunden.
Man steht dabei auch bei den
einzelnen Vorgängen als Be-
rater zur Seite, man ist viel frü-
her eingebunden und wickelt
Transaktionen später viel län-
ger mit ab. Die Akte liegt da-
durch natürlich länger auf dem
Schreibtisch.

Bösing: Der Markt, der von Ih-
nen beraten wird, ist sicherlich
dynamisch, aber auch mit vie-
len Risiken behaftet.

Bélorgey: Die Tätigkeit bringt
es mit sich, dass man ständig
auch mit anderen Fachabtei-
lungen zusammenarbeitet, um
Risiken aus allen Bereichen zu
erkennen und in Verträgen
und Verhandlungen entspre-
chend zu berücksichtigen Die
kaufmännische Seite eines Im-
mobiliengeschäfts und ihre
Bewertung, wie auch steuer-
rechtliche Fragen müssen
ständig in die vertragliche Ge-
staltung eingearbeitet werden.
Dabei ist das Betätigungsfeld
nicht auf Deutschland be-
schränkt, sondern erstreckt
sich auf sämtliche Länder, in
denen wir in Europa investie-
ren. Auch als Jurist wird man

daher den Fragen des Marktes
und seiner Risiken nur ge-
recht, wenn man den Markt im
interdisziplinären Team ana-
lysieren kann. Gerade hierin
liegt das besondere Tätigkeits-
feld eines Syndikusanwalts.

Bösing: Mit welchem juristi-
schen “Rüstzeug” arbeiten Sie
persönlich?

Bélorgey: Dies beruht im We-
sentlichen auf zwei Pfeilern:
Zum einen dem Recht des
Grundstückskaufs. Hierunter
fällt vor allem das Aufsetzen,
Verhandeln und Bewerten von
Grundstückskaufverträgen.
Zum anderen arbeite ich
schwerpunktmäßig im Miet-
vertragsrecht. Gleichwohl
muss ich mich natürlich mit al-
len anderen Rechtsgebieten
beschäftigen, welche meinen
Tätigkeitsschwerpunkt tan-
gieren.

Bösing: Die IVG ist auch im
Bereich Projektentwicklung
tätig. Welche juristischen Her-
ausforderungen bietet dieses
Feld?

Dr. Harald Bélorgey, Jahrgang 1966, stu-
dierte von 1988 bis 1992 Rechtswissen-
schaften an der Universität Heidelberg und
war von 1992 bis 1995 Referendar in Heil-
bronn. An das zweite Examen schloss sich
von 1995 bis 1998 eine Kanzleitätigkeit und
die Promotion an. Von 1998 bis1999 war
Harald Bélorgey bei der Rechtabteilung der
Bayer AG, von 1999 bis 2003 bei der
Rechtsabteilung der Technip Germany

GmbH und seit 2004 in der Rechtsabteilung der IVG tätig.

Unser Gesprächspartner: Dr. Harald Bélorgey
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Karrierechanchen im Anwaltsberuf

Immobilienwirtschaftsrecht

Bélorgey: Die Herausforde-
rung liegt darin, eine Fülle un-
terschiedlicher Verträge in
Einklang bringen zu müssen.
Dies fängt beim Grundstücks-
kaufvertrag an, möglicherwei-
se ergänzt um einen Finanzie-
rungsvertrag zum Erwerb des
Grundstücks und um die Be-
bauung sicherzustellen. Die
Erwerberin schließt dabei ei-
nen Generalübernehmerver-
trag mit einer Projektgesell-
schaft, die die eigentliche Pro-
jektentwicklung für sie be-
treibt und auch ggf. aus dem
IVG-Konzern stammt. Diese
Projektentwicklungsgesell-
schaft schließt sodann einen
Generalunternehmervertrag
mit dem Hauptwerkunterneh-
mer.

Dies alles muss inhaltlich auf-
einander abgestimmt werden.
Hinzu kommen dann noch
Maklerverträge oder Facility
Management-Verträge, wel-
che die profitable Nutzung des
Objektes sicherstellen. Alter-
nativ kann man auch die ge-
samte Projektentwicklung ei-

nes Dritten als Komplettpaket
einkaufen.

Bösing: Sie selbst sind vor al-
lem im Portfoliomanagement
tätig. Was ist hierunter zu ver-
stehen?

Bélorgey: Es geht verkürzt um
den Erwerb, die Verwaltung
und Aufwertung und nachfol-
gend den Verkauf von Immo-
bilien. Wir nennen das eine ak-
tive “Buy-and-sell”-Politik.
Man versucht dabei eine Im-
mobilie möglichst preisgün-
stig zu erwerben, diese dann zu
veredeln und sie anschließend
in einer attraktiven Marktsi-
tuation mit Gewinn zu verkau-
fen.

Bösing: Was ist in diesem Zu-
sammenhang unter einer
rechtlichen “Due Diligence”
zu verstehen?

Bélorgey: Dies ist eine Be-
wertung, die regelmäßig der
Käufer vornimmt. Man schaut
sich dabei alle diejenigen Un-
terlagen einer Immobilie an,
die für deren Erwerb und die
spätere Verwaltung von recht-
licher Relevanz sind. Dies be-
trifft zum Beispiel die vorhan-
denen Mietverträge, die
Grundbücher, die Baugeneh-
migungen oder die bereits er-
wähnten Facility Manage-
ment-Verträge. Dabei ver-
sucht man, typische Risiken
aufzudecken, die in solchen
Verträgen verborgen sind.

Bösing: Was ist dabei ein typi-
sches Risiko?

Bélorgey: Im Mietrecht ist
beispielsweise ein klassisches

Risiko der Mangel der Schrift-
form gem. § 550 BGB bei be-
fristeten Verträgen. Dies führt
dazu, dass auch ein längerfri-
stiger Mietvertrag nach einem
Jahr im Rahmen der gesetzli-
chen Fristen kündbar ist. Das
hat natürlich erhebliche wirt-
schaftliche Bedeutung, wenn
man Immobilien kauft, deren
Mieter mit langfristigen Miet-
verträgen gebunden sind.

Bösing: Wie muss man sich ei-
nen Portfoliokauf vorstellen.
Ist das ein ganz normaler
Grundstückskaufvertrag?

Bélorgey: Der Portfoliokauf
bezeichnet regelmäßig den
Kauf eines ganzen Bündels an
Grundstücken. Dabei kann
man eine einheitliche Urkunde
oder auch eine Rahmenurkun-
de erstellen, an welche die ein-
zelnen Liegenschaften ange-
hängt werden. Dies wäre dann
ein sog. Asset Deal. Alternativ
kann man auch die Gesell-
schaft erwerben, die Inhaberin
des Grundstücks ist. Man
spricht dann von einem Share
Deal.

Bösing: Ein weiteres Stich-
wort bei der Projektplanung
und Realisierung ist PPP (Pu-
blic- Private- Partnership).
Welche Rolle spielen diese im
Immobilienrecht?

Bélorgey: Meistens handelt es
sich hier um Projekte, die von
Privaten realisiert werden, je-
doch in einem öffent-
lich-rechtlichen Zusammen-
hang stehen. Diese Vorhaben
wurden in der Vergangenheit
oft von Körperschaften des
Öffentlichen Rechts realisiert,
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Bösing: Welche Bedeutung
hat die steuerliche Beratungbei
der erfolgreichen Realisierung
von Immobilienprojekten?

Bippus: Ohne steuerliche Pla-
nung ist eine Immobilieninve-
stition großen Risiken ausge-
setzt. Beispielsweise darf ein
als privat geplanter Erwerb
nicht ungeplant zu betriebli-
chen Einkünften führen. Die
künftige Nutzung oder Veräu-
ßerung ist daher zwingend in
die steuerlichen Überlegun-
gen einzubeziehen. Gleiches
gilt für die anderen relevanten
Steuerarten wie die Grunder-
werbsteuer, Erbschaft- und

Schenkungsteuer oder auch
die Optionsmöglichkeit bei
der Umsatzsteuer. Falsche
Weichenstellungen können
ein auf den ersten Blick lukra-
tives Geschäft über den Fiskus
erheblich belasten.

Bösing: Wo liegen die Schnitt-
stellen zwischen Immobilien-
recht und Steuerrecht?

Bippus: Beide Materien ver-
schmelzen an vielen Punkten.
So ist etwa zivilrechtlich zu
definieren, ob es sich um den
Erwerb eines Grundstücks
oder das bloße Nutzungsrecht
daran handelt, im Steuerrecht

Redaktionsgespräch mit RAin Prof. Dr. Birgit Elsa Bippus

Karriere im Immobiliensteuerrecht

Das Immobilienrecht hat eine wichtige Schnittstelle zum
Steuerrecht. Dr. Sebastian Bösing sprach über dieses
Thema mit Rechtsanwältin Prof. Birgit Elsa Bippus von
der Kanzlei Weckerle Bippus Doubleday.

Karrierechanchen im Anwaltsberuf

Immobilienwirtschaftsrecht

Studium der Rechtswissenschaft in Kon-
stanz, Promotion 1989, Habilitation 1998
mit Verleihung der Lehrbefugnis für die Fä-
cher Bürgerliches Recht, Handels- und Ge-
sellschaftsrecht, Steuerrecht, Internatio-
nales Privatrecht und Rechtsvergleichung,
durch die Universität Konstanz, 1998 Pri-
vatdozentin, 2006 außerplanmäßige Pro-
fessorin an der Universität Konstanz. Von
1989 bis 2001 Oberregierungsrätin in der

Finanzverwaltung Baden-Württemberg: 1989 bis 1993 und
1997 bis 1998 Sachgebietsleiterin bei verschiedenen Finanz-
ämtern, 1993 bis 1997 Abordnung an die Uni Konstanz und Ha-
bilitandenstipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft,
1999 Richterin kraft Auftrags beim Sächsischen Finanzgericht,
2000 bis 2001 Referentin der Forschungsstelle “Bundessteuer-
gesetzbuch” bei Prof. Dr. Kirchhof. 2001 - 2004 Rechtsanwältin
bei KPMG in Frankfurt. Gleichzeitig seit 2004 Niederlassung als
Rechtsanwältin in Konstanz. Seit Juli 2005 Zusammenschluss
zur Sozietät Weckerle Bippus Doubleday.

Unsere Gesprächspartnerin: Prof. Dr. Birgit Elsa Bippus

zum Beispiel eine Eissporthal-
le. Wesentliches Problem bei
Public-Private-Partnerships
ist die Ausbalancierung von
Aufgaben und Risiken sowie
die Problematik staatlicher
Zuschüsse.

Bösing: Kann man bereits im
Studium vernünftige Schwer-
punkte im Real Estate setzen,
die einem später zugute kom-
men oder ist das Thema doch
zu weit verzweigt?

Bélorgey: Eine Sache ist si-
cherlich, sich in die von mir
genannten Rechtsgebiete hin-
reichend einzuarbeiten. Die
meisten Fragen haben ja
durchaus auch im Examen Re-
levanz. Sein persönliches In-
teresse dokumentiert und
überprüft man am besten, in-
dem man ein Praktikum oder
eine Referendariat-Station in
der Immobilienbranche absol-
viert. Auch hierfür bietet das
Studium hinreichend Gele-
genheit.

Bösing: Haben sie noch einen
Tipp für den juristischen Kar-
rierestart im Real Estate?

Bélorgey: Allgemeines Pro-
blem vieler ansonsten guter
Absolventen ist, dass ihre juri-
stische Kommunikationsfä-
higkeit in der englischen Spra-
che unzureichend ist. Da die
Praxis aber sehr oft genau die-
ses voraussetzt, sind doku-
mentierte Kenntnisse in die-
sem Bereich ein sehr gutes
Einstellungsargument.

Bösing: Herr Dr. Bélorgey,
wir danken Ihnen für dieses
Gespräch.



gibt es ein sog. wirtschaftli-
ches Eigentum. Große
Schnittstellen gibt es auch
zum Gesellschafts- und Han-
delsrecht, insbesondere zum
Bilanzrecht. Bei der Umstruk-
turierung von Unternehmen
müssen zum Beispiel grunder-
werbsteuerrelevante Tatbe-
stände vermieden werden.
Auch die Planung des Vermö-
gensübergangs im Erbfall
stellt einen Sachverhalt dar,
der optimalerweise sowohl
erbrechtliche wie steuerrecht-
liche Beratung verbindet.

Bösing: Wie ist derzeit der
Markt für steuerliche Bera-
tung im Immobilienrecht ?

Bippus: Unternehmen und
vermögende Privatpersonen
dürften in erster Linie von ih-
ren Steuerberatern beraten
sein, sei es jetzt der einzelne
Steuerberater oder eine größe-
re Steuerberatungsgesell-
schaft. Letztere haben den
Vorteil, dass zivilrechtliche
Vorfragen durch Rechtsan-
wälte bearbeitet werden kön-
nen. Große Gesellschaften ha-
ben hierfür meist spezialisierte
Rechtsabteilungen.

Bösing: In welchem Konkur-
renzverhältnis steht denn die
Tätigkeit der Steuerberater zur
Tätigkeit der Rechtsanwälte?

Bippus: Grundsätzlich dürfen
Steuerberater, die nicht
Rechtsanwälte sind, nur ein-
geschränkt Rechtsberatung
anbieten, und zwar ”for tax
purposes”. Voraussetzung ist
hier, dass eine steuerliche Fra-
ge eng mit einer rechtlichen
Frage verbunden ist. Rechts-

anwälte dürfen uneinge-
schränkt Steuerrecht beraten.

Bösing: Der Jurist steht im
Wettbewerb mit Kaufleuten?

Bippus: Wer ausschließlich
Steuerrecht machen will, geht
oft den Weg über ein wesent-
lich kürzeres betriebswirt-
schaftliches Studium und ab-
solviert anschließend die Steu-
erberaterprüfung. Rein aus
Karrieregesichtspunkten kann
allerdings auf die “magi-
schen” drei Titel der Vorstän-
den großer Beratungsgesell-
schaften verwiesen werden,
die in auffallend vielen Fällen
gleichzeitig Rechtsanwalt,
Wirtschaftsprüfer und Steuer-
berater sind.

Bösing: Im Steuerrecht wer-
den Immobilien zumeist nicht
nach dem Verkehrswert be-
messen, sondern nach dem
sog. “Einheitswert”. Woher
rührt diese Betrachtung?

Bippus: Die Bezifferung des
Wertes einer Immobilie ist ein
Dauerproblem. Der oft sehr
dynamische Verkehrswert
kann für eine gleichmäßige
Besteuerung nur unter sehr
schwierigen Bedingungen er-
mittelt werden. Deshalb
knüpfte in der Vergangenheit
der Gesetzgeber an zum
Schluss völlig veraltete Werte
an, die in einem einheitlichen
Verfahren festgestellt wurden.
Das Bundesverfassungsge-
richt hat die Problematik der
unterschiedlichen Besteue-
rung von Grundvermögen und
sonstigem Vermögen im Erb-
schaftsteuerrecht aufgegriffen
und eine dem Gleichheits-

grundsatz entsprechende Re-
gelung angemahnt. Das ist
noch nicht zufrieden stellend
gelungen.

Bösing: Welche die einzelnen
Steuerarten betreffenden Fra-
gen stehen im Mittelpunkt ei-
ner immobiliensteuerrechtli-
chen Analyse?

Bippus: Bei Unternehmen
wie Privatpersonen ist zu klä-
ren, ob sie Privatvermögen
verwalten wollen oder sich ge-
werblich betätigen und damit
der Gewerbesteuer unterlie-
gen. Stichwort ist hier der ge-
werbliche Grundstückshan-
del. Der Fragenkomplex “So-
fort abzugsfähige Aufwen-
dungen und Abschreibungen”
ist natürlich ein wichtiger Be-
ratungsbereich. Für Privatper-
sonen sind zudem Grundstü-
cke bei Fragen der Altersvor-
sorge relevant. Hier gilt es der-
zeit, gewisse Fristen zwischen
Erwerb und Veräußerung, die
früher als Spekulationsfristen
bezeichnet wurden, zu beach-
ten, um Wertsteigerungen
nicht steuerlich zu belasten.

Bösing: Die Investition in eine
Immobilie ist oft mit ihrer
steuerlichen Förderung ver-
bunden. Diese unterliegt der-
zeit starken Veränderungen.

Bippus: Die Abschreibungs-
sätze sind immer eine Spiel-
wiese. Vor allem hinsichtlich
der Bauförderung in den neu-
en Bundesländern wurde kräf-
tig amBedarf vorbei geplant.

Bösing: Auch viele Privatan-
leger haben das zu spüren be-
kommen.

Karrierechanchen im Anwaltsberuf

Immobiliensteuerrecht
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Bippus: Hier ist vor allem
nicht erkannt worden, dass nur
die Abschreibungen anzuset-
zen sind, maximal also der Be-
trag nach Ansatz des Höchst-
steuersatzes. Wenn das Immo-
bilienprojekt dann aber unter
Berücksichtigung der Einnah-
men und der Abschreibungen
dauerhaft nicht aus den roten
Zahlen rauskommt, ist das ein
Problem.

Bösing: Welche Beteiligungs-
modelle hinsichtlich Immobi-
lien gibt es und wie beurteilen
sie sich steuerlich?

Bippus: Man unterscheidet
zum Beispiel zwischen ge-
schlossenen und offenen Im-
mobilienfonds, je nachdem,
ob nur eine begrenzte Anzahl
von Gesellschaftern beitreten
darf oder ob der Fonds nach
Bedarf Anteile ausgeben und
wieder zurücknehmen kann.
In aller Regel steuerlich inter-
essant sind nur Anlagen, die
demAnleger auch die Verluste
zuweisen. Bei Personenge-
sellschaften ist das möglich,
bei Kapitalgesellschaften
bleiben die Verluste jedoch in
der Kapitalgesellschaft ge-
fangen. Ob hier dadurch der
Geschäftsanteil an Wert ver-
liert, wirkt sich steuerlich
nicht sofort aus.

Bösing: Auf welchen prakti-
schen Tätigkeitsbereich sollte
man sich einstellen, wenn man
eine Karriere als Steuerjurist
anstrebt?

Bippus: Aus anwaltlicher
Sicht ist das Steuerrecht in der
Praxis meist mit einem klassi-
schen Rechtsgebiet verbun-

den. Das kann Immobilien-
recht, Strafrecht, Erbrecht
oder auch Gesellschaftsrecht
sein. Eine größere Weiche ist
hier lediglich die Frage, ob
man sich auf Unternehmens-
recht oder Privatpersonen
konzentriert. Das Steuerrecht
ist dabei Teil einer Gesamtge-
staltung. Der Vorteil gegen-
über einer isolierten Rechtsbe-
ratung ist, dass der Mandant
vor steuerlichen Fehlgestal-
tungen geschützt wird, die
sehr teuer sind.

Bösing: Welche Arbeitgeber
fragen ein derartiges Profil
derzeit ab?

Bippus: In der Wirtschaft wer-
den dies zumeist Unterneh-
men sein, oft für eine Position
zwischen Rechtsabteilung und
Steuerabteilung. Wenn keine
eigenständige Rechtsabtei-
lung besteht, kann man natür-
lich auch unmittelbar in der
Steuerabteilung eingesetzt
werden. Große Chancen be-
stehen natürlich auch bei mit-
telständischen und großen Be-

ratungsgesellschaften. Aber
auch die Rechtsanwaltskanz-
leien beschäftigen viele Steu-
erjuristen in den einzelnen Re-
feraten. Im Staatsdienst steht
dem Steuerjuristen fast jeder
Bereich offen. Dort besteht
auch eine starke Personalfluk-
tuation in Richtung Privatwirt-
schaft. Offene Stellen sind da-
mit etwa in der Finanzverwal-
tung keine Seltenheit.

Bösing: Mit welchen Maßnah-
men können bereits Studenten
sich für das Berufsfeld des
Steuerjuristen qualifizieren?

Bippus: Studenten kann ich
nur empfehlen, sich trotz der in
vielen Fällen geringen Ex-
amensrelevanz mit Steuer-
recht zu befassen. Natürlich
kann man Steuerrecht auch als
Prüfungsfach wählen. Sehr
sinnvoll ist es hier in jedem
Fall, sich frühzeitig entspre-
chende Kenntnisse über Buch-
haltung anzueignen.

Bösing: Vielen Dank für die-
ses Gespräch.
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Das Immobilienwirtschafts-
recht oder Real Estate ist in
Deutschland ein heißes The-
ma. So liest man immer wieder
über Immobilienverkäufe
deutscher Unternehmen, über
notleidende Immobilienkredi-
te, die Veräußerung von Woh-
nungsportfolios und die At-
traktivität des deutschen Im-
mobilienmarktes für ausländi-
sche Investoren. Darüber hin-
aus wird z.Zt. intensiv über
Real Estate Investment Trusts
(sog. REITS) diskutiert.

Im Rahmen der Juristenausbil-
dung fristet das Immobilien-
wirtschaftsrecht demgegen-
über ein eher stiefmütterliches
Dasein. Natürlich kommt je-
der Jurist im Rahmen seiner
Ausbildung mehr oder weni-
ger mit dem Sachenrecht in
Berührung. Sachenrecht ist
aber nicht gleich Immobilien-
wirtschaftsrecht, sondern
stellt lediglich einen kleinen
Teilaspekt des umfangreichen
Beratungsspektrums im Be-
reich Real Estate dar.

Immobilienwirtschaftsrecht
umfasst die gesamte Beratung
rund um den Lebenszyklus des
Wirtschaftsobjekts Immobi-
lie. In diesem Zusammenhang

sind komplexe Fragen in
rechtlicher, steuerlicher und
wirtschaftlicher Hinsicht zu
klären. Das Immobilienwirt-
schaftsrecht bildet neben der
rein immobilienrechtlichenBe-
ratungeine interessanteSchnitt-
stelle zum Gesellschafts- und
Steuerrecht und zum Banking
/ Finance Bereich.

Kanzleialltag

Die komplexen Fragestellun-
gen in rechtlicher, steuerlicher
und wirtschaftlicher Hinsicht
geben auch die Anforderun-
gen im Rahmen des täglichen
Kanzleialltags vor. Die Auf-
gabenstellungen sind auf-
grund der Vielfältigkeit der
Mandate hierbei nie einheit-
lich. Diese reichen von der Be-
ratung im gewerblichen Miet-
recht, Strukturierung von Im-
mobilienfonds, Verkauf von
Projektgesellschaften, Privati-
sierungen, dem Immobilien-
leasing, dem Erwerb / der Ver-
äußerung von Immobilien-
portfolios, Sale and Lease
Back Transaktionen, Non-
performing loans bis hin zu
Immobilienfinanzierungen.
Hier wird schnell ersichtlich,
dass sich verschiedene
Rechtsgebiete überschneiden

und von den Anwälten in die-
semBereich zumindest im An-
satz beherrscht werden müs-
sen. So spielen Aspekte des öf-
fentlichen Rechts, des ge-
werblichen Mietrechts, des
Immobilienrechts im engeren
Sinne (wie Grundstücksrecht,
Belastung von Grundeigen-
tum, Zwangsvollstreckung,
etc.), des Gesellschaftsrechts
sowie Fragen der Finanzie-
rung und der steuerlichen
Strukturierung eine wichtige
Rolle. Die enge Zusammenar-
beit mit den jeweiligen Fach-
abteilungen im Rahmen eines
fachübergreifenden Teams ist
insoweit unerlässlich. Real
Estate Anwälte dürfen keine
Einzelkämpfer sondern müs-
sen immerTeam- Player sein.

Wie im Corporate oder Private
Equity Bereich steht auch im
Real Estate Bereich die Arbeit
an einzelnen Transaktionen im
Vordergrund. Immobilientrans-
aktionen verlangen von den Be-
arbeitern neben unerlässlichen
juristischenKenntnisseneinho-
hes Maß an Organisations- und
Managementtalent.

Wesentlicher Bestandteil ei-
ner jeden Transaktion ist zu-
nächst die Durchfühung einer
Due Diligence. Hierbei han-
delt es sich um die intensive
Prüfung der zu erwerbenden
Immobilie oder des Portfolios
im Hinblick auf rechtliche Ri-
siken. Hier heißt es durch die
Brille des Mandanten zu
schauen und Probleme zu er-
kennen, aber zugleich auch
pragmatische Lösungsmög-
lichkeiten zu finden. Die Bera-
tung steht somit im Vorder-
grund. Der Mandant möchte

Heiß, heißer, Real Estate:

Die heißeste Schnittstelle seit es
Rechtsberatung gibt

Lovells gehört mit mehr als 1.600 Anwälten und Büros
auf drei Kontinenten zu den international führenden
Wirtschaftskanzleien. Dr. Dirk Debald, Senior Associate
im Frankfurter Büro von Lovells, gibt nachfolgend Ein-
blick in einen Teil seines täglichen Geschäfts im Bereich
Real Estate.
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zu jedem Problem eine Lö-
sung. Über die Ergebnisse der
Due Diligence ist ein Bericht
anzufertigen, auf deren
Grundlage der Mandant dann
das mit dem Erwerb einherge-
hende rechtliche Risiko be-
werten kann. Darüber hinaus
muss man auch mit den Bera-
tern zusammenarbeiten, die
die technische Due Diligence
durchführen sowie die Um-
weltrisiken überprüfen.

Weiterhin steht natürlich auch
die Erstellung und Verhand-
lung von Verträgen, wie z.B.
gewerblichen Mietverträgen
oder Grundstückskaufverträ-
gen, auf dem Programm.Gera-
de im Bereich des gewerbli-
chen Mietrechts ist es hierbei
unerlässlich, jederzeit Kennt-
nis über den aktuellen Stand
der Rechtsprechung zu haben.
Im Bereich der Grundstücks-
kaufverträge sind unzählige
Variationen möglich. Handelt
es sich um einen Asset - Deal,
wird also die Immobilie selbst
verkauft, so ist ein Grund-

stückskaufvertrag zu erstel-
len. Handelt es sich hingegen
um einen Share - Deal, wird
also die Gesellschaft verkauft,
welche Eigentümerin der Im-
mobilie ist, so ist ein Kaufver-
trag über die jeweilige Gesell-
schaft zu erstellen. Sind die
Verträge erstellt und mit dem
Mandanten abgestimmt, so
gilt es diese mit der Gegenseite
zu verhandeln und zum Ab-
schluss zu bringen.

Aufgrund der hohen Anzahl
ausländischer Investoren wird
ein Großteil der Arbeit in eng-
lischer Sprache erledigt. Hier-
bei ist besonders wichtig, den
ausländischen Investoren die
Besonderheiten des deutschen
Rechts näher zu bringen und
diesen die hieraus resultieren-
den Risiken zu erläutern.

Perspektiven

Der Einsatz bei Lovells im Be-
reich Real Estate setzt voraus,
dass der Berufsanfänger sich
für Fragen rund um die Immo-

bilie interessiert, über den Tel-
lerrand des eigenen Rechtsge-
bietes hinaus schauen kann,
über eine gute Allgemeinbil-
dung verfügt und sich für wirt-
schaftliche Zusammenhänge
interessiert. Niemand erwartet
allerdings von einem Berufs-
einsteiger, dass er gleich zu
Beginn eine Due Diligence al-
leine stemmt oder aber einem
ausländischen Mandanten die
Feinheiten des deutschen
Mietrechts erläutert. Dennoch
werden die Berufsanfänger
von Anfang an in die Transak-
tions- und Mandantsarbeit ein-
bezogen, denn nur durch ein
“training on the job” ist es
möglich, die notwendigen
Kenntnisse und Erfahrungen
zu sammeln. Hilfestellung
wird dabei von den erfahrenen
Kollegen im Team geleistet.
Aufgrund der bereits beschrie-
benen Schnittstellen besteht
die Möglichkeit, verschiedene
Rechtsbereiche rund um die
Wirtschaftseinheit Immobilie
kennen zu lernen und entspre-
chende Kenntnisse zu erwer-
ben. Zudem bietet Lovells
durch interne Seminare und
Englischkurse, die auf die spe-
zifischen Anforderungen des
Rechtsgebietes ausgerichtet
sind, gute Hilfestellungen für
den Berufseinsteiger an.

Lovells ist an Berufseinstei-
gern interessiert, die neben
Prädikatsexamina insbeson-
dere ein gutes wirtschaftliches
Verständnis besitzen und die
Fähigkeit zu kreativen, praxi-
stauglichen Lösungen haben.
Ziel der Beratung von Man-
danten muss jeweils sein, auf
höchstem juristischem Niveau
die Vorstellungen der Man-

Dr. Dirk Debald (Jahrgang 1974) ist
Rechtsanwalt im Bereich Real Estate im
Frankfurter Büro von Lovells. Er absolvier-
te sein Studium in Trierund das Referenda-
riat am OLG Koblenz. Im Jahre 2003 wurde
er als Rechtsanwalt zugelassen und arbei-
tet seitdem bei Lovells. Seit seiner Zulas-
sung hat er sich auf gewerbliches Miet-
recht, Grundstücks-, Gesellschafts- und
Maklerrecht spezialisiert. Er berät schwer-

punktmäßig bei Immobilientransaktionen, Immobilien M&A, Fi-
nanzierung von Immobilien und Gestaltung und Verhandlung
von gewerblichen Mietverträgen, insbesondere im Hinblick auf
Spezialimmobilien wie Büros, Einzelhandelsimmobilien oder
Logistik Center. Dr. Debald ist regelmäßig Referent in Semina-
ren zum gewerblichen Mietrecht.

Autorenprofil:

AUSGABE APRIL 2006
38

Karrierechanchen im Anwaltsberuf

Immobilienwirtschaftsrecht



danten möglichst optimal um-
zusetzen.

Praktikertipp

Während der Referendarzeit
oder idealerweise bereits wäh-
rend des Studiums sollten
praktische Erfahrungen nicht
nur in Rechtsanwaltskanzlei-
en, sondern auch in Unterneh-
men gesammelt werden. Gera-
de weil der Bereich des Real
Estate nicht im Rahmen der
Referendar - AG oder gar als
Wahlfach im Studium angebo-
ten wird, bietet sich hier die
Möglichkeit, einen ersten Ein-
blick in diese interessante
Rechtsmaterie zu erlangen.
Spezielle Vorkenntnisse sind
hierbei nicht erforderlich.

Scheuen Sie sich nicht, einen
für Sie unbekannten Bereich
so zu entdecken.

Um die unerlässlichen siche-
ren englischen Sprachkennt-

nisse zu erwerben, bietet sich
ein Auslandssemester oder ein
LL.M.-Studium an, bei dem
man auch wertvolle Erfahrun-
gen im kulturellen und kom-
munikativen Bereich erwirbt.

Lovells ist eine der zehn größten Anwaltssozietäten der Welt mit
26 Büros in 17 Ländern Europas, Asiens und Nordamerikas. In
Deutschland ist Lovells mit Büros in Berlin, Düsseldorf, Frank-
furt, Hamburg und München vertreten. Die Sozietät deckt den
gesamten Bereich des Wirtschaftsrechts ab. Besonderen Wert
legt Lovells auf die Aus- und Fortbildung seiner Mitarbeiter. Ne-
ben der externen Fortbildung sind die Anwälte in das kanzlei-in-
terne Fortbildungsprogramm von Lovells eingebunden. Ge-
schult werden nicht nur fachliche, sondern auch methodische
und sprachliche Kenntnisse. Auf nationaler und internationaler
Ebene finden bei Lovells regelmäßige Treffen der Praxisgrup-
pen statt. Der persönliche Kontakt zwischen den Anwälten wird
zudem in Sport- und anderen Veranstaltungen gepflegt. Weiter-
führende Informationen über die Sozietät und Ihre Möglichkei-
ten finden Sie im Internet unter www.lovells.de

Kanzleiprofil:

Seit einiger Zeit ist im deut-
schen Immobilienmarkt eine
Entwicklung zu beobachten,
die von einem Superlativ zum
nächsten führt und eine ganze
Branche in Schwung gebracht
hat. Angefangen mit kleineren
Paketen von größtenteils
Wohnimmobilien bis hin zu

dem Mega-Deal des vergange-
nen Jahres, dem Verkauf der
Viterra für rund 7 Mrd. Euro
an Terra Firma, waren in
Deutschland Gegenstand der
größten Transaktionen nicht
Unternehmenskäufe, sondern
Immobilientransaktionen. Da-
mit ist ein neuer Markt für

Rechtsberater entstanden, der
aufgrund der Vielschichtig-
keit hohe Anforderungen an
die Berater stellt. Es sind nicht
nur die reinen immobilien-
rechtlichen Fragestellungen
zu bewältigen, sondern es
muss in enger Abstimmung
mit den Kollegen aus den Be-
reichen der Finanzierung, des
Steuerrechts und des Gesell-
schaftsrechts dem Mandanten
- unabhängig davon, ob Käu-
fer oder Verkäufer - ein ge-
nauestes Gesamtpaket rechtli-
cher Beratungsleistung gebo-
ten werden. Hand in Hand
müssen von der Due Diligence
der Objekte über die Gestal-
tung der Deal- und Steuer-
struktur bis zur Sicherung der
Finanzierung Fragen aus na-
hezu allen Rechtsgebieten be-
antwortet werden. Dies ist die
Herausfordeung, der sich der

Clifford Chance:

Immobilienwirtschaftsrechtliche
Portfoliotransaktionen: Schnittmenge
zwischen Immobilienrecht,
Finanzierungsberatung und M&A

Im Zusammenhang mit Portfoliotransaktionen sind Fra-
gen in komplexen rechtlichen, steuerlichen und wirt-
schaftlichen Beziehungen zu klären. Clifford Chance als
führende internationale Wirtschaftskanzlei bietet auf
diesem Rechtgebiet nationalen wie internationalen
Mandaten die notwendige interdisziplinäre Beratung.
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Anwalt, welcher Portfolio-
transaktionen berät, täglich
stellen muss - oder besser darf.

Kanzleialltag

Dementsprechend vielschich-
tig sind auch die Aufgaben.
Wird der Anwalt auf Seiten
des Verkäufers tätig, müssen
die ersten Weichen bereits
gleich zu Anfang gestellt wer-
den. In einem der ersten Tref-
fen mit dem Mandanten muss
die Struktur der Transaktion
erabeitet werden: Asset Deal
oder Share Deal? Bei einem
Share Deal werden nicht die
einzelnen Immobilien übertra-
gen, sondern die Gesellschaft
oder der Fonds, in welchem
die Immobilien gebunden
sind, wohingegen im Wege
des Asset Deals die Immobi-
lien einzeln auf den Verkäufer
übertragen werden. Bereits in
dieser Phase sitzen die Kolle-
gen, die das Steuerrecht be-
treuen, mit am Tisch und ge-
meinsam wird die für den
Mandanten ideale Lösung er-
arbeitet, auf deren Basis alle
weiteren Verträge, insbeson-
dere der Kaufvertrag, aufge-
baut werden. Nachdem damit
die Eckpfeiler verankert wur-
den, beginnt die spannendste
Phase fast jeder großen Portfo-
liotransaktion: das Schaulau-
fen der Bieter um das Portfo-
lio. In dieser Phase werden mit
verschiedenen Bietern die Be-
dingungen für den Erwerb ver-
handelt.

Auf Seiten der Käuferanwälte
wurde bis zu diesem Zeitpunkt
der zumeist aufwändigste
Schritt einer solchen Portfo-
liotransaktion bewerkstelligt:

die rechtliche Due Diligence
der Zielobjekte. Ein meist gro-
ßes Team von Associates aus
den verschiedenen Fachberei-
chen und oft aus verschiede-
nen Standorten dreht sprich-
wörtlich jeden Stein um und
versucht, rechtliche oder öko-
nomische Risiken zu identifi-
zieren, die die Transaktion be-
einflussen könnten. Diese Ar-
beit kann mitunter sehr zeitin-
tensiv und herausfordernd
sein, bietet den Beteiligten al-
lerdings auch die Möglichkei-
ten, zum einen in kurzer Zeit
viel Fachliches zu lernen und
zum anderen alte und neue
Kollegen besser oder neu ken-
nen zu lernen und das eigene
Netzwerk innerhalb des Büros
zu vertiefen. Kollegen, die ge-
meinsam eine längere Zeit im
Datenraum verbracht und vor
allem die Feierabende geteilt
haben, verbinden solche Zei-
ten auf eine besondere Weise.
Die Ergebnisse der Due Dili-
gence werden schließlich in
einen Due Diligence Report
gegossen, auf dessen Grundla-
ge der Käuferanwalt die Ver-
kaufsbedingungen verhandelt.

Der Anwalt des Verkäufers
hingegen verhandelt nicht sel-
ten mit vier oder fünf Bietern
die Verträge. Dabei müssen
rechtliche Risiken einge-
schätzt werden, vor denen der
Mandant durch eine sorgsame
Gestaltung der Vertragsklau-
seln geschützt werden muss;
gleichzeitig ist der Anwalt hier
gefragt, durch geschicktes Ar-
gumentieren und taktisches
Verhandeln die für den Man-
danten günstigsten Regelun-
gen durchzusetzen.

Hat sich schließlich der Kreis
der Bieter reduziert und sich
ein Käufer durchgesetzt, muss
dieser sein Finanzierungskon-
zept auf die Beine stellen.

Hierbei gilt es, die Anforde-
rungen der Kreditgeber an die
Besicherung der Finanzierung
zu erfüllen und in enger Ab-
stimmung mit dem Verkäufer,
dem Käufer und der Bank die
zeitliche Abfolge von Besitz-
übergang, Eintragung von
Vormerkungen und Grund-
schulden sowie die Auszah-
lung der Gelder zu koordinie-

Clifford Chance ist eine der weltweit führenden Anwaltssozietä-
ten, die mit mehr als 3.300 Rechtsberatern in 28 Büros in allen
wesentlichen Wirtschaftszentren der Welt präsent ist. In
Deutschland ist Clifford Chance mit über 370 Rechtsanwälten,
Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern in Düsseldorf, Frankfurt
und München vertreten. Clifford Chance verfügt über weitrei-
chende Erfahrungen bei internationalen und grenzüberschrei-
tenden Transaktionen. Zu den deutschen und internationalen
Mandanten zählen insbesondere weltweit operierende Gesell-
schaften und Institutionen. Die Praxis orientiert sich an den ho-
hen und sich schnell verändernden Anforderungen der interna-
tionalen Märkte. Die Zusammenarbeit zwischen den deutschen
und den ausländischen Standorten garantiert dem Mandanten
weltweit eine unkomplizierte und lückenlose Betreuung. Mehr
über Clifford Chance und die Karrieremöglichkeiten erfahren
Sie im Internet unter www.cliffordchance.com/karriere.

Kanzleiprofil:
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ren. Dabei müssen unter Um-
ständen, da vielmals das Geld
aus dem anglo-amerikani-
schen Raum kommt, bis zum
“Closing” des Deals verschie-
dene Rechtssysteme und Vor-
stellungen aufeinander abge-
stimmt und miteinander in
Einklang gebracht werden, die
auf den ersten Blick nicht zu-
sammenpassen. Insgesamt ist
eine solche Transaktion eine
Herausforderung für alle Be-
teiligten mit einem gerade für
junge Anwälte sehr hohen
Lernfaktor bei einem fächer-
und länderübergreifendem
Einsatz.

Perspektiven

Bei dieser - oben nur in groben
Umrissen darstellbaren - viel-
schichtigen Arbeit bieten sich
für den Berufseinsteiger viel-
fältige Möglichkeiten. Der Ar-
beitsmarkt im Bereich des Im-
mobilienwirtschaftsrechts ist
durch den gerade erst
entstandenen Boom in diesem
Sektor als positiv zu bewerten
und es besteht bei vielen So-

zietäten ein großer Bedarf, die
Praxisgruppen aufzustocken.
Durch die vielfältigen Aufga-
benstellungen, vom Öffentli-
chen Recht bis hin zu Real
Estate Finance, haben junge
Kollegen mit verschiedensten
Schwerpunktsetzungen in der
Ausbildung die Möglichkeit,
im Immobilienwirtschafts-
recht Fuß zu fassen.

Durch eine fortschreitende
Spezialisierung während der
Arbeit besteht neben der
Chance des Aufstiegs in einer
Sozietät die Möglichkeit, in
den Immbilienrechtsbereich
eines Unternehmens oder die
Rechtsabteilung einer der
zahlreichen Immobilienge-
sellschaften zu wechseln.

Wer Spaß an Immobilien hat
und sich von einer vielfältigen
Aufgabenstellung herausge-
fordert fühlt, kann im Bereich
der Real Estate-Beratung
schneller als in anderen popu-
lären Bereichen seine Nische
finden und sich für die Zukunft
gut positionieren.

Praktikertipp

Wer sich für das Immobilien-
wirtschaftsrecht interessiert,
sollte neben dem Interesse für
den oft gemiedenen “hinteren
Bereich” des BGB in jedem
Fall auch Gespür für wirt-
schaftliche Zusammenhänge
mitbringen und auch die ge-
sellschaftsrechtlichen Vorle-
sungen nicht gemieden haben.
Ebenso ist es wichtig, auch im
Öffentlichen Recht, das un-
trennbar mit dem Immobilien-
recht verbunden ist, Kenntnis-
se des Bau- und Bauplanungs-
rechts zu haben.

Durch eine an den Universitä-
ten wenig vorhandene Fokus-
sierung auf das Immobilien-
wirtschaftsrecht und die weni-
gen Möglichkeiten im Refe-
rendariat, sich in diesem Be-
reich fortzubilden, sind die
wenigsten Berufsanfänger im
Real Estate bereits “kleine
Spezialisten”. Die ganze
Bandbreite der rechtlichen
Fragestellungen erlernt man
letztendlich erst durch intensi-
ves Training on the Job.

Dennoch besteht die Möglich-
keit, sich z.B. durch Stationen
in den entsprechenden Fach-
bereichen einer Kanzlei oder
durch eine Wahlstation in der
Rechtsabteilung eines der gro-
ßen Immobiliendienstleister
frühzeitig mit den Besonder-
heiten dieses Rechtsgebietes
vertraut zu machen. Da der al-
lergößte Teil der in Immobi-
liengeschäften investierten
Gelder aus dem Ausland
stammt, ist es zudem unerläss-
lich, Englisch auf einer soliden
Basis zu beherrschen.

Dr. Ulrich Flege, Jahrgang 1975, ist seit
2005 als Associate im Bereich Real Estate
im Düsseldorfer Büro von Clifford Chance.
Er studierte Rechtswissenschaften in Trier
und Münster. Sein Referendariat absol-
vierte er in Krefeld, Düsseldorf und Toron-
to. Nachdem er zunächst im Gesellschafts-
recht in einer internationalen Sozietät tätig
war und dort durch den aufkommenden
Boom im deutschen Immobilienmarkt viel-

fach mit Immobilientransaktionen in Berührung kam, wechselte
er schließlich aufgrund der Spitzenpositionierung von Clifford
Chance im Immobilienwirtschaftsrecht zu Clifford Chance. Den
Schwerpunkt seiner Tätigkeit dort bilden Immobilientransaktio-
nen im nationalen wie im grenzüberschreitenden Bereich sowie
die Beratung in den damit verbundenen komplexen Fragestel-
lungen.

Autorenprofil:
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Das Immobilienwirtschafts-
recht wird von Berufseinstei-
gern häufig als relativ tro-
ckene Materie angesehen.
Dies mag u. a. darin begründet
sein, dass die “klassischen”
Bereiche wie z. B. das private
und öffentliche Baurecht, das
Grundbuch- und Grund-
stücksrecht oder auch das
Mietrecht in der juristischen
Ausbildung trotz ihrer hohen
Praxisrelevanz nur ein Schat-
tendasein fristen. Dass bereits
diese Rechtsgebiete eine inter-
essante und abwechslungsrei-
che anwaltliche Tätigkeit er-
möglichen und auch erfor-
dern, wird man sowohl im Stu-
dium als auch im Referendari-
at in den seltensten Fällen ver-
mittelt bekommen. Vertrags-
gestaltung, baubegleitende
Beratung oder Prozessführung
– bereits die klassischen
Rechtsgebiete ermöglichen es
einem Anwalt, sich vielfältig
zu betätigen. Hinzu kommt
vielfach die Notwendigkeit,
insbesondere aber auch die
Chance, mit Nichtjuristen wie
etwa Immobilienkaufleuten,
Bauingenieuren und Architek-
ten in gemeinsamen Projekten

multidisziplinär zusammen-
zuarbeiten. Zudem weist gera-
de das Immobilienwirtschafts-
recht häufig Berührungspunk-
te mit anderen Rechtsmate-
rien, wie etwa dem Gesell-
schaftsrecht, dem Bankrecht
etc. auf. Ob dies nun Finanzie-
rungsfragen bei Immobilien-
transaktionen in Form von
sog. share oder asset deals,
Non-Performing Loans oder
immobilienrechtliche Fragen
im Rahmen von Public Private
Partnerships betrifft – stets ist
ein Blick über den eigenen
Tellerrand erforderlich und
lässt die anwaltliche Tätigkeit
nie langweilig werden.

Kanzleialltag

Ein gewisser Reiz für den im
Immobilienwirtschaftsrecht
tätigen Anwalt besteht sicher-
lich darin, dass zumindest ein
Teil seiner Tätigkeit nicht am
Schreib- oder Besprechungs-
tisch stattfindet, sondern dass
vielfach Bauvorhaben vor Ort
besichtigt werden und somit
der Gegenstand der anwaltli-
chen Tätigkeit anschaulich
und förmlich greifbar wird.

Zwar gehört eine Baustellen-
besichtigung mit Gummistie-
feln und Schutzhelm nicht un-
bedingt zur alltäglichen Ar-
beit, jedoch bietet diese gele-
gentlich eine willkommene
Abwechslung und veran-
schaulicht den Regelungs-
oder Streitgegenstand.

Gleichwohl findet der über-
wiegende Teil der anwaltli-
chen Tätigkeit auch im Immo-
bilienwirtschaftsrecht natur-
gemäß im Büro, in Konferenz-
räumen oder in Gerichtssälen
statt.

Die Prozesstätigkeit kann je
nach Mandantenstruktur gera-
de im privaten Baurecht oder
gewerblichen Mietrecht durch-
aus einen großen Anteil an der
täglichen Arbeit haben. Pro-
zesse über eine Vielzahl von
einzelnen Baumängeln oder
über Betriebskostenabrech-
nungen mögen hier auf den er-
sten Blick abschreckend wir-
ken, jedoch ist das Spektrum
prozessualer Tätigkeit auch in
diesen klassischen Bereichen
keineswegs auf derartige Pro-
zesse beschränkt und es bietet
sich häufig die Gelegenheit,
komplexe Rechtsfragen vor
Gericht zu erörtern. Interes-
santerweise beneiden einen
immer wieder in anderen
Rechtsgebieten tätige Kolle-
gen gerade um die prozessuale
Tätigkeit. Hier sei man
schließlich noch als “richti-
ger” Anwalt tätig, während
viele der Kollegen seit Jahren
keine Robe mehr getragen ha-
ben. Zu erwähnen ist in diesem
Zusammenhang auch, dass
insbesondere bei großen Bau-
vorhaben häufig Schiedsge-

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH:

Immobilienwirtschaftsrecht in der
multidisziplinären Praxis

Bei der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH befassen
sich bundesweit ca. 30 Anwälte mit Fragen rund um
das Immobilienwirtschaftsrecht. Besondere Bedeutung
kommt dabei in der täglichen Beratungspraxis vielfach
der Zusammenarbeit mit Immobilienkaufleuten, Bauin-
genieuren und Architekten zu. Rechtsanwalt Ingo Erbe-
rich gibt im folgenden Beitrag einen Überblick über die
Tätigkeit im Immobilienwirtschaftsrecht unter Berück-
sichtigung der multidisziplinären Aspekte.
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richte zur Entscheidung über
streitige Fragen angerufen
werden.

Zumindest in einer Großkanz-
lei wie der Luther Rechtsan-
waltsgesellschaft mbH liegt
der Schwerpunkt der anwaltli-
chen Tätigkeit in der Regel im
beratenden, vertragsgestalten-
den und baubegleitenden Be-
reich. Begleitet werden bei-
spielsweise große Immobi-
lientransaktionen von der
rechtlichen Due Diligence
über Vertragsverhandlungen
bis hin zum Vertragsabschluss
und der Durchführung abge-
schlossener Verträge. Junge
Anwälte werden dabei häufig
im Rahmen der Due Diligence
eingesetzt und prüfen die vom
Verkäufer zur Verfügung ge-
stellten Unterlagen. Dabei
kann es sich neben Grund-
buchauszügen, Mietverträ-
gen, Kaufverträgen, Darle-
hensverträgen etc. durchaus
auch um Unterlagen handeln,
die ein gewisses technisches
Grundverständnis erfordern
wie z. B. Baugenehmigungen,
Altlastengutachten etc. Dies
sollte jedoch niemanden von

einer Tätigkeit in diesem Be-
reich abschrecken, da man
sich die notwendigen Kennt-
nisse in einem überschaubaren
Zeitraum aneignen kann.

Eine Besonderheit der Luther
Rechtsanwaltsgesellschaft
mbH ist es, dass sie multidiszi-
plinär mit der Ernst & Young
AG Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft zusammen arbeitet.
Besondere Bedeutung kommt
hierbei bei Immobilientrans-
aktionen der Zusammenarbeit
mit Immobilienkaufleuten,
Bauingenieuren und Architek-
ten der Ernst & Young Real
Estate GmbH und der Prof.
Weiss & Partner Projektsteue-
rungsgesellschaft mbH zu,
was im Folgenden an zwei
Beispielen verdeutlicht wer-
den soll:

Beim juristisch-technischen
Projektmanagement werden
große Bauvorhaben von der
Standortsuche und dem
Grundstückserwerb über den
Abschluss von Bauverträgen
und die baubegleitende Bera-
tung bis hin zur Abnahme und
ggf. nachfolgenden streitigen

Auseinandersetzungen aus ju-
ristischer und technisch-wirt-
schaftlicher Sicht beraten.
Multidisziplinäre und durch
langjährige Zusammenarbeit
aufeinander eingespielte
Teams betreuen dabei umfas-
send ein Bauvorhaben und
stellen sicher, dass es nicht zu
Reibungsverlusten der am Bau
Beteiligten kommt. Der An-
walt kann dabei Hilfestellung
durch die Bewertung und Ver-
meidung rechtlicher Risiken
leisten und insbesondere be-
reits zu einem frühen Zeit-
punkt gestaltend tätig werden.
Er ist dabei auf die enge Zu-
sammenarbeit mit den Kolle-
gen der Ernst & Young Real
Estate GmbH bzw. der Prof.
Weiss & Partner Projektsteue-
rungsgesellschaft mbH ange-
wiesen, die das notwendige
immobilienwirtschaftliche
und technische Know-how
einbringen, und kann gerade
durch die enge Zusammenar-
beit Risiken frühzeitig erken-
nen und vermeiden. Die Teil-
nahme an Baubesprechungen
vor Ort gehört dabei zum Ar-
beitsalltag des Anwalts.

Ein anderes Beispiel ist die
Betreuung großer Bauvorha-
ben aus der Sicht eines Mie-
ters, der ein Gebäude im We-
sentlichen nach seinen Vor-
stellungen erstellen lassen
möchte, um es anschließend
als langjähriger Mieter zu be-
ziehen. Relevant ist dies vor
allem für Unternehmen, die
Standorte verlegen oder zu-
sammenlegen möchten. Bei
einem sog. Tenant Relocation
Management erfolgt ebenfalls
eine enge Zusammenarbeit
zwischen der Luther Rechts-

Ingo Erberich ist Rechtsanwalt im Kölner
Büro der Luther Rechtsanwaltsgesell-
schaft mbH und dort schwerpunktmäßig im
Bereich des gewerblichen Mietrechts so-
wie des privaten Baurechts tätig. Er stu-
dierte Rechtswissenschaften und Volks-
wirtschaftslehre an den Universitäten Köln
und Münster und war Referendar beim
Oberlandesgericht Hamm. Während sei-
ner Referendarzei absolvierte er u. a. eine

Auslandsstation in NewYork. Ingo Erberich ist Autor zahlreicher
Veröffentlichungen auf den Gebieten des Vertragsrechts, des
öffentlichen Rechts und des Europarechts. Auf diesen Gebieten
ist Ingo Erberich auch als Referent bei Seminaren und Vorträ-
gen tätig.

Autorenprofil:
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anwaltsgesellschaft mbH und
der Ernst & Young Real Estate
GmbH bzw. der Prof. Weiss &
Partner Projektsteuerungsge-
sellschaft mbH. In Verhand-
lungen mit dem Vermieter/In-
vestor werden gemeinsam
komplexe Mietverträge und
umfangreiche Baubeschrei-
bungen ausgehandelt, nach
denen das Mietobjekt zu er-
stellen ist. Da in der Regel bei
Abschluss des Vertrages eine
Vielzahl von bautechnischen
und gestalterischen Fragen
noch nicht geklärt sind, setzt
sich die multidisziplinäre Tä-
tigkeit während der gesamten
Bauphase bis zur Übergabe
des Mietobjekts und häufig
darüber hinaus fort. Änderun-
gen der ursprünglichen Pla-
nung müssen technisch und
kostenmäßig bewertet und
letztlich vertraglich fixiert
werden. Zudem bedarf die
Übergabe großer Mietobjekte,
die sich mit Vorbegehungen
teilweise über Wochen erstre-
cken kann, der Betreuung aus
technischer und juristischer
Sicht, um die Rechte des Mie-

ters zu wahren. Auch beim Te-
nant Relocation Management
gehören Baubesprechungen
und Technikerrunden zum Ar-
beitsalltag des im Immobilien-
wirtschaftsrecht tätigen An-
walts, dessen Aufgabe es dann
häufig ist, die Ergebnisse die-
ser Besprechungen zu doku-
mentieren und umzusetzen.

Die vorbeschriebene multidis-
ziplinäre Zusammenarbeit
trägt in erheblichem Maße zu
einem abwechslungsreichen
und interessanten Anwaltsall-
tag bei. Besonders hervorzu-
heben ist die in der Regel ange-
nehme Arbeitsatmosphäre im
Kreis der Kollegen aus ande-
ren Fachbereichen. Die unter-
schiedliche Herangehenswei-
se an Probleme unter wirt-
schaftlichen, technischen und
juristischen Gesichtspunkten
erfordert nicht nur eine erhöh-
te Flexibilität, sondern insbe-
sondere auch eine gesteigerte
Kommunikationsbereitschaft
auf allen Seiten. Anfängliche
Kommunikationsprobleme
werden dabei in der Regel

schnell überwunden. Gerade
für den Berufseinsteiger ist
eine Tätigkeit zusammen mit
Fachleuten anderer Bereiche
in der Regel sehr interessant.

Praktikertipp

Ein Berufsanfänger wird bei
ersten Schritten im Bereich
des Immobilienwirtschafts-
rechts einerseits ihm aus Stu-
dium und Referendariat zu-
mindest ansatzweise bekannte
Bereiche wie das Immobiliar-
sachenrecht, dass Werkver-
tragsrecht oder das öffentliche
Baurecht wieder erkennen.
Dies ermöglicht in der Regel
einen schnellen Einstieg in die
Bearbeitung konkreter Man-
date. Andererseits sind vielen
jungen Anwälten nicht nur
eine Vielzahl von Spezialpro-
blemen zu den bereits bekann-
ten Rechtsmaterien neu, son-
dern das Spektrum erfasst
auch dem Berufseinsteiger in
der Regel relativ neue Mate-
rien wie z. B. das Vergabe-
recht oder Spezialmaterien
wie das Architektenrecht.
Gleichwohl ist eine Einarbei-
tung auch in diese Materien in
der Regel zügig möglich.

Vor Beginn der Anwaltstätig-
keit erworbene Spezialkennt-
nisse werden von einem Be-
rufseinsteiger in der Regel
nicht erwartet. Überdur-
schnittliche Kenntnisse der in
Studium und Referendariat
vermittelten Rechtsmaterien
werden ohnehin vorausge-
setzt. Daneben sollten Berufs-
einsteiger über ein gewisses
technisches Grundverständnis
verfügen oder zumindest die
Bereitschaft besitzen, sich ent-

Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH beschäftigt derzeit
rund 220 Rechtsanwälte und ist mit 13 Büros an allen wichtig-
sten deutschen Wirtschaftszentren präsent. Zu den Mandanten
zählen insbesondere mittelständische und große Unternehmen
sowie die Einrichtungen der öffentlichen Hand, die in allen Be-
reichen des Wirtschaftsrechts beraten werden. In Kooperation
mit den Kollegen aus der Steuer-, Immobilien- und Transak-
tionsberatung von Ernst & Young verfolgt die Kanzlei einen mul-
tidisziplinären Beratungsansatz. Darüber hinaus unterhält Lu-
ther enge Arbeitsbeziehungen zu renommierten Wirtschafts-
kanzleien weltweit. Auf diese Weise werden auch internationale
Fragestellungen mit schneller und professioneller Unterstüt-
zung begleitet. Weitere ausführliche und aktuelle Informationen
zu Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH finden Sie im Inter-
net unter www.luther-lawfirm.com .
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Die Beratung im Immobilien-
recht betrifft alle grundstücks-
relevanten Fragen, zum Bei-
spiel Sale & Leaseback-Tans-
aktionen. Dabei veräußert der
Verkäufer und Leasingneh-
mer ein Grundstück oder ein
ganzes Portfolio von Grund-
stücken an den Käufer und
Leasinggeber und mietet die-
ses für einen längeren Zeit-
raum zurück (typischerweise
10 bis 20 Jahre). Wirtschaft-
lich handelt es sich bei einer
derartigen Transaktion in der
Regel um eine sogenannte
Off-Balance-Sheet Finanzie-
rung, also ein Kreditgeschäft,
das nicht als solches in der Bi-
lanz beziehungsweise dem
Jahresabschluss ausgewiesen
werden muss. Der Veräuße-
rungserlös kann als außeror-
dentlicher Ertrag verbucht
werden, während die Bela-
stung über den langfristigen
Mietvertrag zunächst in der
Bilanz nicht ausgewiesen
wird. Der Käufer und Leasing-
geber ist wirtschaftlich gese-
hen eher Kreditgeber und
nicht klassischer Vermieter.
Und auch der Verkäufer und
Leasingnehmer ist mehr als
Kreditnehmer anzusehen denn
als Mieter. Deshalb wird der
Miet- bzw. Leasingvertrag bis
zur Grenze des steuerlich zu-

lässigen in der Regel so ausge-
staltet, dass sämtliche Instand-
haltungs- und Instandset-
zungspflichten sowie alle Ko-
sten der Immobilie den Mieter
treffen (sogenanntes Tri-
ple-Net-Lease). Dennoch han-
delt es sich bei Sale & Lease-
back-Transaktionen um reines
Immobilien- und Grund-
stücksrecht, an dessen Beson-
derheiten sich die Rechtsbera-
tung auszurichten hat.

Kanzleialltag

Das Konzept des Sale & Lea-
seback ist bereits seit vielen
Jahren bekannt und gehört
heute zum absoluten Stan-
dardrepertoire jedes auf Im-
mobilienrecht spezialisierten
Anwalts oder Notars. Es wird
auf Verkäufer- und Leasing-
nehmerseite von fast allen Un-
ternehmen und neuerdings
auch der öffentlichen Hand –
etwa in Hessen oder Hamburg
– zur Entlastung der Bilanz
praktiziert. Gleichzeitig ist
dieses Konzept auf der Käu-
fer- und Leasinggeberseite so-
wohl für Kreditinstitute als
auch für Investoren sehr inter-
essant, da der Kredit immer so-
fort mit einer Realsicherheit
hinterlegt ist, die nicht erst
umständlich über das im ZVG

Ashurst Deutschland:

Bridging the Culture Gap in
Real Estate Law

Die internationale Anwaltssozietät Ashurst ist seit 1997
in Deutschland vertreten. Seit einigen Jahren sind wir
hierzulande auch im Bereich privates Immobilienrecht
tätig. Dabei beraten wir vornehmlich internationale,
vorwiegend angelsächsische Investoren.

Karrierechanchen im Anwaltsberuf

Immobilienwirtschaftsrecht

sprechende Grundkenntnisse
kurzfristig anzueignen. In den
ersten Berufsjahren bestehen
vielfältige Fortbildungs- und
Spezialisierungsmöglichkei-
ten durch Besuche von Vor-
trags- und Seminarveranstal-
tungen. Letztlich erfolgt der
Großteil der Ausbildung eines
jungen Anwalts nach wie vor
“on the job” anhand der tägli-
chen Mandatsbearbeitung, die
zu Beginn der beruflichen Tä-
tigkeit zusammen mit erfahre-
nen Anwälten erfolgt. Bei Lu-
ther wird dabei großer Wert
darauf gelegt, dass auch junge
Anwälte frühzeitig unmittel-
baren Mandantenkontakt ha-
ben und nicht Zuarbeit für an-
dere Anwälte leisten.

Sehr gute Englischkenntnisse
sind auch im Bereich des Im-
mobilienwirtschaftsrechts
von zunehmender Bedeutung.
Dies ist bei einer Kanzlei wie
der Luther Rechtsanwaltsge-
sellschaft mbH bereits durch
die zum Teil internationale
Mandantenstruktur bedingt.
Darüber hinaus ist insgesamt
im Immobiliensektor eine ver-
stärkte Tätigkeit ausländi-
scher Investoren auf dem deut-
schen Immobilienmarkt fest-
zustellen. Wer sich für eine
Tätigkeit auf dem Gebiet des
Immobilienwirtschaftsrechts
interessiert, sollte in jedem
Fall versuchen, bereits wäh-
rend des Referendariats einige
Monate in diesem Bereich tä-
tig zu sein um weitere Erfah-
rungen zu gewinnen. Gute und
motivierte Referendare und
Referendarinnen sind bei der
Luther Rechtsanwaltsgesell-
schaft mbH stets sehr will-
kommen.

AUSGABE APRIL 2006
46



vorgesehene Verfahren ver-
wertet werden muss.

Typischerweise ist Ashurst
dabei für internationale Inve-
storen beziehungsweise Kre-
ditgeber tätig. Dabei werden
einzelne Grundstücke oder
auch ganze Portfolien erwor-
ben und zurückvermietet. Je
größer das Portfolio ist, desto
höher ist dabei die Wahr-
scheinlichkeit, dass sich der
Mandant in Konkurrenz zu an-
deren Bietern für das Portfolio
befindet, das dann in einer Art
gestrecktem Auktionsverfah-
ren veräußert und zurückge-
mietet wird.

Die Beratung einer Sale &
Leaseback-Transaktion um-
fasst mehrere Schritte, die sich
in die Prüfungsphase (Due Di-
ligence) des Grundstücks,
Entwurf, Verhandlung und
Beurkundung der Verträge,
Vollzug und Nachbetreuung
einteilen lassen. Im Auktions-
verfahren mit anderen Bietern,
bleibt im Grunde bis zur Un-
terzeichnung der Urkunde un-
klar, ob der Mandant auch den
Zuschlag erhält oder der Auf-
wand vergebens war. Dabei

müssen die rechtlichen Bera-
ter sehr eng mit Steuerbera-
tern, Bau- und Umweltsach-
verständigen und Wertgutach-
tern zusammenarbeiten, damit
die Transaktion möglichst aus
einem Guss und ohne Brüche
und Reibungen funktioniert.
In der Due-Diligence-Phase,
an die sich ein Bericht zum
Grundstück und dessen recht-
licher Situation anschließt,
werden alle relevanten Unter-
lagen abgefragt und geprüft.
Die Verträge werden notwen-
digerweise in Deutsch entwor-
fen und beurkundet, die Ver-
handlungen oft auf Englisch
geführt.

Makellose Rechtsberatung ist
jedoch nicht alles. Insbeson-
dere bei internationalen Man-
danten ist es wichtig, auch eine
Brücke über den oftmals sehr
unterschätzten Graben der
kulturellen und rechtlichen
Unterschiede zwischen sei-
nem Heimatland und Deutsch-
land zu bauen. Für einen Man-
danten, der in einem fremden
Land langfristig investieren
will, ist es von zentraler Be-
deutung, ihm konzentriert auf
das Wesentliche die nötige Si-

cherheit zu vermitteln. Unsere
Anwälte müssen daher neben
sehr guten Rechtskenntnissen
hervorragend Englisch spre-
chen und schnell ein Gefühl
für die spezielle Sichtweise,
die typischen Probleme und
den kulturellen Hintergrund
des Mandanten entwickeln,
um ihn glaubwürdig und ex-
zellent beraten zu können.

Gleichzeitig müssen sie die
wirtschaftlichen Ziele immer
im Auge behalten. Die juristi-
sche Ausbildung ist noch im-
mer sehr auf das Richteramt
und damit einhergehend die
Erfordernisse und Abläufe
von Behörden zugeschnitten.
Wirtschaftliche Aspekte und
die Erwartungen von Mandan-
ten spielen - wenn überhaupt -
nur eine sehr untergeordnete
Rolle. Wir machen häufig die
Erfahrung, dass diese Um-
orientierung, ohne die Qualität
der rechtlichen Arbeit zu ver-
nachlässigen, für Berufsan-
fänger schwierig ist.

Selbstverständlich erfordert
eine erstklassige Beratung die
Bereitschaft, mit vollem Ein-
satz und konzentriert zu arbei-
ten. In Phasen, in denen meh-
rere Transaktionen gleichzei-
tig abgewickelt werden müs-
sen, ist die Arbeitsbelastung
dann auch hoch. Die Arbeit an
Wochenenden soll aber mög-
lichst vermieden werden.
Trotz oder gerade wegen die-
ser gelegentlich hohen Ar-
beitsbelastung stehen Kolle-
gialität und flache Hierarchien
bei Ashurst an erster Stelle. Zu
einer dauerhaft guten und soli-
den Beratung des Mandanten
gehört, dass alle Teammitglie-

Ashurst ist eine international tätige Anwaltssozietät mit Büros in
Brüssel, Dubai, Frankfurt, London, Madrid, Mailand, München,
New York, Paris, Singapur, Tokio sowie einem Partnerbüro in
Neu-Delhi und weltweit insgesamt mehr als 700 Anwälten, dar-
unter rund 160 Partner. Seit ihrer Gründung im Jahr 1822 hat
sich die Sozietät zu einer der führenden internationalen Kanz-
leien im Wirtschafts- und Unternehmensrecht entwickelt. In
Deutschland beschäftigt die Sozietät ein Team von mehr als 60
qualifizierten Beratern, darunter 11 Partner. Ashurst ist seit
1997 in Frankfurt und seit Mai 2001 auch in München vertreten.
Weitere Informationen über Ashurst finden Sie auf unserer
Website unter www.ashurst.com.

Kanzleiprofil:

Karrierechanchen im Anwaltsberuf

Immobilienwirtschaftsrecht

AUSGABE APRIL 2006
48



der jederzeit ansprechbar sind,
vom ersten Tag an viel Verant-
wortung übernehmen und stets
engen Kontakt mit dem Man-
danten haben.

Perspektiven

Ein junger Anwalt bedarf ei-
ner sehr gründlichen Einarbei-
tung in das private Immobi-
lien- und Grundstücksrecht
und in die entsprechenden
englischen Rechtstermini. Die
gesetzlichen Regelungen,
Verordnungen und Entschei-
dungen müssen geläufig sein.
Gleichzeitig muss der zielge-
richtete Umgang mit dem
Mandanten gelernt werden.
Um aber wirklich erfolgreich
zu sein, bedarf es noch einer
ganzen Palette von
Soft-Skills, die in der Ausbil-
dung kaum eine Rolle spielen.
Dazu setzt Ashurst neben ge-
zielten Seminaren und Veran-
staltungen im Rahmen der As-
hurst Academy natürlich auch
sehr auf die praktische Ausbil-
dung durch erfahrene Team-
mitglieder. Der Bereich priva-
tes Immobilien- und Grund-

stücksrecht bietet bei entspre-
chendem Einsatz und Erfolg
Aufstiegsmöglichkeiten bis
hin zur Partnerschaft. Dies
umso mehr, da Ashurst in
Deutschland noch weiter
wachsen wird. Berufsanfänger
im Bereich privates Immobi-
lien- und Grundstücksrecht
sind selbstverständlich nicht
auf dieses Rechtsgebiet be-
schränkt. Es gibt zwar kein
Rotationssystem, wie es ande-
re Kanzleien institutionalisiert
haben, jedoch kann bei Inter-
esse und vorhandenen Kapazi-
täten durchaus auch in andere
Gebiete wie etwa Corporate
oder Finance gewechselt wer-
den. Berührungspunkte beste-
hen in jedem Fall.

Praktikertipp

Unsere Empfehlung an Stu-
denten und Referendare, die
sich auf die Beratung von Im-
mobilienrecht bei einer inter-
nationalen Kanzlei speziali-
sieren wollen, ist oft gehört:
Lernen Sie Englisch, und ver-
tiefen Sie Ihre Kenntnisse
durch längere Auslandsauf-

enthalte im englischsprachi-
gen Ausland.

Dabei ist es natürlich von Vor-
teil, einen Abschluss wie den
LLM zu erlangen oder Proper-
ty Law zu studieren. Entschei-
dender ist aber, Sprache und
Mentalität zu verinnerlichen.
Als Student sollten Sie minde-
stens ein bis zwei Semester im
Ausland studieren.

Als Referendar ist in der
Wahlstation ein Auslandsauf-
enthalt viel wichtiger und vor-
teilhafter, als zum Beispiel
eine Station beim OLG. Dabei
sollten Sie die Station in einer
möglichst internationalen An-
waltskanzlei in einer Groß-
stadt wie London, New York,
Kapstadt oder Melbourne ab-
solvieren. Nutzen Sie die ein-
malige Chance, die das deut-
sche Ausbildungssystem hier
bietet, und bereiten Sie die
Station schon am Anfang des
Referendariats sorgfältig vor.

Immobilienrecht spielt in der
Ausbildung selten eine Rolle,
jedoch ist das deutsche Ausbil-
dungssystem so gut, dass eine
spezielle rechtlich-theoreti-
sche Vorbereitung nicht unbe-
dingt nötig ist. Wer sie den-
noch sucht, dem empfehle ich
den Postgraduiertenstudien-
gang Real Estate Law der Uni-
versität Münster. Dieser wird
von erfahrenen und am Markt
bestens bekannten Praktikern
betreut, bereitet umfassend
und optimal auf die prakti-
schen Anforderungen vor und
sieht den LL.M. als Abschluss
vor. Dies wiegt die Kosten des
Studienganges von rund
11.000 Euro mehr als auf.

1
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Unser Autor, Peter Junghänel, studierte
von 1991 bis 1995 in Frankfurt am Main
Rechtswissenschaft und absolvierte von
1996 bis 1998 das Referendariat. Die
Wahlstation verbrachte er in Boston bei ei-
ner überregionalen Wirtschaftskanzlei und
begann seine berufliche Laufbahn unmit-
telbar nach Abschluss der Ausbildung bei
einer großen deutschen Anwaltskanzlei.
Seit 2000 ist Peter Junghänel als

Rechtsanwalt bei Ashurst in Frankfurt am Main tätig und arbei-
tete 2001/2002 ein Jahr bei Ashurst in London. Seit 2002 ist er
als Solicitor in England und Wales zugelassen. Peter Junghänel
berät seit 2000 im Immobilienrecht und hat sich auf die Beratung
von angelsächsischen Investoren bei Immobilientransaktionen
spezialisiert.
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Sale-and-Lease-back-Trans-
aktionen von Spezialimmobi-
lien zeichnen sich dadurch
aus, dass neben der rein immo-
bilienrechtlichen Beratung
eine Vielzahl von anderen
Rechtsbereichen (z.B. des
Steuerrechts, des Gesell-
schaftsrechts und den mit der
jeweiligen Nutzung der Spe-
zialimmobilien verbundenen
Rechtsbereichen) zu berück-
sichtigen sind. Diese Viel-
schichtigkeit hat ihre Ursache
liegt in dem Gegenstand der
Transaktionen, den Spezial-
immobilien. Spezialimmobi-
lien müssen den speziellen
Anforderungen ihrer Nutzer
genügen und unterliegen in
rechtlicher Hinsicht besonde-
ren Anforderungen. Beispiele
für Spezialimmobilien sind In-
dustriebauten (z.B. Logisti-
kimmobilien), Sozialimmobi-
lien (z.B. Alten- und Pflege-
heime) oder öffentliche Bau-
ten (z.B. Schulen und Kinder-
gärten).

Beim Sale-and-Lease-back,
also der Veräußerung und
gleichzeitig erfolgenden lang-
fristigen Anmietung der Im-
mobilie durch den Veräußerer,
von Spezialimmobilien han-
delt es sich um einen Wachs-
tumsmarkt. Für Unternehmen
und Behörden, die bislang
vielfach ihre eigenen Immobi-
lien genutzt haben, wird es zur
Erhöhung der Liquidität und
zur Reduzierung laufender
Kosten immer interessanter,
ihre Spezialimmobilien an ei-
nen Finanzinvestor zu veräu-
ßern und anschließend langfri-
stig zurückzumieten. Umge-
kehrt ist es für Finanzinvesto-
ren – gerade vor dem Hinter-
grund des derzeit historisch
niedrigen Zinsniveaus – äu-
ßerst attraktiv, diese Spezial-
immobilien zu erwerben. Auf-
grund der gleichzeitig mit der
Veräußerung erfolgenden
Vermietung des Objekts an
den bisherigen Eigentümer
kann in der Regel eine hohe

Rendite langfristig gesichert
werden. Besondere Dynamik
hat der Markt im vergangenen
Jahr durch den Einstieg zahl-
reicher ausländischer Finanz-
investoren gewonnen, die das
in Deutschland zur Zeit noch
niedrige Immobilienpreisni-
veau für einen Einstieg nutz-
ten.

Kanzleialltag

Sale-and-Lease-back-Trans-
aktionen verlaufen im We-
sentlichen in folgenden drei
Phasen: In der ersten Phase
wird das Beraterteam zusam-
mengestellt und der Prüfungs-
umfang festgelegt, in der
zweiten Phase wird die Due-
Diligence-Prüfung durchge-
führt und in der dritten Phase
werden schließlich die Verträ-
ge gestaltet und verhandelt.
Nachfolgend werden diese
drei “Leistungsphasen” näher
vorgestellt, wobei von einer
Beratung des Finanzinvestors
ausgegangen wird.

In der ersten Phase der Trans-
aktionsbegleitung wird ge-
meinsam mit dem Mandanten
(meistens eine in- oder aus-
ländische Fondsgesellschaft)
festgelegt, welchen Umfang
die rechtliche Prüfung der für
die Fondsgesellschaft zu er-
werbenden Spezialimmobi-
lien haben soll. Hierbei muss
auch geklärt werden, welche
Prüfungsaufgaben den übri-
gen von dem Mandanten ein-
geschalteten Beratern (u. a.
Wirtschaftsprüfern, Steuerbe-
ratern und technischen Bera-
tern) zukommen und wie si-
chergestellt wird, dass keine
Informationen verloren gehen.

GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten:

Sale-and-Lease-back von
Spezialimmobilien:
Immobilienrechtliche

High-End-Beratung

Die rechtliche Begleitung von Sale-and-Lease-back-
Transaktionen von Spezialimmobilien bietet Wirtschafts-
juristen ein zukunftsträchtiges Tätigkeitsfeld, das sich
durch seine Vielseitigkeit und hohe Komplexität aus-
zeichnet. Die Betreuung solcher Sale-and-Lease-
back-Transaktionen bildet einen Tätigkeitsschwerpunkt
der Service-Line Immobilienwirtschaftsrecht der GÖRG
Partnerschaft von Rechtsanwälten. Rechtsanwalt Daniel
Seibt gibt in diesem Beitrag einen Einblick in dieses
auch für zukünftige Rechtsanwälte interessante Bera-
tungsfeld.

Karrierechanchen im Anwaltsberuf
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Im Anschluss erfolgt die Zu-
sammenstellung des Prü-
fungsteams innerhalb der So-
zietät. Wie das Team zusam-
mengestellt wird, bestimmt
sich dabei vor allem danach,
um welche Spezialimmobilien
es sich handelt. Ein übliches
Prüfungsteam für den Erwerb
eines Portfolios von zehn Spe-
zialimmobilien besteht dabei
aus einem leitenden Partner,
einem Senior Associate, der
die Durchführung der Due Di-
ligence-Prüfung vor Ort leitet,
sowie zwei oder drei jüngeren
Anwälten. Darüber hinaus
werden Spezialisten für Spe-
zialfragen des Gesellschafts-
und Steuerrechts und Experten
für das jeweilige Rechtsgebiet
der Spezialimmobilien mit
einbezogen. Im Falle des Er-
werbs von Pflegeimmobilien
werden also z.B. Spezialisten
aus dem Bereich Health Care
herangezogen.

In der zweiten Phase wird die
Due Diligence - Prüfung
durchgeführt. Hierbei werden
von dem veräußernden Unter-

nehmen zur Verfügung ge-
stellte Unterlagen in rechtli-
cher Hinsicht geprüft.

Dabei handelt es sich einer-
seits um für die Immobilie als
solche relevante Unterlagen,
wie z.B. Grundbuchauszüge,
Mietverträge, Baugenehmi-
gungsunterlagen oder Unter-
lagen zu möglichen Altlasten-
risiken. Andererseits werden
gesellschaftsrechtliche Doku-
mente und die Vertragsunter-
lagen zu der speziellen Nut-
zung der Spezialimmobilie ge-
prüft. Bei dem Erwerb von Al-
ters- oder Pflegeheimen wer-
den also z.B. die bestehenden
Versorgungs- und Heimver-
träge daraufhin geprüft, ob sie
den rechtlichen Anforderun-
gen des Heimgesetzes entspre-
chen.

Mit dieser Prüfung werden
zwei Hauptziele verfolgt: Ei-
nerseits werden die rechtli-
chen Risiken identifiziert, die
mit dem Erwerb der Objekte
verbunden sind. Andererseits
wird durch die Due Diligen-

ce-Prüfung geklärt, was im
Rahmen der Vertragsgestal-
tung (z.B. durch Aufnahme
entsprechender Garantieer-
klärungen der Verkäuferin)
berücksichtigt werden muss.

In der dritten Phase werden auf
der Basis der durch die Due
Diligence-Prüfung gewonne-
nen Erkenntnisse die Verträge
zur Umsetzung der Transak-
tion entworfen.

Hierzu werden Kaufverträge
verfasst, mit denen der Finanz-
investor die Spezialimmobi-
lien von dem Veräußerer er-
wirbt, und Mietverträge, mit
denen die Spezialimmobilien
langfristig (i.d.R. 20-30 Jahre)
von dem Veräußerer zurück-
gemietet werden. Diese Kauf-
und Mietverträge werden
durch eine Rahmenurkunde zu
einer Transaktion verknüpft.

Zu dieser “Standardstruktur”
können selbstverständlich je
nach Fallgestaltung zusätzli-
che Vertragsgestaltungen,
z.B. in gesellschaftsrechtli-
cher Hinsicht (wenn sich z.B.
die Veräußerungsgesellschaft
an der Erwerbergesellschaft
aus steuerrechtlichen Gründen
beteiligen soll), treten. Nach
Entwurf und Abstimmung die-
ses Vertragskonvoluts mit
dem Mandanten wird es in
mehreren Runden verhandelt.
Im Rahmen dieser Verhand-
lungen gilt es einerseits, die In-
teressen des eigenen Mandan-
ten nach Möglichkeit durchzu-
setzen, andererseits ist es aber
auch notwendig, die Bedürf-
nisse des Veräußerers und zu-
künftigen Nutzers der Spezial-
immobilien im Blick zu behal-

Die GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten ist mit einem
Team von rund 100 Anwälten an den Standorten Berlin, Köln,
Frankfurt am Main und Essen vertreten. Die GÖRG Partner-
schaft von Rechtsanwälten berät national und international re-
nommierte Mandanten auf allen Ebenen des Wirtschaftsrechts.
Außerhalb Deutschlands stellen internationale Partnerbüros
die umfassende Vernetzung der Sozietät in Europa, Amerika
und Asien sicher. In der Service-Line Immobilienwirtschafts-
recht ist ein wachsendes Team von derzeit rund 20 Anwälten tä-
tig. Der Fokus der Beratungstätigkeit der Service-Line Immobi-
lienwirtschaftsrecht liegt dabei unter anderem in der erfolgrei-
chen Begleitung komplexer Immobilientransaktionen und Pro-
jektentwicklungen. Mehr über die Tätigkeit der GÖRG Partner-
schaft von Rechtsanwälten erfahren Sie im Internet unter der
Adresse www.goerg.de.

Kanzleiprofil:
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ten. Im Ergebnis kommt es
nicht nur darauf an, zu Gun-
sten des eigenen Mandanten
möglichst “harte” Konditio-
nen durchzusetzen, sondern
gemeinsam mit der Verkäufer-
seite ein Vertragswerk zu er-
stellen, das für beide Vertrags-
parteien eine wirtschaftlich er-
folgreiche Nutzung des Ver-
tragsgegenstands gewährlei-
stet.

Insgesamt ist der Arbeitsalltag
der Begleitung von Sale-and-
Lease-back- Transaktionen
für Spezialimmobilien da-
durch geprägt, dass durch Ko-
operation mit Kollegen, ande-
ren Beratern, dem Mandanten
und nicht zuletzt auch der Ver-
käuferseite ein für alle Partei-
en möglichst erfolgreicher
Deal realisiert werden soll.

Perspektiven

Gerade für junge Rechtsan-
wälte bietet die Begleitung
von Sale-and-Lease-back-
Transaktionen ein abwechse-
lungsreiches und spannendes
Aufgabenfeld. Aufgrund der
Vielzahl der berührten Rechts-
bereiche wird der Erfahrungs-
horizont von Berufseinstei-
gern erheblich erweitert. Da-
bei werden jüngere Kollegen
durch die gemeinsame Bear-
beitung des Mandats mit er-
fahreneren Rechtsanwälten in
die anfangs recht komplexe
Materie eingearbeitet. Da es
sich um einen relativ jungen
und noch wachsenden Markt
handelt, bietet die Spezialisie-
rung auf diesen Bereich des
Immobilienwirtschaftsrechts
überdurchschnittliche Karrie-
rechancen.

Praktikertipp

Wer sich auf diesen Bereich
des Immobilienwirtschafts-
rechts spezialisieren möchte,
sollte kommunikationsstark
sein und Freude an Teamarbeit
haben. Mit entscheidend für
den erfolgreichen Abschluss
von Sale-and-Lease-back-
Transaktionen ist gerade, dass
eine reibungs- und lückenlose
Umsetzung der im Rahmen
der rechtlichen, steuerlichen
und wirtschaftlichen Prüfung
des Transaktionsgegenstands
gewonnenen Erkenntnisse er-
folgt. Hierfür kommt es einer-
seits auf Kommunikations-
stärke und Teamfähigkeit, an-
dererseits aber auf die Sorgfäl-
tigkeit des jungen Rechtsan-
walts an.

Da der Investmentmarkt auch
in Deutschland zunehmend

durch ausländische Finanzin-
vestoren geprägt ist, kann sich
der Berufsanfänger gegenüber
vielen “etablierten” Kollegen
durch gute Englischkenntnis-
se einen Wettbewerbsvorteil
schaffen. Die Perfektionie-
rung der Englischkenntnisse –
durch einen Studien- oder Ar-
beitsaufenthalt im Ausland –
ist daher eher zu empfehlen,
als eine intensive – rein theore-
tische – Beschäftigung mit
dem Immobilienwirtschafts-
recht. Vorteilhaft kann es auch
sein, im Rahmen des Referen-
dariats einen Ausbildungsab-
schnitt bei einem Unterneh-
men der Immobilienwirtschaft
zu verbringen. Gerade die
hierdurch gewonnene Kennt-
nis der Arbeitsabläufe in Un-
ternehmen und der Erwar-
tungshaltung der Mandanten
erleichtert die Tätigkeit als
Rechtsanwalt.

Unser Autor, Daniel Seibt, berät seit 1999
als Rechtsanwalt im Bereich des Immobi-
lienwirtschaftsrechts. Seit Anfang des Jah-
res 2005 ist er Mitglied der Service-Line Im-
mobilienwirtschaftsrecht des Berliner Bü-
ros der GÖRG Partnerschaft von Rechts-
anwälten. Bis Ende 2004 war Daniel Seibt
im Real Estate Department einer interna-
tionalen Sozietät und dort sowohl transak-
tionsbegleitend als auch forensisch tätig.

Im Jahre 2003 hat er im Rahmen eines Secondments in der
Rechtsabteilung einer Bank wichtige Erfahrungen bei der Be-
treuung von in die Krise geratenen Immobilienfonds und Objekt-
gesellschaften gesammelt. Der Schwerpunkt seiner anwaltli-
chen Tätigkeit bei der GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwäl-
ten liegt in der Begleitung von großvolumigen Immobilientrans-
aktionen. Zuletzt hat er z.B. die Veräußerung einer großen
Wohnungsbaugesellschaft und die Abwicklung mehrerer
Sale-and- Lease-back-Transaktionen für Spezialimmobilien
rechtlich betreut. Darüber hinaus bearbeitet Daniel Seibt kom-
plexe Mandate im Bereich der miet- und immobilienrechtlichen
Prozessführung.
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Die internationale Real Estate
Practice Group von Morgan
Lewis verfügt über eine breite
immobilienrechtliche Praxis.
Wir beraten unsere Mandan-
ten, zu denen Immobilienge-
sellschaften, Banken, Private
Equity Häuser und Immobi-
lienfonds gehören, bei allen
immobilienrechtlichen Frage-
stellungen sowie in angren-
zenden Rechtsgebieten. Die
Beratung umfasst die Veräu-
ßerung oder den Erwerb von
Immobilien (Asset Deal) oder
Immobiliengesellschaften
(Share Deal), Portfolio-Trans-
aktionen, die Entwicklung von
Liegenschaften, die Restruk-
turierung von Immobilienge-
sellschaften sowie die Eigen-
und Fremdfinanzierung ein-
schließlich der Besicherung.

Dieser Beitrag umreißt einige
praktische Fragen bei Grund-
stückstransaktionen unter Be-
teiligung von ausländischen
Gesellschaften. Selbst bei
großen internationalen Immo-
bilientransaktionen bleibt es
den transaktionsbegleitenden
Anwälten nicht erspart, sich
beim Vollzug in der Manier ei-
nes Rechtspflegers mit Detail-
fragen des deutschen Grund-
buchverfahrens zu beschäfti-

gen. Die dabei auftretenden
Probleme sind aber gleich-
wohl interessant und an-
spruchsvoll, wie die nachfol-
gende Beschreibung verdeut-
lichen soll.

Kanzleialltag

Beim Vollzug von Grund-
stücksgeschäften sind die
Grundbuchämter beteiligt, da
Immobilientransaktionen in
aller Regel die Änderung, Be-
gründung oder Aufhebung
von Rechten an Grundstücken
beinhalten. Diese setzen eine
Eintragung im Grundbuch
voraus. Typische Beispiele
sind die Eintragung des Erwer-
bers als Eigentümer im Grund-
buch, die Eintragung einer
Auflassungsvormerkung zur
dinglichen Sicherung des An-
spruchs auf Eigentumsver-
schaffung und die Bestellung
einer Grundschuld zu Gunsten
der den Kaufpreis finanzieren-
den Bank des Erwerbers bei
Löschung der bisher auf dem
Grundstück liegenden Bela-
stungen, soweit sie nicht vom
Erwerber übernommen wer-
den.

Die Durchführung des förmli-
chen Grundbuchverfahrens

erfordert eine sorgfältige Vor-
bereitung der transaktionsbe-
gleitenden Rechtsanwälte.
Das Grundbuchamt prüft bei
der Eintragung, ob die betei-
ligten Personen ordnungsge-
mäß vertreten waren. Hat die
erwerbende Gesellschaft, oft-
mals zu diesem Zweck als Ak-
quisitionsvehikel oder special
purpose vehicle – SPV – ge-
gründet, oder die finanzieren-
de Bank ihren Sitz im Ausland,
stellt sich die Frage, wie der
Vertretungsnachweis geführt
werden kann. Bei einer deut-
schen Gesellschaft würde in-
soweit eine Einsichtnahme in
das Handelsregister erfolgen.
Bei ausländischen Gesell-
schaften gilt im Grundsatz,
dass der Vertretungsnachweis
in der Weise zu führen ist, wie
er im Sitzstaat der Gesell-
schaft zu führen wäre. Im an-
gelsächsischen Rechtsraum
beispielsweise gibt es keine
dem deutschen Handelsregi-
ster vergleichbare Einrich-
tung. Vielmehr stellt der com-
pany secretary der Gesell-
schaft, etwa einer private li-
mited company (plc) nach
Englischem Recht oder einer
limited liability company
(LLC) nach US-amerikani-
schem Recht, zum Nachweis
der Vertretungsbefugnis eine
Bescheinigung (das so ge-
nannte Secretary’s Certifica-
te) aus, dass die handelnden
Personen aufgrund des an-
wendbaren Rechts und der
Statuten der Gesellschaft be-
rechtigt sind, die Gesellschaft
zu vertreten.

Es handelt sich damit um eine
Art private Selbstauskunft der
Gesellschaft. Als solche stößt

Morgan Lewis:

Real Estate Reality:
Wer vertritt das SPV?

Morgan Lewis gehört zu den weltweit führenden inter-
nationalen Anwaltssozietäten mit über 1.200 Anwälten
in 20 Büros. Morgan Lewis berät bei komplexen Trans-
aktionen jeder Größenordnung mit den Schwerpunkten
Public und Private M&A einschließlich Übernahmen,
Konzernumstrukturierungen und Real Estate.
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sie bei den grundbuchführen-
den deutschen Amtsgerichten
(die gleichen Fragen stellen
sich bei Handelsregistersa-
chen) bisweilen auf Skepsis,
die in einen bunten Strauß von
Zwischenverfügungen mün-
den kann. Diese verfolgen das
Ziel, Sicherheit über die Ver-
tretungsbefugnis zu erlangen.
In der Praxis kommen Gutach-
ten (legal opinions) von re-
nommierten Kanzleien des
Sitzstaates in Betracht, die be-
stätigen, dass ein company se-
cretary berechtigt ist, ein Se-
cretary’s Certificate als Ver-
tretungsnachweis auszustel-
len. Woraus ergibt sich aber,
dass der vermeintliche compa-
ny secretary dieses Amt auch
inne hat? In England geben
hier die Mitteilungen der Ge-
sellschaften an den Registrar
of Companies for England and
Wales (Companies House)
Auskunft, die online abgeru-
fen werden können. Bei einer
US-amerikanischen LLC
kann dies im Gesellschaftsver-
trag geregelt sein, der dem Ge-
richt vorgelegt werden könnte.
Weitere Zweifel können bei
der Frage bestehen, ob die Ge-
sellschaft überhaupt existiert.
Bei der LLC etwa kann dazu

eine beglaubigte aktuelle Ko-
pie des Certificate of Forma-
tion vorgelegt werden, wel-
ches seinerseits bei dem ame-
rikanischen Bundesstaat hin-
terlegt ist, in dem die Gesell-
schaft ihren Sitz hat. Für alle
diese Dokumente gilt: die
Amtssprache ist Deutsch. Er-
forderlich ist also in aller Re-
gel eine von einem vereidigten
Dolmetscher beglaubigte
Übersetzung. In der Praxis
empfiehlt es sich daher, den
Nachweis der Vertretungsbe-
fugnis im Vorfeld mit dem am-
tierenden Notar und gegebe-
nenfalls dem zuständigen
Rechtspfleger oder Richter zu
besprechen, um etwaigen Auf-
klärungsbedarf rechtzeitig zu
adressieren.

Stichwort Beglaubigung: In
Grundbuchsachen sind alle
Unterlagen nach § 29 GBO in
öffentlich beglaubigter Form
vorzulegen. Der Beglaubi-
gungsvermerk eines ausländi-
schen Notars kann dabei je-
doch nicht ohne weiteres von
deutschen Gerichten verwandt
werden, sondern einer Legali-
sierung in Deutschland bedür-
fen. Maßgeblich ist dabei das
völkerrechtliche Verhältnis

der beteiligten Staaten. Be-
glaubigungen US-amerikani-
scher notaries public bedürfen
der so genannten Apostille, die
durch die zuständige Behörde
des Sitzstaates der Gesell-
schaft ausgestellt wird. In
manchen US-Bundesstaaten
(etwa New York) ist vor der
Erteilung der Apostille durch
den Secretary of State eine Be-
stätigung des county clerk im
Hinblick auf die Zulassung des
notary public in dem betref-
fenden Bezirk erforderlich.
Im Deutsch-Französischen
Rechtsverkehr ist eine Apo-
stille dagegen entbehrlich.

Diese Schlaglichter zeigen,
dass der Vollzug von Immobi-
lientransaktionen unter Betei-
ligung von ausländischen Ge-
sellschaften anspruchsvolle
Aufgaben stellen, die neben
der Beherrschung des deut-
schen Immobilienrechts und
der damit zusammenhängen-
den Rechtsgebiete Grund-
kenntnisse im ausländischen
Gesellschaftsrecht und solide
Sprachkenntnisse erfordern.

Perspektiven

Angesichts des komplexen
und rechtlich anspruchsvollen
Tätigkeitsgebiets im Immobi-
lienrecht steht für den Berufs-
anfänger zunächst die Ausbil-
dung im Vordergrund. Bei
Morgan Lewis wird ein junger
Anwalt durch die Zusammen-
arbeit mit einem erfahrenen
Partner und das Zusammen-
wirken im Team in der Bera-
tung an das Mandantenge-
spräch herangeführt. Die prak-
tische und theoretische Aus-
bildung wird begleitet durch

Dr. Stefan Zajonz studierte Rechtswissen-
schaften an der Universität Trier und der
University of Westminster/London und ist
Rechtsanwalt bei Morgan Lewis. Als Asso-
ciate konzentriert sich seine Beratungspra-
xis auf immobilienbezogene Transaktio-
nen und Projekte. Dr. Zajonz war als Refe-
rendar drei Monate im Washingtoner Büro
von Morgan Lewis und arbeitete im Rah-
men des internen Austauschprogramms

als Associate ein Jahr im Morgan Lewis Büro in New York.
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den Besuch von einschlägigen
externen Fachseminaren so-
wie internen Fortbildungsver-
anstaltungen im Rahmen der
Frankfurt Academy und des
internationalen Morgan Lewis
Institute.

Die Tätigkeit bei Morgan Le-
wis ist durch einen partner-
schaftlichen Umgang der Mit-
arbeiter geprägt. Für jeden neu
eingestellten Anwalt besteht
eine persönliche Perspektive,
die auch ein Austauschpro-
gramm mit den amerikani-
schen Büros von Morgan Le-
wis umfaßt. Insbesondere be-
steht für jeden Rechtsanwalt
bei Bewährung eine konkrete
Aussicht auf Partnerschaft.
Die Vergütungsentwicklung
bei Morgan Lewis reflektiert
den hohen Anspruch an die
Qualität der Tätigkeit. Morgan
Lewis führt ein aktives Refe-
rendarausbildungsprogramm
durch, das der Vorbereitung
auf das Zweite Staatsexamen
Rechnung trägt und auch Auf-
enthalte in den internationalen
Büros beinhaltet.

Praktikertipp

Sowohl der Charakter von
Morgan Lewis als auch die In-
ternationalität der Mandanten
setzen den verhandlungssi-
cheren Gebrauch der engli-
schen Sprache voraus. Für den
Berufseinstieg bei Morgan Le-
wis sind Kenntnisse in weite-
ren Fremdsprachen von Vor-
teil. Für Morgan Lewis sind
ein breites juristisches Basis-
wissen, Vertrautheit mit juri-
stischer Methodik sowie die
Neugierde und Bereitschaft,
sich auf neue Fragen einzulas-

sen, von großer Bedeutung.
Hilfreich ist es, einen Einblick
in (immobilien-) wirtschaftli-
che Verhältnisse zu haben.
Dazu sind auch Grundkennt-
nisse der Bilanzierung und des
Steuerrechts erforderlich. Wer

Interesse am Immobilienrecht
hat, kann sich Praktika bei Im-
mobiliengesellschaften oder
bei der Immobilienfinanzie-
rungsabteilung einer Bank zu
Nutze machen.

Mit weltweit über 1.200 Anwälten gehört Morgan, Lewis &
Bockius LLP zu den führenden internationalen Anwaltssozietä-
ten. Erleben Sie in unserem Frankfurter Büro die außergewöhn-
liche Kombination von internationalen Top-Mandaten und kolle-
gialer Arbeitsatmosphäre. Falls Sie mehr über uns erfahren
möchten, würden wir uns über ein Schreiben oder eine E-Mail
an join-us@teamatwork.info freuen. Weitere Informationen
über uns finden Sie im Internet unter www.morganlewis.de. An-
sprechpartner: Dr. Stefan Zajonz, Morgan, Lewis & Bockius
LLP, Guiollettstraße 54, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069
71400767, Fax: 069 71400710, E-Mail: join-us@teamatwork.
Info: www.morganlewis.de.

Kanzleiprofil:

Wer in Deutschland in Immo-
bilienfonds investieren möch-
te, muss in der Regel Anteile
an einem in der Rechtsform
der GmbH & Co. KG geführ-
ten Fonds erwerben. Für die
Wahl der Rechtsform eines
Immobilienfonds gibt es je-
denfalls derzeit keine wirkli-
che Alternative. Der entschei-
dende Vorteil der GmbH &
Co. KG beispielsweise gegen-
über der Kapitalgesellschaft
ist vor allem steuerlicher Art.
Im Gegensatz zur Kapitalge-

sellschaft werden positive Er-
gebnisse nicht zweifach, erst
auf Ebene der Gesellschaft
und sodann bei den einzelnen
Gesellschaftern besteuert,
sondern die Gewinne der
GmbH & Co. KG werden den
Gesellschaftern unmittelbar
als deren eigene zugerechnet
und nur einmal, auf Gesell-
schafterebene, als Einkom-
men versteuert. Genauso au-
genfällig ist der Vorteil im
Verlustfall, denn die Verluste
der Kapitalgesellschaft sind in

Peters Schönberger & Partner:

Strukturierung von Immobilienfonds

Seit der Immobilienfonds “Grundbesitzinvest” der DB
Real Estate die Rücknahme der Anteilsscheine einge-
stellt hat und zwischenzeitlich bei zwei Fonds der Kan
Am-Gruppe dasselbe aufgetreten ist, sind Struktur und
vor allem die Strukturprobleme von Immobilienfonds in
aller Munde. Einen Einblick in typische Fragen auf dem
Gebiet der Strukturierung von Immobilienfonds gibt
Rechtsanwalt und Steuerberater Max Boettcher.
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dieser gefangen. Macht eine
Kapitalgesellschaft steuerlich
Verluste, kann der Gesell-
schafter diese nicht zur Ver-
ringerung seines Einkommens
und infolgedessen seiner Steu-
erlast nutzen. Anders ist es bei
der GmbH & Co. KG, in der
die Verluste der Gesellschaft
steuerlich als solche der Ge-
sellschafter gelten und somit
in einer bestimmten Höhe Ein-
kommen und Steuerlast des
Gesellschafters mindern.

Auch sonst spielen steuerliche
Aspekte eine große Rolle bei
der Strukturierung von Immo-
bilienfonds. So kann die ge-
werbliche Prägung einer ver-
mögensverwaltenden GmbH
& Co. KG (§ 15 Abs. 3 Nr. 2
EStG) und der damit verbun-
dene Anfall von Gewerbesteu-
er auf Gesellschaftsebene ver-
mieden werden, indem gerade
bei kleineren, geschlossenen
Fonds die Geschäftsführung
nicht nur von der Komplemen-
tärin, sondern auch von den so
genannten geschäftsführen-
den Kommanditisten, die
meist aus dem dem Kreis der
Mitinitiatoren des Fonds stam-
men, ausgeübt wird.

In zivilrechtlicher Hinsicht
bieten Immobilienfonds meist
zwei Beteiligungsmodelle an:
der Anleger kann sich entwe-
der direkt als im Handelsregi-
ster eingetragener Komman-
ditist an der Fonds-KG beteili-
gen oder er wird Treugeber ei-
ner zwischengeschalteten im
Handelsregister eingetrage-
nen Treuhandkommanditge-
sellschaft, in der die Interessen
und die Vertretung der Anle-
ger gebündelt sind. Die mittel-

bare Beteiligung wird einkom-
menssteuerlich genauso be-
handelt wie die unmittelbare
Beteiligung, ist jedoch für die
Fondsgesellschaft einfacher
zu verwalten. Dies wird be-
sonders deutlich bei der An-
nahme eines Fonds mit 20.000
Anlegern, die alle persönlich
ins Handelsregister eingetra-
gen und bei ihrem Ausschei-
den auch wieder gelöscht wer-
den müssten. Der damit ver-
bundene Verwaltungsauf-
wand wäre enorm. Bei der
Vermarktung eines Fonds
wird daher in der Regel das
Modell einer mittelbaren Be-
teiligung deutlich bevorzugt.
Allerdings gibt es seit Sommer
2005 einen bundesweit gelten-
den Erlass des Finanzministe-
riums von Baden-Württem-
berg, der für diese Anleger
nachteilige Folgen in erb-
schafts- und schenkungssteu-
erlicher Hinsicht mit sich

bringt. Nach diesem Erlass
vom 27. Juni 2005 werden in-
direkte KG-Beteiligungen
über einen Treuhandkomman-
ditisten erbschafts- und schen-
kungssteuerlich nicht mehr als
Beteiligung an einer Perso-
nengesellschaft anerkannt.
Übertragungsgegenstand im
Erb- oder Schenkungsfall ist
demnach der Herausgabean-
spruch des Treugebers gegen
den Treuhandkommanditisten
gemäß § 667 BGB. Dieser
wird jedoch mit dem (regelmä-
ßig höheren) gemeinen Wert
(Verkehrswert) bewertet und
nicht wie der Gesellschaftsan-
teil mit dem (regelmäßig nied-
rigeren) Bedarfs- oder Steuer-
bilanzwert. Ob und inwieweit
es bei dieser Ungleichbehand-
lung bleibt, ist abzuwarten.
Das Bundesverfassungsge-
richt entscheidet voraussicht-
lich noch 2006 über die Ver-
fassungsmäßigkeit der Be-

Die Kanzlei Peters, Schönberger & Partner GbR, Rechtsanwäl-
te, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, betreut Unternehmen, Un-
ternehmer und wohlhabende Privatpersonen seit über 25 Jah-
ren. Mit ca. 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort
München zählt PSP zu den mittelgroßen Anbietern im süddeut-
schen Raum. Die Stärke der Kanzlei begründet sich in dem in-
terdisziplinären Ansatz bei gleichzeitiger Konzentration auf ei-
nige wichtige Spezialgebiete. Für die Mandanten bedeutet dies
Expertenwissen ohne Schnittstellenverluste zwischen Steuer-
beratern, Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten. Spezialge-
biete der Kanzlei sind: Real Estate, Mergers & Acquisitions
(M&A), Einrichtung und Betreuung von Stiftungen, steuerliche
Beratung von Familienunternehmen und Mittelstand, Vermö-
gensnachfolge und Testament, Family Office. Weltweit ist Pe-
ters, Schönberger & Partner durch DFK International und Euro-
legal vertreten. Um den hohen Qualitätsstandard in der Bera-
tungsleistung konsequent zu halten, legt die Kanzlei großen
Wert auf hervorragend qualifizierte Mitarbeiter und eine konti-
nuierliche Weiterentwicklung. Um diese Qualifizierung zu un-
terstützen und zu fördern, gibt es ein umfassendes Weiterbil-
dungsprogramm für alle Mitarbeiter. Mehr über die Tätigkeit bei
Peters, Schönberger & Partner und über die Ausbildungsmög-
lichkeiten erfahren Sie im Internet unter www.pspmuc.de.

Kanzleiprofil:
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steuerungspraxis bei Schen-
kungen und Erbschaften.

In internationalen Fondsstruk-
turen spielt das Zusammen-
spiel der steuerrechtlichen
Vorschriften der einzelnen
Staaten eine noch größere Rol-
le und bedarf einer genauen
Berücksichtigung. Man neh-
me einmal an, dass in einem
aufzulegenden Fonds Grund-
stücke nicht nur in Deutsch-
land, sondern auch in Holland
belegen sind und gleichzeitig
der Kreis der Anleger vor al-
lem aus Irland stammen soll.
Auf die (Miet-) Einnahmen
aus holländischem Grundver-
mögen wäre in Holland grund-
sätzlich Körperschaftsteuer
mit einem Satz von ca. 30% zu
entrichten. Die Steuerlast ent-
fällt jedoch, wenn die GmbH
& Co. KG auch für holländi-
sche Zwecke als transparent,
also nicht als Körperschaft an-
gesehen wird. Das ist jedoch
nur dann der Fall, wenn beim
Eintritt neuer Gesellschafter
und dem Ausscheiden alter
Gesellschafter sämtlichen an-
deren Gesellschafter ein Veto-
recht zukommt. Abgesehen
davon, dass dies für die Anle-

ger per se eher unerwünscht
sein dürfte, hätte dies für iri-
sche Anleger zudem auch
noch eine maßgebliche negati-
ve steuerliche Nebenwirkung.
Denn dort entfällt eine steuer-
liche Privilegierung in Form
eines verminderten Steuersat-
zes, wenn die Anleger nicht
die realistische Möglichkeit
haben, bis zum Ablauf des
sechsten Jahres ihrer Beteili-
gung aus dem Fonds wieder
auszuscheiden. Ein aufgrund
holländischen Steuerrechts er-
forderliches Vetorecht aller
Anleger vermindert jedoch die
Austrittsmöglichkeit der An-
leger so stark, dass die irischen
Finanzbehörden die nach iri-
schem Steuerrecht an sich
mögliche Privilegierung vor-
aussichtlich nicht gewähren
würden.

Kanzleialltag

Bei einem derart fachübergrei-
fenden Thema wie der Struk-
turierung von Immobilien-
fonds wird der Kanzleialltag
vor allem von Teamarbeit ge-
prägt. Denn die enge Abstim-
mung der drei Fachbereiche
Recht, Steuern und Assurance

bei Auflage eines Fonds ist
dringend angeraten. Der
Rechtsanwalt muss bei
Gestaltung der wesentlichen
Verträge – wie dem Gesell-
schaftsvertrag des Fonds – die
steuerlich relevanten Themen
beachten. Gleichzeitig muss
das meist vom Mandanten er-
arbeitete Zahlenwerk, z.B. zur
Gewinnbeteiligung, Entnah-
mepraxis und Liquidationser-
lösverteilung, im Gesell-
schaftsvertrag abgebildet wer-
den. Schließlich sind insbe-
sondere bei der Liquiditätspla-
nung die bei den Gesellschaf-
tern anfallenden Steuern im
Einzelnen zu berücksichtigen,
da die Gesellschafter meist das
Recht erhalten, einen Teil ih-
rer Steuern auch entnehmen zu
dürfen. Gerade in internatio-
nalen Fondsgestaltungen wird
die Tätigkeit darüber hinaus
durch die Abstimmung mit
Partnerbüros in anderen Län-
dern bestimmt.

Strukturierung und Auflage
eines Immobilienfonds erfolgt
meist unter hohem Zeitdruck.
Vergegenwärtigt man sich,
dass es sich i.d.R. letztlich um
ein M&A-Projekt handelt,
dessen Target ein oder mehre-
re Grundstücke oder Grund-
stücksgesellschaften sind, ist
dies auch nicht verwunderlich.
Die Grundstückspreise sind
jedenfalls in Deutschland der-
zeit sehr stark in Bewegung,
sodass der Mandant häufig
schnell zugreifen möchte,
wenn sich eine günstige Gele-
genheit bietet. Gleichzeitig
muss möglichst schnell Eigen-
kapital eingeworben werden,
damit die errechnete Rendite
des Fondsnicht aufgrund eines

1
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Max Boettcher, LL.M., Jahrgang 1968, ist
seit 1995 Rechtsanwalt und seit 2003
Steuerberater. Bei Peters, Schönberger &
Partner arbeitet er seit 1999 und ist dort seit
Anfang dieses Jahres Partner. Als Partner
in der Practice Group Real Estate von Pe-
ters, Schönberger & Partner berät er vor al-
lem Immobiliengesellschaften bei projekt-
bezogenen Transaktionen und Bauträger.
Daneben liegt der Schwerpunkt seiner Tä-

tigkeit bei der Betreuung von M&A-Projekten und der Beratung
seiner Mandanten in laufenden gesellschaftsrechtlichen Frage-
stellungen. Max Boettcher ist Autor zahlreicher Veröffentlichun-
gen auf dem Gebiet des Immobilien- und Baurechts.
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zu hohen Fremdkapitalzinses
aufgezehrt wird. Das gesamte
Konzept muss jedoch stehen,
die Verträge müssen unter-
schrieben und in der Regel
muss ein Prospekt gedruckt
sein, damit die Platzierung des
Fonds bei den Investoren zum
Erfolg führt.

Perspektiven

Die neuen Entwicklungen im
Immobilienbereich (vor allem
die bevorstehende Einführung
so genannter G-REITS), der
insbesondere für ausländische
Investoren hoch interessante
deutsche Immobilienmarkt
sowie die sich stets wandeln-
den steuerlichen Grundlagen
bescheren den auf Immobilien
spezialisierten Kanzleien eine
gesunde Auftragslage. Des-
halb entstehen in den großen
und mittelgroßen Kanzleien
zunehmend so genannte Prac-
tice Groups Immobilien. Be-
sonders gut aufgestellt sind
diejenigen Kanzleien, die den
Immobilienbereich als einen
typisch interdisziplinären Be-
reich verstehen, in dem recht-
liche wie auch steuerliche und
finanzwirtschaftliche Themen
gleichermaßen eine wichtige
Rolle spielen. Für hoch quali-
fizierte Juristen, die diesen
Blick über den fachlichen Tel-
lerrand nicht scheuen, beste-
hen bei Peters, Schönberger &
Partner sehr gute Chancen,
schnell in die Mandatsverant-
wortung hineinzuwachsen.
Hierbei werden sie durch in-
terne und externe Fortbil-
dungsveranstaltungen sowie
durch Training on the Job an
die Spezialthemen herange-
führt. In turnusmäßigen jährli-

chen Personalgesprächen wer-
den Entwicklung, das Errei-
chen von Zielvorgaben und
zukünftige Perspektiven ein-
gehend besprochen. Wer ne-
ben der juristischen Qualifika-
tion auch unternehmerisches
Talent mitbringt, hat gute
Chancen auf Partnerschaft.

Praktikertipp

Nachdem der Immobilienbe-
reich ein fachübergreifender
Bereich ist, sollte man keine
Berührungsangst vor nicht
rein juristischen Materien ha-
ben. Interesse an Immobilien
und dem damit verbundenen

(bau-)technischen Bereich so-
wie den steuerlichen Frage-
stellungen sollte vorhanden
sein. Eine Beschäftigung mit
Immobilien – sei es im elterli-
chen Betrieb oder im Referen-
dariat – ist in jedem Fall von
Vorteil. Wer schon sicher ist,
dass er zukünftig in diesem
Bereich tätig sein möchte,
kann auch den an der Universi-
tät Münster erstmalig in den
Jahren 2006/2007 angebote-
nen LL.M. Real Estate Law
ablegen. Das Programm geht
in besonderer Weise auf die
diversen und nicht immer rein
juristischen Themen im Im-
mobilienbereich ein.

Karrierechanchen im Anwaltsberuf

Immobilienwirtschaftsrecht

Wenn von einer Legal Due Di-
ligence die Rede ist, wird hier-
unter vielfach die juristische
Vorbereitung bzw. Begleitung
eines Unternehmenskaufs ver-
standen. Dabei hat die Legal
Due Diligence auch in anderen
Rechtsbereichen und gerade
im Immobilienrecht ihren
Platz. Vor allem bei großen
Immobilien- bzw. Portfolio-
transaktionen steht die immo-
bilienrechtliche Due Diligen-
ce oft im Mittelpunkt. Mit dem
zunehmenden Interesse vor al-

lem ausländischer Investoren,
insbesondere Immobilien-
fonds, am deutschen Immobi-
lienmarkt hat auch die anwalt-
liche Tätigkeit in diesem Be-
reich zugenommen. Dem In-
vestor geht es zumeist um den
Cash-flow-orientierten Er-
werb von Immobilienportfo-
lios. Die Legal Due Diligence
hat dabei den Zweck, die
Werthaltigkeit des Portfolios
im Hinblick auf etwaig beste-
hende rechtliche Risiken zu
überprüfen.

CMS Hasche Sigle:

Immobilienrechtliche Due Diligence

Die Kanzlei CMS Hasche Sigle gehört zu den großen
deutschen Anwaltssozietäten und ist Mitglied eines eu-
ropaweiten CMS-Verbundes, dem mehr als 2000
Rechtsanwälte und Steuerberater angehören. Die Kanz-
lei bietet eine umfassende Rechtsberatung an. Fester
Bestandteil hiervon ist die bau- und immobilienrechtli-
che Beratung. Zum Tätigkeitsfeld von CMS Hasche Sigle
in diesem Bereich gehört dabei insbesondere die Bera-
tung im Rahmen von Immobilientransaktionen.
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Ziel der Due Diligence ist es,
durch Auswertung der vom
Käufer zur Verfügung gestell-
ten Unterlagen und durch ent-
sprechende Risikoeinsschät-
zung die Kaufentscheidung
des Investors vorzubereiten.
Neben der rechtlichen und
steuerrechtlichen Überprü-
fung bedarf es zumeist auch
der technischen/wirtschaftli-
chen und finanziellen Due Di-
ligence. Da für die Auswer-
tung der vorhandenen Unterla-
gen sowie für die Erstellung
des Due Diligence-Reports
zumeist nur ein vergleichswei-
se kurzer Zeitraum zur Verfü-
gung steht, bedeutet dies für
die beteiligten Juristen häufig
eine besondere Arbeitsbela-
stung. Die kaufrelevanten Un-
terlagen (Grundstückskauf-
verträge, Grundbücher, Miet-
verträge, Mieterkorrespon-
denz usw.) stellt der potenziel-
le Verkäufer – um die Verbrei-
tung sensibler Informationen
zu begrenzen – in sog. Daten-
räumen zur Verfügung. Die
Due Diligence ist daher für die
Anwälte oft mit Fahrten zum
jeweiligen Datenraum ver-
bunden, in denen dann – zu-
meist mehrtätig – die Überprü-
fung der Unterlagen erfolgt.
Soweit es sich um einen virtu-
ellen Datenraum handelt, wer-
den die Beteiligten durch
Passwörter zum jeweils einge-
richteten webspace freige-
schaltet.

Bereits im Vorfeld der Due Di-
ligence sind – ausgerichtet an
den Interessen des Mandanten
– Checklisten zu erstellen, an-
hand derer die Verträge und
sonstige Unterlagen geprüft
werden. Im Vordergrund der

immobilienrechtlichen Due
Diligence stehen dabei die
grundstückrelevanten Infor-
mationen und – gerade wenn
der Erwerb Cash-flow-orien-
tiert ist – die Mietverträge. In
eigentumsrechtlicher Hinsicht
sind insbesondere Belastun-
gen, wie etwa Dienstbarkeiten
oder Grundpfandrechte, aber
auch Vorkaufsrechte und an-
dere Nutzungsbeschränkun-
gen zu überprüfen. Ggf. ist
auch die planungsrechtliche
Situation (Baugenehmigung
etc.) zu untersuchen. Zur öf-
fentlich- rechtlichen Überprü-
fung gehört die Untersuchung
der Altlastenproblematik oder
die Frage der gesicherten Er-
schließung.

Neben der eigentums- bzw.
grundstücksrechtlichen Due
Diligence bildet die Untersu-
chung der Werthaltigkeit bzw.
der Ertragsfähigkeit der Im-
mobilie den Schwerpunkt des
Prüfungsprogramms. Dabei
sind aus rechtlicher Sicht ins-
besondere die vorhandenen
Mieterträge auf ihre Wirksam-
keit, Laufzeit und Kündbar-
keit zu untersuchen. Im Hin-
blick auf die Wirksamkeit der
Verträge sind etwaige Schrift-

formprobleme zu überprüfen.
Im Übrigen geht es um Mietsi-
cherheiten, Instandhaltungs-
u. Reparaturverpflichtungen,
Mietanpassungsmöglichkei-
ten oder die Umlagefähigkeit
von Nebenkosten. Im Falle des
Eigentumserwerbs ist ferner
abzusichern, dass der Mietver-
trag auf den Käufer übergeht
(§ 566 BGB).

Das Prüfungsprogramm hängt
auch davon ab, ob die Immobi-
lientransaktion im Wege des
share-deals (Anteilskauf) oder
im Wege des asset-deals (Ver-
mögenskauf) erfolgen soll.
Soweit es sich um einen share-
deal handelt, der z.B. aus
grunderwerbssteuerrechtli-
chen Gründen bevorzugt
wird, bedarf es u.U. auch der
Untersuchung der Gesell-
schaften, die Eigentümer der
entsprechenden Immobilien
sind. Je nach Umfang der
Überprüfung, Art der Trans-
aktion und Gegebenheit der
immobilienrechtlichen Situa-
tion sind weitere Prüfungs-
aspekte denkbar. Bei neu er-
stellten Immobilien gilt dies
inbesondere für gewährlei-
stungsrechtliche Fragen, fer-
ner sind ggf. die Risiken eines

Dr. Nicolai Ritter, Jahrgang 1972, studierte
Rechtswissenschaften an den Universitä-
ten Bonn, Dresden und Bologna. Das Re-
ferendariat leistete er in Köln ab. Übermeh-
rere Jahre war er wissenschaftlicher Refe-
rent am Zentrum für Europäische Integra-
tionsforschung, Bonn. Promotion und Ver-
öffentlichung verschiedener Publikatio-
nen, darunter eines Handbuches im Be-
reich des EG-Beihilfenrechts. Seit August

2004 ist er Anwalt im Berliner Büro von CMS Hasche Sigle. Er ist
im Bereich “Immobilien, Bauen und Umwelt” tätig und dort vor
allem in den Bereichen privates Baurecht und Immobilienrecht.
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Betriebsübergangs im Hin-
blick auf den Übergang von
Arbeitsverhältnissen oder
auch beihilfenrechtliche Fra-
gestellungen (Risiko der
Rückforderung von Beihilfen)
zu erörtern.

Während der Prüfungsphase
besteht ein intensiver Aus-
tausch zwischen den beteilig-
ten Parteien, wobei die fortlau-
fende Rücksprache des An-
walts mit dem Mandanten
schon deswegen erforderlich
ist, um eine interessengerechte
Auswertung der Unterlagen
sicherzustellen. Des Austau-
sches mit dem potentiellen
Veräußerer bedarf es insbe-
sondere, um noch fehlende
Unterlagen und relevante In-
formationen zu erhalten.

Die Ergebnisse der Due Dili-
gence werden in einem Due
Diligence-Report erfasst. Im
Report wird das Prüfungspro-
gramm zumeist anhand von
Checklisten tabellarisch zu-
sammengefasst und in knapp
und gestraffter Form auf die
jeweiligen Probleme und Risi-
ken hingewiesen. Ebenso
kann der Report bereits Ge-
staltungshinweise für die vor-
gesehene Transaktion enthal-
ten. Der Due Diligence-Re-
port stellt für den Investor (und
ggf. für die finanzierenden
Banken) die Grundlage für die
Überprüfung des potenziellen
Kaufgegenstandes und damit
für die Kaufentscheidung dar.

Perspektiven

Der Berufsanfänger wird bei
dieser und anderen Tätig-
keiten nicht‚ ins kalte Wasser’

geworfen. Er ist vielmehr ei-
nem Partner zugeordnet, der
vor allem in der Anfangsphase
die Tätigkeit des Berufsanfän-
gers betreut, die Mandate und
Aufgabenstellungen mit die-
sem bespricht und die Ergeb-
nisse überprüft. Mit Zunahme
der Erfahrung wird der Berufs-
anfänger die Mandate selb-
ständiger bearbeiten. Dabei
arbeitet der Berufsanfänger
bei CMS Hasche Sigle nicht
im Hintergrund. Vielmehr er-
folgt von Anfang an einerseits
eine mandatsbezogene Ein-
bindung. Anderseits erhält der
Berufsanfänger frühzeitig
Mandantenkontakt. Auch
hierdurch wird das praktische
Verständnis bei der Rechtsan-
wendung geschult. Gerade für
die immobilienrechtliche Be-
ratung bedarf es neben soliden
juristischen Handwerkszeug
auch eines Verständnisses für
wirtschaftliche Zusammen-
hänge. Daneben ist Kreativität
erforderlich, um für die ver-
schiedenen Fragestellungen
Lösungen zu finden. Im Rah-
men einer Due-Diligence ist
zudem Koordinationstalent
gefragt, um Tätigkeits- und
Prüffelder sinnvoll aufeinan-
der abzustimmen.

Praktikertipp

Die immobilienrechtliche Due
Diligence stellt nur einen Aus-
schnitt aus dem anwaltlichen
Tätigkeitsbereich im Immobi-
lien- und Baurecht in einer
Großkanzlei dar. Viele der in
der alltäglichen Arbeit rele-
vanten juristischen Fragestel-
lungen werden in der juristi-
schen Ausbildung nicht ver-
mittelt. Insofern kann eine
Spezialisierung erst im Be-
rufsalltag erfolgen. Dennoch
empfiehlt es sich für den im-
mobilienrechtlich Interessier-
ten, sich bereits in der Ausbil-
dung mit den entsprechenden
Fragestellungen vertraut zu
machen.

Insoweit ist einerseits die Be-
legung entsprechender Wahl-
fachgruppen in der Ausbil-
dung zu empfehlen. Mehr als
diese vermitteln jedoch ausbil-
dungsbegleitende Praktika,
Nebentätigkeiten oder Refe-
rendarstationen in der immo-
bilienrechtlichen Abteilung
einer Kanzlei den nötigen Ein-
blick in den praktischen juri-
stischen Alltag ebenso wie
Vorkennntnisse, die den Be-
rufsstart erleichtern.

CMS Hasche Sigle ist eine der führenden deutschen Anwalts-
sozietäten mit mehr als 420 Anwälten. Die Sozietät deckt den
gesamten Bereich des Wirtschaftsrechts ab und berät namhaf-
te deutsche und internationale Unternehmen aus den unter-
schiedlichsten Branchen. CMS Hasche Sigle ist in allen wichti-
gen Wirtschaftszentren tätig. Standorte der Sozietät sind in Ber-
lin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München,
Stuttgart, Chemnitz, Dresden sowie Brüssel, Belgrad, Moskau
und Prag. CMS Hasche Sigle ist Mitglied von CMS, der Allianz
führender europäischer Anwaltssozietäten, in der insgesamt rd.
2000 Anwälte und Steuerberater und rd. 3800 Mitarbeiter an
Wirtschaftsstandorten in 24 Ländern innerhalb und außerhalb
Europas rechts- und steuerberatend tätig sind.

Kanzleiprofil:
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Der Verkäufer eines Unter-
nehmens erhofft sich durch die
Gestaltung des Veräußerungs-
prozesses als Auktionsverfah-
ren die Maximierung des zu
erzielenden Kaufpreises. Da-
neben hat ein strukturierter
Verkaufsprozess, Attraktivität
des Zielunternehmens und
dementsprechenden Wettbe-
werb vorausgesetzt, zur Folge,
dass die Veräußerung schnel-
ler erfolgreich abgeschlossen
werden kann. Der Wettbewerb

unter den Bietern führt zur
Straffung des Verfahrens und
motiviert die Bieter zu schnel-
len Kaufentscheidungen. Dies
erfordert aber, den Wettbe-
werb bis zuletzt aufrecht zu er-
halten. Der Ablauf des Auk-
tionsverfahrens wird vom
Mandanten und seinem Trans-
aktionsberater vorgegeben.

Auf eine erste Kontaktaufnah-
me hin werden Geheimhal-
tungsvereinbarungen ge-
schlossen, auf deren Grundla-
ge Informationen offengelegt
werden. Zu verschiedenen
Zeitpunkten ihrer Prüfung des
Zielunternehmens (Due Dili-
gence) müssen die Bieter zu-
nächst indikative, später “bin-
dende” Kaufpreisgebote abge-
ben. Spätestens mit der Abga-
be des bindenden Angebots
sind die Bieter aufgefordert,
einen vom Verkäufer vorgege-
benen Kaufvertragsentwurf
kommentiert zurückzugeben.
Anschließend werden minde-
stens mit zwei Bietern Ver-
tragsverhandlungen aufge-
nommen, bis es zur Unter-
zeichnung mit dem erfolgrei-
chen Bieter kommt.

Kanzleialltag

So strukturiert Auktionsver-
fahren zunächst auch angelegt
werden, so flexibel und unter-
schiedlich stellt sich ihr Ab-
lauf in der Praxis dar. Der
Markt entscheidet über das
Verfahren. Vorteile kann sich
ein Bieter nicht nur über einen
attraktiven Kaufpreis sichern.
Hat sich ein Bieter im Auk-
tionsverfahren einen zeitli-
chen Vorteil herausgearbeitet,
etwa durch Schnelligkeit bei

der Gebotsabgabe, eine einfa-
che Transaktionsstruktur oder
nur geringe Anmerkungen
zum Kaufvertrag, kann dieser
Vorsprung für die anderen
Bieter bereits das “Aus” be-
deuten. Rechtliche Unterstüt-
zung ist zu allen Zeitpunkten
des Verfahrens erforderlich.
Der Verkäufer nimmt häufig
rechtliche Beratung im Zu-
sammenhang mit der Prüfung
der von ihm angebotenen Ziel-
gesellschaft (Verkäufer Due
Diligence) in Anspruch. Dabei
gilt es, rechtliche Schwach-
stellen in der Zielgesellschaft
zu erkennen, zu beseitigen
oder jedenfalls Kenntnis über
Risiken zu haben, bevor ein
Bieter auf die Schwachstelle
stößt und das Auktionsverfah-
ren stört. Rechtzeitig ist ein
Kaufvertragsentwurf mit An-
lagen zu erstellen, der die Ziel-
gesellschaft und die verkäu-
feroptimierte Transaktions-
struktur abbildet. Darüber hin-
aus sind oft umfangreiche in-
terne Umstrukturierungsmaß-
nahmen zu planen und umzu-
setzen, um die Zielgesell-
schaften verkaufsfähig zu ma-

Veräußerung von Unternehmen im Auktionsverfahren:

Time is of the essence

Ein wesentlicher Bestandteil der Beratungspraxis von Lin-
klaters Oppenhoff & Rädler ist die Begleitung von Unter-
ternehmenskäufen und -verkäufen. Diese erfolgen zu-
nehmend in Auktionen, für die neben fundierter M&A
Praxis auch ein starkes und international integriertes An-
waltsteam entscheidend ist, denn: time is of the essence.

Karrierechanchen im Anwaltsberuf
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chen. Dies kann Anteilsüber-
tragungen, Maßnahmen nach
dem Umwandlungsgesetz,
Rekapitalisierungen und nicht
zuletzt die Vorbereitung der
Trennung der konzerninternen
Rechtsbeziehungen beinhal-
ten. Der kartellrechtlichen Be-
ratung kommt im Auktions-
verfahren nicht erst nach Un-
terzeichnung, sondern bereits
zu einem frühen Stadium gro-
ße Bedeutung zu. Der Verkäu-
fer ist gut beraten, bereits zu
Beginn des Verfahrens poten-
tielle Bieter daraufhin zu ana-
lysieren, ob diese aus kartell-
rechtlicher Sicht problema-
tisch oder unproblematisch
sind. Ggfls. ist der Verkäufer
im Zusammenhang mit der
Beachtung von Insiderregeln
und Veröffentlichungspflich-
ten aus kapitalmarktrechtli-
cher Sicht zu beraten.

Ist ein bevorzugter Bieter
identifiziert, beginnen die
Verhandlungen über den
Kaufvertrag, die regelmäßig
von dem Verkäufer zusammen
mit den ihn beratenden Anwäl-
ten geführt werden. Hier ist
Teamarbeit besonders gefragt.
Im Auktionsverfahren werden
regelmäßig Parallelverhand-
lungenmit zwei oder mehreren
Bietern geführt, um den Wett-
bewerbsdruck aufrecht zu er-

halten. Dies setzt eine präzise
organisatorische Vorberei-
tung und Abstimmung unter
den Verhandlungsteams vor-
aus, um für und mit dem Man-
danten tatsächlich mit dem be-
sten Bieter abzuschließen. Der
Berater des Bieters muss die
vorgenannten As- pekte eben-
so sorgfältig in Betracht zie-
hen. Im Vergleich zu nur zwei-
seitig verhandelten Unterneh-
menskäufen muss der Berater
seinen Mandanten auf die Be-
sonderheiten der Auktionssi-
tuation hinweisen. Je nach
Wettbewerbssituation kann
sonst der Mandant durch un-
verhältnismäßige Forderun-
gen bei den Kaufvertragsver-
handlungen ins Hintertreffen
geraten. Gut eingespielte na-
tionale und internationale
Teams sind die Vorausset-
zung, um dem Mandanten im
Auktionsverfahren zum Er-
folg zu verhelfen.

Perspektiven

Die Beratung bei Auktions-
verfahren erfordert die im
Transaktionsbereich umfas-
send ausgebildete Beraterper-
sönlichkeit. Exzellenz in der
Beratung, Schnelligkeit, Ziel-
strebigkeit und Belastbarkeit
sind Voraussetzung, um in
diesem Bereich erfolgreich zu
sein. Linklaters Oppenhoff &
Rädler fördert die Ausbildung
von Referendaren und Berufs-
anfängern deshalb durch re-
gelmäßige interne und externe
Fortbildungsmaßnahmen. Re-
ferendare nehmen am Pro-
gramm “Colleagues of To-
morrow” teil, das Einblicke in
die fachliche und praktische
Arbeit aller Fachbereiche bie-
tet. Transaktionserfahrung
aber erwirbt man nicht am grü-
nen Tisch. Berufsanfänger ar-
beiten Hand in Hand mit dem
die jeweilige Transaktion lei-
tenden Anwalt zusammen und
lernen so, theoretische Kennt-
nisse in die Praxis umzuset-
zen.

Praktikertipp

Wer sich für die Tätigkeit als
Anwalt im Bereich Merger &
Acquisitions einschließlich
Auktionsverfahren interes-

Dr. Stephan Ulrich ist Rechtsanwalt im Köl-
ner Büro von Linklaters Oppenhoff & Räd-
ler. Er studierte in Münster und Paris. In Pa-
ris erwarb er den Titel eines Maitre en Droit.
Nach Promotion am Institut für Steuerrecht
der Universität Münster erwarb er erste Er-
fahrungen im Bereich M&A bei Clifford
Chance in Berlin und London. Stephan Ul-
rich berät heute bei Unternehmenskäufen,
im Konzern und Gesellschaftsrecht sowie

bei komplexen internationalen Restrukturierungen.
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Linklaters berät weltweit führende Unternehmen und Finanzin-
stitute im Wirtschafts- und Steuerrecht. In Deutschland ist die
Kanzlei als Linklaters Oppenhoff & Rädler tätig. Weltweit bera-
ten über 2000 Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer
und Notare aus 30 Büros in allen wichtigen Märkten. In Deutsch-
land sind rund 330 Anwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprü-
fer in Berlin, Frankfurt am Main, Köln und München tätig. Weite-
re Informationen unter www.linklaters.de.
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Die Fusionskontrolle ist im
heutigen Transaktionsge-
schäft oft von entscheidender
Bedeutung. Sind nämlich bei-
spielsweise bei einem
M&A-Geschäft die Voraus-
setzungen für das Eingreifen
der Fusionskontrolle erfüllt,
hängt die tatsächliche Umset-
zung des geplanten Deals
letztendlich davon ab, ob die
deutschen oder europäischen
Kartellbehörden die Zustim-
mung erteilen. Ob ein Zusam-
menschlussvorhaben von der
europäischen oder der deut-
schen Fusionskontrolle erfasst
wird, bemisst sich zunächst
nach dem Erreichen bestimm-
ter Umsatzschwellen. Verein-
facht dargestellt greift die

deutsche Fusionskontrolle bei
weltweiten Gesamtumsätzen
der beteiligten Unternehmen
zwischen € 500 Mio. und € 2,5
Mrd. Bei höheren Umsätzen
ist - bei Vorliegen weiterer
Voraussetzungen - grundsätz-
lich der Anwendungsbereich
der europäischen Fusionskon-
trolle eröffnet. Ein Zusam-
menschluss wird vom Bundes-
kartellamt untersagt, wenn zu
erwarten ist, dass dieser eine
marktbeherrschende Stellung
begründet oder verstärkt, es
sei denn, den beteiligten Un-
ternehmen gelingt der Nach-
weis, dass durch den Zusam-
menschluss auch Verbesse-
rungen der Wettbewerbsbe-
dingungen eintreten und diese

die Nachteile der Marktbe-
herrschung überwiegen. Da-
her muss der das Fusionskon-
trollverfahren begleitende An-
walt neben den juristischen
Fragestellungen stets auch die
wirtschaftlichen Zusammen-
hänge einer Transaktion er-
kennen und bewerten.

Kanzleialltag

Typischerweise wird der Kar-
tellrechtler im Laufe der Ver-
handlungen über ein Zusam-
menschlussvorhaben (dazu
gehören nicht nur klassische
Fusionen, sondern bspw. auch
Unternehmenskäufe und Joint
Ventures) eingeschaltet. Sind
sich die Vertragsparteien
grundsätzlich darüber einig,
dass es zu der Transaktion
kommen soll, beginnt die Ar-
beit des Kartellrechtlers. Es
gilt nun, eine Vielzahl von In-
formationen über die beteilig-
ten Unternehmen zusammen
zu tragen. Wichtig sind vor al-
lem die Umsatzzahlen und
Marktanteile. Unerlässlich ist
aber auch eine genaue Analyse
des betroffenen Marktes. Was
hat der Markt für ein Gesamt-
volumen? Wer sind die Wett-
bewerber? Wie groß sind de-

Die nationale Fusionskontrolle im Überblick:

Kartellrecht

Raupach & Wollert-Elemendorff berät mit derzeit etwa
70 Anwälten an sieben Standorten in Deutschland
Mandanten in allen Fragen des Wirtschaftsrechts. Bei
nahezu jeder größeren Transaktion spielt auch das Kar-
tellrecht und insbesondere die Fusionskontrolle eine
wichtige Rolle. Felix Skala, Rechtsanwalt im Hamburger
Büro von Raupach & Wollert-Elmendorff, stellt im fol-
genden Beitrag den Ablauf eines Fusionskontrollverfah-
rens vor dem Bundeskartellamt dar und gibt einen Ein-
blick in die Arbeit eines Kartellrechtlers.
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siert, sollte schon früh den
Kontakt mit Linklaters Op-
penhoff & Rädler suchen. Die
neue Struktur des Referendari-
ats eröffnet hier die Möglich-
keit zu noch intensiverer Zu-
sammenarbeit. Viele unserer
langjährigen Referendare und
wissenschaftlichen Mitarbei-
ter arbeiten am Ende ihrer Sta-
tionen wie ein Anwalt in unse-

ren Teams mit. Zum Berufs-
einstieg ist es dann nur noch
ein kleiner Schritt. Gesell-
schaftsrechtliche Vorkennt-
nisse, Auslandserfahrungen
und gute Englischkenntnisse
sind bei dieser Tätigkeit sehr
wichtig. Wir empfehlen in je-
dem Fall, spätestens das Refe-
rendariat für eine Auslandssta-
tion im englisch-sprachigen

Ausland zu nutzen. Ein Ma-
ster-Studiengang in den USA
ist wertvoll. Neben Sprach-
kenntnissen ist auch der Ein-
blick in ausländische Kultur-
kreise wichtig, um später qua-
lifiziert internationale Man-
danten beraten zu können. Da-
bei kommt dem US-amerika-
nischen Markt große Bedeu-
tung zu.



ren Marktanteile? Welche
Marktmacht haben die Liefe-
ranten und Kunden? Dabei
muss natürlich nicht nur der
nationale Markt, sondern auch
das internationale Umfeld be-
trachtet werden. Die gesam-
melten und ausgewerteten In-
formationen finden dann Ein-
gang in die so genannte Fu-
sionskontrollanmeldung, die
der Kartellanwalt beim Bun-
deskartellamt einreicht. Bei
der Erstellung der Anmeldung
ist er auf die enge Zusammen-
arbeit nicht nur mit den eige-
nen Mandanten, sondern auch
mit der Gegenseite und deren
Anwälte angewiesen. Aller-
dings ist der Kartellrechtsan-
walt in der komfortablen Si-
tuation, dass im Fusionskon-
trollverfahren die Vertrags-
parteien (zumindest im Regel-
fall) uneingeschränkt dasselbe
Ziel verfolgen, nämlich die
möglichst schnelle Freigabe
der Transaktion durch das
Bundeskartellamt. Mit der
Einreichung der Anmeldung
zum Bundeskartellamt verla-
gert sich die Arbeit des Kar-
tellanwalts von der Kommuni-
kation mit den beteiligten Un-
ternehmen und deren Beratern
auf die behördliche Ebene.
Nunmehr gilt es, etwaige
Nachfragen des Bundeskar-
tellamtes möglichst schnell
und erschöpfend zu beantwor-
ten, um die Einhaltung der
zeitlichen Vorgaben der
Transaktion nicht zu gefähr-
den. Ohne die Freigabe des
Bundeskartellamtes darf ein
Zusammenschluss nicht voll-
zogen werden. Daher bemüht
sich der Kartellanwalt um eine
direkte und offene Kommuni-
kation mit dem zuständigen

Berichterstatter beim Bundes-
kartellamt. In besonders kom-
plexen Fällen empfiehlt es
sich, bereits im Vorfeld ent-
scheidende Fragen mit dem
Bundeskartellamt zu erörtern.
Ist die Fusionskontrollanmel-
dung gründlich vorbereitet
und das Verfahren richtig
durchgeführt, gelingt es meist,
innerhalb kurzer Zeit eine po-
sitive Entscheidung des Bun-
deskartellamtes herbeizufüh-
ren. Nach der Anzeige des
Vollzugs gegenüber dem Bun-
deskartellamt ist dann das Fu-
sionskontrollverfahren abge-
schlossen. Die Arbeit des Kar-
tellrechtlers lässt sich im Rah-
men einer Fusionskontrolle
also in drei Phasen unterteilen:
Die Informationsgewinnung
und -auswertung, die Vorbe-
reitung der Fusionskontrollan-
meldung und schließlich das
eigentliche Fusionskontroll-
verfahren. Dabei bieten die
Untergliederung des Gesamt-
verfahrens in die (miteinander
verzahnten) einzelnen Phasen
und vor allem die Auseinan-

dersetzung mit den unter-
schiedlichsten Branchen eine
interessante Abwechslung.
Hat man eben noch die Fusion
zweier Automobilzulieferer
begleitet, kann im nächsten
Projekt die fusionskontroll-
rechtliche Beratung beim Kauf
einer internationalen Contai-
nerfrachtschifffahrtslinie oder
ein Joint Venture im Lebens-
mittelbereich anstehen.

Perspektiven

Qualifizierte Rechtsberatung
basierend auf wirtschaftli-
chem Gesamtverständnis und
Branchenkenntnis – wie kaum
ein anderes Rechtsgebiet ist
kartellrechtliche Tätigkeit
ohne den Blick über den juri-
stischen Tellerrand nicht mög-
lich. Neben der spannenden
Materie deutscher und euro-
päischer Fusionskontrolle
spielt das Kartellrecht auch in
vielen anderen Bereichen
wirtschaftsrechtlicher Bera-
tung eine wichtige Rolle. Oft-
mals ist der Kartellrechtsan-

Felix Skala, LL.M., Jahrgang 1973, studier-
te Rechtswissenschaften an der Universi-
tät Bonn. Nach dem ersten Staatsexamen
war er in Kanzleien in Washington, D.C.
und Wien tätig und erwarb anschließend
den Master of Law (LL.M.) an der Boston
University. Während des Referendariats
am Hanseatischen Oberlandesgericht
Hamburg absolvierte er eine Station beim
Europarat in Straßburg. Seine Wahlstation

führte ihn ins Hamburger Büro von Raupach & Wollert-Elmen-
dorff. Dort nahm er nach seinem zweiten Staatsexamen im
März 2003 seine Tätigkeit als Rechtsanwalt auf. Außerdem ist
Herr Skala als Attorney-at-Law in New York zugelassen. Er be-
rät nationale und internationale Mandanten vorwiegend in kar-
tellrechtlichen Angelegenheiten. Er ist Mitglied der internationa-
len Service Line “EU & Competition Law” der mit Raupach &
Wollert-Elmendorff kooperierenden Anwaltskanzleien und der
Studienvereinigung Kartellrecht e.V.
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walt auch in benachbarten
Rechtsgebieten, wie z.B. dem
Beihilferecht oder dem Verga-
berecht tätig. Außerdem gehö-
ren die Kartellrechtler gerade
im (nationalen bzw. grenz-
überschreitenden) Transak-
tionsgeschäft regelmäßig ei-
nem größeren, häufig stand-
ortübergreifendem Team an.

Berufsanfänger und Referen-
dare werden bei Raupach &
Wollert-Elmendorff von An-
fang an in die Mandate einge-
bunden und von erfahrenen
Kollegen an die rechtlichen
und tatsächlichen Besonder-
heiten der kartellrechtlichen
Beratungspraxis herange-
führt. Besonderes Augenmerk
gilt der Vermittlung der für
den Umgang mit Mandanten,
Anwälten und Kartellbehör-
den erforderlichen Skills –
auch mit Blick auf ggf. erfor-
derliche Verhandlungen mit
dem Bundeskartellamt. Be-
sonders herausragenden Kol-
leginnen und Kollegen wird
nach einem überschaubaren
Zeitraum der Status als Partner
angeboten.

Praktikertipp

Wer sich für das Kartellrecht
interessiert, sollte nach Mög-
lichkeit bereits in der Ausbil-
dung Veranstaltungen wie
z.B. Seminare zu diesem
Rechtsgebiet besuchen, um ei-
nen ersten Überblick über die
umfassende Thematik zu be-
kommen. Eine Spezialisie-
rung auf dieses Rechtsgebiet
ist zu einem so frühen Zeit-
punkt allerdings weder erfor-
derlich noch empfehlenswert.
Vielmehr gilt es, sich zunächst

ein breit gefächertes Wissen
im allgemeinen Wirtschafts-
recht als Grundlage einer hier-
auf aufbauenden Spezialisie-
rung anzueignen. Unerlässlich
sind darüber hinaus profunde
Kenntnisse im europäischen
Recht, welches im Kartell-
recht die zentrale Rolle spielt
und auch das deutsche Recht
maßgeblich beeinflusst
(Stichwort: 7. GWB-Novelle).
Auch ist es unbedingt erfor-
derlich, die englische Sprache

sicher zu beherrschen. Als
Nachweis eignet sich hier na-
türlich am besten ein längerer
Studienaufenthalt im eng-
lischsprachigen Ausland. Ein
LL.M.-Titel wird heute - alter-
nativ zur Promotion - von vie-
len Kanzleien zur Einstel-
lungsvoraussetzung gemacht.
Schlußendlich sollte der ange-
hende Kartellrechter ein aus-
geprägtes Verständnis und In-
teresse für wirtschaftliche Zu-
sammenhänge mitbringen.

Raupach & Wollert-Elmendorff Rechtsanwaltsgesellschaft
mbH berät in allen Bereichen des nationalen und internationa-
len Wirtschaftsrechts. Mit Büros in Berlin, Düsseldorf, Ham-
burg, Hannover, Frankfurt/Main, München und Stuttgart ist die
Gesellschaft mit ca. 70 Anwälten an allen wichtigen Standorten
in Deutschland vertreten. Die Kanzlei erarbeitet maßgeschnei-
derte Lösungen in anspruchsvollen wirtschaftsrechtlichen Man-
daten und komplexen nationalen und grenzüberschreitenden
Transaktionen, auch in multidisziplinärer Zusammenarbeit mit
ihrem Kooperationspartner Deloitte (Wirtschaftsprüfung, Steu-
erberatung, Unternehmensberatung). International kann sich
Raupach & Wollert-Elemendorff auf ein weltweites Netzwerk
kooperierender Law Firms in mehr als 30 Ländern mit etwa
1.500 Rechtsanwälten stützen. Weitere Informationen finden
sich unter www.raupach-we.de .

Kanzleiprofil:

Rechtsanwaltsstation in einer Großkanzlei:

Arbeitsrecht

Jeder Referendar steht irgendwann vor der Entschei-
dung, wo er seine Anwaltsstation verbringen soll. Gera-
de im Arbeitsrecht stehen im Unterschied zu anderen
Rechtsgebieten – etwa dem Gesellschaftsrecht – eine
Vielzahl von Ausbildungsstellen im anwaltlichen Bereich
zur Wahl: Diese reichen von kleineren oder mittleren

Damit bietet das Rechtsgebiet
Arbeitsrecht einen wesentli-
chen Vorteil gegenüber ande-
ren Rechtsgebieten: Man kann
später auf verschiedenen Ebe-
nen und mit unterschiedlichen

Anforderungen arbeiten – und
dies ggf. auch dem individuel-
len Lebensabschnitt anpassen.
Dies erleichtert nicht nur die
Suche nach dem ersten Job er-
heblich.
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Sollte man ohnehin dem Ar-
beitsrecht nicht abgeneigt
sein, sollte man folgende Ar-
gumente für eine Ausbil-
dungsstation in einer der gro-
ßen internationalen Wirt-
schaftssozietäten bedenken.

Internationaler Bezug
im Arbeitsrecht

Bedingt durch die Mandanten-
strukturen bietet eine Groß-
kanzlei Referendaren die
Möglichkeit international zu
arbeiten. Im Bereich des im-
mer noch sehr national gepräg-
ten Rechtsgebiets stellt dies si-
cherlich eine Ausnahme dar.
Schwierig und interessant zu-
gleich ist dabei immer wieder,
ausländischen Mandanten mit
national geprägten Vorstel-
lungen die Besonderheiten des
deutschen Arbeitsrechts zu er-
klären. Umgekehrt bieten län-
derübergreifende Themen-
stellungen aber auch die Mög-
lichkeit, selbst Einblicke in die
jeweilige Rechtsordnung zu
gewinnen.

Kollektives Arbeitsrecht

Kein Bereich des Arbeits-
rechts wird ausgeblendet. Da-
bei sind Betriebsvereinbarun-
gen und Tarifverträge nicht
nur anzuwenden, sondern
auch zu gestalten. So hatte ich
bereits als Referendar bei Clif-
ford Chance die Möglichkeit
Entwürfe für Betriebsverein-
barungen zu entwerfen und die
verantwortlichen Associates
und Partner maßgeblich zu un-
terstützen. Gegenstand dieser
Betriebsvereinbarungen kön-
nen dabei sehr unterschiedli-
che Themen sein. Die Spanne

reicht von der Ausgestaltung
von Arbeitszeitkonten bis zur
Regelung des Rauchens im
Betrieb. Laufen die diesbe-
züglichen Verhandlungen mit
dem Betriebsrat in aller Regel
einvernehmlich ab, so ist man
schon mal froh als Referendar
bei größeren Interessensaus-
gleichen oder Sozialplänen
(noch) nicht in der direkten
Schusslinie zu stehen.

Mitarbeit bei großen
Unternehmenskäufen

Sicherlich ein Schwerpunkt
der Mandatsarbeit sind Unter-
nehmenskäufe und -fusionen.
Als Referendar bei Clifford
Chance konnte ich zwei große
Due Diligence begleiten. Die
dabei gewonnenen Einblicke
in wirtschaftliche Entschei-
dungsprozesse und deren Ver-
ständnis sind sicherlich von
Vorteil, wenn man sich letzt-
lich für eine andere Tätigkeit
entscheidet. Dass man dabei
mehr über Unternehmensstra-
tegien erfährt, als inm Focus,
im Handelsblatt oder in der
Tageszeitung zu lesen ist,
macht die Sache nur noch
spannender.

Arbeit im Team

Mit solchen Großprojekten
unmittelbar verbunden sind
die beiden Vorteile, die ich an
einer Tätigkeit in einer Groß-
kanzlei am meisten zu schät-
zen gelernt habe. Zuallererst
arbeitet man nicht alleine oder
isoliert: Die Anwälte im Be-
reich Arbeitsrecht sind einer-
seits am Standort als Team or-
ganisiert und zugleich auch
Mitglieder ihrer nationalen

und internationalen Bereichs-
gruppe. Gerade die Möglich-
keit jederzeit jemanden fragen
zu können bzw. ein rechtliches
Problem mit verschiedenen
Kollegen zu diskutieren, habe
ich immer dem “Einzelkämp-
fertum” vorgezogen.

Darüber hinaus ist es natürlich
spannend, wenn die Kollegen
aus anderen Fachbereichen
mit arbeitsrechtlichen Fragen
an einen herantreten. Ist etwa
mit dem Verkauf eines Strom-
netzes ein Betriebsübergang
verbunden? Gerade im Be-
reich von größeren Restruktu-
rierungen konnte ich dabei
feststellen, dass die Lösung ar-
beitsrechtlicher Fragestellun-
gen dafür entscheidend waren,
ob gesellschaftsrechtliche
oder steuerrechtlich für das
Unternehmen vorteilhafte
Modelle auch tatsächlich um-
gesetzt werden konnten. Da-
bei stand bei Clifford Chance
immer eine pragmatische und
auf die jeweilige Mandanten-
situation zugeschnittene Ant-
wort im Vordergrund.

Bei aller Arbeit ist eines nie zu
kurz gekommen: der gemein-
same Spaß z.B. bei Kanzlei-
veranstaltungen wie “Hockey
meets Soccer”, wo sich in Düs-
seldorf jährlich Hockey- und
Fußball-Teams aus allen Clif-
ford Chance Büros weltweit
zum “Turniersport” und gesel-
ligen Zusammensein einfin-
den.

Großkanzlei à la Clifford
Chance bedeutet im übrigen
auch immer das genaue Ge-
genteil der üblichen Kli-
schees: Persönlicher Kontakt
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und Austausch statt Anonymi-
tät und starre, konservative
Hierarchien.

Mandantenkontakt
und Gerichtsverfahren

Das mit Großprojekten und
Teamarbeit typisch verbunde-
ne Vorurteil vom
“Backofficejuristen in der
Großkanzlei” ist unbegründet.
Die arbeitsrechtliche Abtei-
lung Düsseldorf bei Clifford
Chance bearbeitet nicht nur
die eingangs genannten gro-
ßen Unternehmenskäufe, son-
dern hilft auch bei Fragen des
Alltags. Im Vergleich zu ande-
ren Großkanzleien stellt dies
sicherlich eine Ausnahme dar.
Aus Sicht des Referendars
sind damit zwei Vorteile ver-
bunden: Mandantenkontakte
und das Auftreten vor Gericht.
Dabei konnte ich feststellen,
dass ich mich nach all den neu-
en Aufgaben, die einer großen
internationalen Kanzlei anfal-
len, beim Protokollieren eines
Vergleichs schon fast zuhause
gefühlt habe.

Vorbereitung auf
das Staatsexamen

Wer nun befürchtet, lediglich
die Rechtsfragen zu bearbei-
ten, die garantiert nicht Stoff
des zweiten Staatsexamens
sind, dem sei gesagt: Individu-
elle Fragestellungen und vor
allem Kündigungsschutzfra-
gen sind Teil des Tagesge-
schäftes. Der Entwurf von
Klageerwiderungen und Man-
dantenschreiben ist dabei ins-
besondere für den neuen Typ
der sog. “Anwaltsklausuren”
ein gutes Training. Dies gilt

auch, wenn die Examensklau-
sur dann im Mietrecht spielen
sollte. Bei allem Engagement
in den Ausbildungsstationen
darf die Examensvorbereitung
jedoch nicht zu kurz kommen.
Letztendlich zählt immer auch
die Note. Die Arbeitsbela-
stung als Referendar in einer
Großkanzlei ist dabei im allge-
meinen sicherlich größer als
bei anderen Ausbildungssta-
tionen. Der damit verbundene
Arbeitsaufwand ist jedoch der
Preis für die Möglichkeit, an
spannenden Großprojekten
mitzuarbeiten und wird zudem
entsprechend entlohnt. Aus
meiner Erfahrung kann ich be-
richten, dass meine Abteilung
im Gegenzug für den gezeig-
ten Arbeitseinsatz immer Ver-
ständnis aufbrachte, wenn ich
mich auf einzelne Probeklau-
suren vorbereiten wollte. Dies
galt insbesondere für die Zeit,
in der es auf die Examensklau-
suren zuging.

Weiterbildung
für Referendare:
Die “Academy”

Ein weiterer Vorteil als Refe-
rendar bei Clifford Chance ist,
dass dort die Weiterbildung
nicht erst bei den Anwälten be-
ginnt. Das sogenannte “Aca-
demy-Programm” ist auch auf

Referendare zugeschnitten.
Neben Einblicken in andere
Rechtsgebiete werden etwa
Legal English und Präsenta-
tionstechnik angeboten. Gera-
de für die unmittelbare Ex-
amensvorbereitung war aber
auch der ZPO-Crashkurs in
der Kleingruppe eine gute Hil-
festellung. Referendare sind
eben nicht nur Arbeitskräfte,
sondern auch die potentiellen
Kollegen von morgen.

Spezialisierung und
Berufserfahrung

Tatsächlich war die überwie-
gende Mehrheit meiner heuti-
gen Kollegen - wie ich und
teilweise sogar mit mir zusam-
men - Referendar bei Clifford
Chance. Sozietätsgröße und
auch die normale Fluktuation
in der Kanzlei machen es dabei
sehr wahrscheinlich, dass
auch tatsächlich ein Arbeits-
platz frei ist, wenn man dann
endlich fertig ist. Dass alle
Kanzleien lieber Bewerber
einstellen, die sich bereits als
Referendar bewährt haben, er-
klärt sich von selbst. Umge-
kehrt fand ich es bei der Be-
rufswahl beruhigend zu wis-
sen, was mich tatsächlich er-
warten würde. Die inhaltli-
chen Aufgaben bleiben span-
nend genug.

Allen, die nun noch fragen, was sie bewegen sollte nach Düssel-
dorf zu gehen, kann gesagt werden:Die Stadt ist deutlich besser
als ihr Ruf. Sie besteht aus weit mehr als den Nobelboutiquen
auf der Kö. Wer kann sonst schon mit einer Mittagspause mitten
in der Innenstadt oder auch der Düsseldorfer Altstadt dienen?
Auch die Referendare, die hier lediglich eine Station verbringen,
finden schnell Anschluss. Dafür bieten Referendarstammtisch
und das gemeinsame Mittagessen Gelegenheit genug. Und
wer einen Mittwochabend auf der “Ratinger” genießen durfte,
der will sowieso nicht mehr weg.

Düsseldorf - Eine kleine Liebeserklärung:

Karrierechanchen im Anwaltsberuf
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